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Im Namen der Mitarbeiter der VG
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Vorsitzender der 

Verwaltungsgemeinschaft

Wir wünschen Ihnen

O
S
T
E
R
N

www.badtennstedt.de



Bad Tennstedt	 - 2 -	 Nr. 5/2016

Achtung!!!

Vorverlegung Redaktionsschluss

für das nächste Mitteilungsblatt ist
	 am Montag, dem 21. März 2016, 14:00 Uhr
Die E-Mail-Adresse für Veröffentlichungen im Mitteilungsblatt lautet:

mitteilungsblatt@vg.badtennstedt.de

Spätere Eingänge von Artikeln können nicht mehr berücksichtigt wer-
den. Wir bitten um Ihr Verständnis.
Thomas Frey
Gemeinschaftsvorsitzender

Notrufe und Bereitschaftsdienste 

Notrufe:

Polizei	 110
Feuer/Rettungsdienst	 112
Hufelandkrankenhaus Bad Langensalza	 03603 8550

Rettungsdienste:

Kreisleitstelle Mühlhausen 	 03601 19222
Polizeistation Bad Langensalza 	 03603 8310
Polizeiinspektion Mühlhausen 	 03601 4510
Kontaktbereichsbeamter	 036041 41939

Versorgungsbetriebe:

Energie:
Thüringer Energie AG (bei Störungen)	 0361 73907390
Thüringer Energie AG - Kundenservice	 03641 8171111
Erdgas:
Thüringer Energie AG (bei Störungen) 	 0800 6 86 11 77
Trinkwasser:
Verbandswasserwerk Bad Langensalza
während der Dienstzeiten	 03603 84070
außerhalb der Dienstzeiten	 03603 840730
Abwasser:
AZV „Mittlere Unstrut“
Hüngelsgasse 13 
99947 Bad Langensalza	 03603 84070
Für die Gemeinden Kutzleben/Lützensömmern
Trinkwasser:	 0800 0725175
Abwasser:	 0800 3634800
Betriebsgesellschaft Wasser
und Abwasser mbH Sömmerda
Bahnhofstr. 28
99610 Sömmerda

Kassenärztlicher Notfalldienst
Hufeland-Klinikum Bad Langensalza GmbH
Rudolf-Weiss-Str. 1-5
99947 Bad Langensalza

Sprechstunden der Anlaufpraxis:
Montag, Dienstag und Donnerstag ........................ 19.00 Uhr - 21.00 Uhr
Mittwoch und Freitag ............................................. 16.00 Uhr - 19.00 Uhr
Samstag, Sonntag, Feiertage,
Brückentage .......................................................... 09.00 Uhr - 13.00 Uhr
und ........................................................................ 15.00 Uhr - 18.00 Uhr

Hausbesuche

Montag, Dienstag, Donnerstag ................................ 18.00 Uhr - 7.00 Uhr
Mittwoch, Freitag ..................................................... 13.00 Uhr - 7.00 Uhr
Samstag, Sonntag, Feiertage,
Brückentage ............................................................ 07.00 Uhr - 7.00 Uhr
Anmeldung kassenärztlicher Notfalldienst bundesweit kostenfrei unter

116 117

Augenärztliche Notdienst

zu erfragen unter
116 117

Zahnärztlicher Notdienst:

Service-Nummer für Schmerzpatienten: ........................... 01805 908077
oder

www.zahnarzt-notdienst.de

Notfalldienst für den Bereich Bad Tennstedt, Herbsleben

Montag, Dienstag, Donnerstag .............................. 16.00 Uhr - 18.00 Uhr
Gerade Kalenderwoche 	 Ungerade Kalenderwoche
Mo.: Dr. med. Kley 	 Dipl. Med. Beylich
Die.: Dr. med. Arand 	 Dipl. Med. Kämpf
Do.: Dipl. Med. Funke 	 Dr. med. Klemmer

Öffnungszeiten Apotheken:

Rats-Apotheke in Bad Tennstedt

Inh.: Apotheker Dr. A. König
Tel. 036041 57048
Montag bis Freitag 	 08:00 - 13:00 Uhr
Montag und Donnerstag 	 14:00 - 19:00 Uhr
Dienstag, Mittwoch, Freitag 	 14:00 - 18:00 Uhr
Samstag 	 09:00 - 12:00 Uhr

Apotheke in Kirchheilingen

Inh.: A. Himpel
Tel. 036043 70216
Montag bis Freitag 	 08:00 - 13:00 Uhr
Montag, Dienstag, Donnerstag und Freitag 	 15:00 - 18:00 Uhr
Mittwoch 	 08:00 - 13:00 Uhr

Nichtamtlicher Teil

Recht herzlichen Glückwunsch 
den Geburtstagsjubilaren im Monat April

04.04.	 Frau Doris Schwanengel	 80. Geburtstag
	 Bad Tennstedt
10.04.	 Frau Ilse Mörstedt	 80. Geburtstag
	 Bad Tennstedt
14.04.	 Frau Marie-Luise Dille	 75. Geburtstag
	 Bad Tennstedt
19.04.	 Frau Brigitte Bärwolff	 80. Geburtstag
	 Bad Tennstedt
20.04.	 Herrn Rudi Zengerling	 75. Geburtstag
	 Bad Tennstedt
21.04.	 Herrn Manfred Bernhardt	 70. Geburtstag
	 Bad Tennstedt
22.04.	 Frau Erika Henning	 70. Geburtstag
	 Bad Tennstedt
23.04.	 Frau Herta Lamm-Bauer	 95. Geburtstag
	 Bad Tennstedt
29.04.	 Herrn Johann Vogl	 85. Geburtstag
	 Bad Tennstedt
30.04.	 Frau Hildegard Vogl	 80. Geburtstag
	 Bad Tennstedt
14.04.	 Frau Erika Dietrich	 75. Geburtstag
	 Ballhausen
19.04.	 Frau Hildegard Wenzel	 96. Geburtstag
	 Ballhausen
27.04.	 Frau Gisela Wolf	 75. Geburtstag
	 Ballhausen
14.04.	 Herrn Helmut Beck	 70. Geburtstag
	 Blankenburg
18.04.	 Frau Ingeborg Schmidt	 75. Geburtstag
	 Kirchheilingen
22.04.	 Frau Adelheid Bohn	 85. Geburtstag
	 Kirchheilingen
16.04.	 Frau Helga Hentschel	 75. Geburtstag
	 Klettstedt
02.04.	 Herrn Volkmar Gröger	 75. Geburtstag
	 Urleben
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Stadt Bad Tennstedt

Amtlicher Teil

Bekanntmachung zur Einreichung  
von Wahlvorschlägen

zur Wahl des ehrenamtlichen Bürgermeisters 
der Stadt Bad Tennstedt 

am 05.06.2016

1.
In der Gemeinde/ Stadt Bad Tennstedt wird am 05. Juni 2016 ein ehren-
amtlicher Bürgermeister gewählt.
Zum ehrenamtlichen Bürgermeister ist jeder Wahlberechtigte im Sinne 
der §§ 1 und 2 ThürKWG wählbar, der am Wahltag das 21. Lebensjahr 
vollendet und seit mindestens sechs Monaten seinen Aufenthalt in der 
Gemeinde hat;der Aufenthalt in der Gemeinde wird vermutet, wenn die 
Person in der Gemeinde gemeldet ist. Bei mehreren Wohnungen ist die 
Hauptwohnung im Sinne des Melderechts maßgebend. Personen, die 
die Staatsangehörigkeit eines anderen Mitgliedstaates der Europäischen 
Union besitzen, sind unter denselben Bedingungen wahlberechtigt und 
wählbar wie Deutsche
Mitgliedstaaten der Europäischen Union sind neben der Bundesrepublik 
Deutschland:
Königreich Belgien, Republik Bulgarien, Königreich Dänemark, Republik 
Estland, Republik Finnland, Französische Republik, Hellenische Repub-
lik (Griechenland), Irland, Italienische Republik, Republik Kroatien, Re-
publik Lettland, Republik Litauen, Großherzogtum Luxemburg, Republik 
Malta, Königreich der Niederlande, Republik Österreich, Republik Polen, 
Portugiesische Republik , Rumänien, Königreich Schweden, Republik 
Slowenien, Slowakische Republik, Königreich Spanien, Tschechische 
Republik, Ungarn, Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordirland 
sowie Republik Zypern.
Zum Bürgermeister kann außerdem nicht gewählt werden, wer nicht die 
Gewähr dafür bietet, dass er jederzeit für die freiheitliche demokratische 
Grundordnung im Sinne des Grundgesetzes und der Landesverfas-
sung eintritt. Darüber hinaus ist zum Bürgermeister nicht wählbar, wer 
im Übrigen die persönliche Eignung für eine Berufung in ein Beamten-
verhältnis nach den für Beamte des Landes geltenden Bestimmungen 
nicht besitzt. Jeder Bewerber für das Amt des Bürgermeisters hat für 
die Zulassung zur Wahl gegenüber dem Wahlleiter der Gemeinde eine 
schriftliche Erklärung abzugeben, ob er wissentlich als hauptamtlicher 
oder inoffizieller Mitarbeiter mit dem Ministerium für Staatssicherheit, 
dem Amt für Nationale Sicherheit oder Beauftragten dieser Einrichtun-
gen zusammengearbeitet hat; er muss ferner erklären, dass er mit der 
Einholung der erforderlichen Auskünfte insbesondere beim Landesamt 
für Verfassungsschutz sowie beim Bundesbeauftragten für die Unterla-
gen des Staatssicherheitsdienstes der ehemaligen DDR einverstanden 
ist und ihm die Eignung für eine Berufung in ein Beamtenverhältnis nach 
den für Beamte des Landes geltenden Bestimmungen nicht fehlt (§ 24 
Abs. 3 Satz 3 ThürKWG).
1.1
Wahlvorschläge für die Wahl des Bürgermeisters können von Parteien im 
Sinne des Artikels 21 des Grundgesetzes, Wählergruppen und Einzelbe-
werbern eingereicht werden. Zur Einreichung von Wahlvorschlägen wird 
hiermit aufgefordert.
Jede Partei, jede Wählergruppe oder jeder Einzelbewerber kann nur ei-
nen Wahlvorschlag einreichen, der nur einen Bewerber enthalten darf 
und dem eine Erklärung des Bewerbers nach § 24 Abs. 3 Satz 3 ThürK-
WG beizufügen ist. Der Bewerber darf nur in einem Wahlvorschlag auf-
gestellt werden; er muss hierzu seine Zustimmung schriftlich erteilen, 
sofern er Bewerber im Wahlvorschlag einer Partei oder Wählergruppe ist.
Der Wahlvorschlag einer Partei oder Wählergruppe muss den Namen 
und ggf. die Kurzbezeichnung der Partei oder der Wählergruppe als 
Kennwort tragen; dem Kennwort kann eine weitere Bezeichnung hinzu-
gefügt werden, wenn das zur deutlichen Unterscheidung der Wahlvor-
schläge erforderlich ist. Gemeinsame Wahlvorschläge müssen die Na-
men sämtlicher daran beteiligter Parteien oder Wählergruppen tragen. 
Die Wahlvorschläge von Parteien und Wählergruppen müssen die Un-
terschriften von zehn Wahlberechtigten tragen, die nicht Bewerber des 
Wahlvorschlags sind. Jede Person darf nur einen Wahlvorschlag unter-
zeichnen. Bei Mehrfachunterzeichnungen erklärt der Wahlausschuss die 
Unterzeichnung für ungültig.

14.04.	 Herrn Rüdiger Langguth	 70. Geburtstag
	 Urleben
23.04.	 Frau Annemarie Ehrich	 75. Geburtstag
	 Urleben
Die Bürgermeister der Verwaltungsgemeinschaft Bad Tennstedt gratu-
lieren auf diesem Wege recht herzlich zum Geburtstag und wünschen 
allen Jubilaren für das neue Lebensjahr alles Gute, viel Gesundheit und 
persönliches Wohlergehen.
Thomas Frey
Gemeinschaftsvorsitzender

Ihre Apotheke vor Ort informiert:

Am 22.03.2016 wird Dr. Andreas König der Inhaber der Rats-Apotheke 
Bad Tennstedt Spendengelder an die Gemeindebibliothek und das För-
derzentrum Bruchstedt übergeben.
Die Übergabe findet um 10 Uhr in der Förderschule Bruchstedt und um 
11 Uhr in der Bibliothek Bad Tennstedt statt. Über die Teilnahme der ört-
lichen Presse würden wir uns freuen.
Interessierte Mitbürger sind uns auch herzlich willkommen!
Rats-Apotheke Bad Tennstedt
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Tennstedt vertreten sind, müssen neben den Unterschriften von zehn 
Wahlberechtigten, die der Wahlvorschlag jeder Partei oder Wählergruppe 
zu tragen hat, zusätzlich von viermal soviel Wahlberechtigten unterstützt 
werden wie Gemeinderatsmitglieder zu wählen sind (insgesamt 56 Un-
terschriften).
3.1 
Eine Partei oder Wählergruppe, die nur als Wahlvorschlagsträger eines 
gemeinsamen Wahlvorschlags im Kreistag oder Gemeinderat vertreten 
ist, benötigt bei Einreichung eines eigenen einzelnen Wahlvorschlags 
neben den Unterschriften von zehn Wahlberechtigten, die der Wahlvor-
schlag jeder Partei oder Wählergruppe zu tragen hat, zusätzliche Un-
terstützungsunterschriften von viermal soviel Wahlberechtigten wie Ge-
meinderatsmitglieder zu wählen sind. Ein gemeinsamer Wahlvorschlag 
bedarf keiner zusätzlichen Unterstützungsunterschriften, wenn dessen 
Wahlvorschlagsträger seit der letzten Wahl in ihrer Gesamtheit im Ge-
meinderat oder im Kreistag aufgrund desselben gemeinsamen Wahlvor-
schlags ununterbrochen vertreten sind oder wenn einer der beteiligten 
Wahlvorschlagsträger mit einem eigenen einzelnen Wahlvorschlag kei-
ner Unterstützungsunterschriften bedürfte, weil der Wahlvorschlagsträ-
ger seit der letzten Wahl ununterbrochen im Bundestag, im Thüringer 
Landtag, im Kreistag des Landkreises Unstrut-Hainich, in dem die Ge-
meinde liegt, oder im Gemeinderat/Stadtrat vertreten ist.
3.2 
Unterstützungsunterschriften sind stets erforderlich, wenn eine Partei 
oder Wählergruppe mit einem geänderten oder neuen Namen einen 
Wahlvorschlag einreicht, es sei denn, dass die Mehrheit der Unterzeich-
ner des Wahlvorschlags (§ 14 Abs. 1 Satz 4 ThürKWG) bereits Bewerber 
oder Unterzeichner des früheren Wahlvorschlags war.
3.3 
Die Wahlberechtigten haben sich zur Leistung von Unterstützungsunter-
schriften persönlich nach der Einreichung des Wahlvorschlags in eine 
vom Wahlleiter bei der Verwaltungsgemeinschaft Bad Tennstedt bis zum 
02.Mai 2016, 18.00 Uhr, ausgelegte Liste unter Angabe ihres Vor- und 
Nachnamens, ihrer Anschrift und ihres Geburtsdatums einzutragen und 
eine eigenhändige Unterschrift zu leisten. Die Liste zur Leistung von Un-
terstützungsunterschriften wird vom Wahlleiter der Gemeinde mit dem 
Wahlvorschlag verbunden und unverzüglich nach Einreichung des Wahl-
vorschlags während der üblichen Dienstzeiten der Verwaltungsgemein-
schaft Bad Tennstedt

montags 	 9.00 Uhr - 12.00 Uhr
dienstags 	 9.00 Uhr - 12.00 Uhr und 13.30 Uhr - 18.00 Uhr
mittwochs 	 9.00 Uhr - 12.00 Uhr
donnerstags 	 9.00 Uhr - 12.00 Uhr und 13.30 Uhr - 18.00 Uhr
freitags 	 9.00 Uhr - 12.00 Uhr

in 99955 Bad Tennstedt, Rathaus, Markt 1, Bürgerservice, Raum 1
ausgelegt.
Wahlberechtigte, die glaubhaft machen, dass sie wegen Krankheit oder 
einer körperlichen Beeinträchtigung nicht oder nur unter unzumutbaren 
Schwierigkeiten in der Lage sind, einen Eintragungsraum bei der Verwal-
tungsgemeinschaft aufzusuchen, erhalten auf Antrag einen Eintragungs-
schein. Die Eintragung kann in diesem Fall dadurch bewirkt werden, dass 
die wahlberechtigte Person auf dem Eintragungsschein ihre Unterstüt-
zung eines bestimmten Wahlvorschlags erklärt und eine Hilfsperson be-
auftragt, die Eintragung im Eintragungsraum für sie vorzunehmen; die 
wahlberechtigte Person hat auf dem Eintragungsschein an Eides statt 
zu versichern, dass die Voraussetzungen für die Erteilung eines Eintra-
gungsscheins vorliegen.
Von der Leistung von Unterstützungsunterschriften ausgeschlossen sind 
Bewerber von Wahlvorschlägen für die dieselbe Wahl sowie Wahlberech-
tigte, die sich für dieselbe Wahl bereits in eine andere Unterstützungsliste 
eingetragen haben oder einen Wahlvorschlag für dieselbe Wahl unter-
zeichnet haben. Geleistete Unterschriften können nicht zurückgenom-
men werden.
3.4 
Trägt der Wahlvorschlag eines Einzelbewerbers noch nicht die erforderli-
che Zahl an Unterschriften, so wird dieser Wahlvorschlag ebenfalls vom 
Wahlleiter der Gemeinde mit einer Liste zur Leistung der noch erforderli-
chen Unterschriften (Anlage 7a zur ThürKWO) verbunden und unverzüg-
lich nach Einreichung des Wahlvorschlages ausgelegt. Die Ausführun-
gen unter 3.3 gelten entsprechend.
4.
Die Wahlvorschläge dürfen frühestens nach der Bekanntmachung der 
Aufforderung zur Einreichung von Wahlvorschlägen eingereicht werden. 
Sie müssen spätestens am 22. April 2016bis 18.00 Uhr eingereicht 
sein. Die Wahlvorschläge sind bei der Verwaltungsgemeinschaft Bad 
Tennstedt, Markt 1, Rathaus, Wahlbüro, Raum 12, 99955 Bad Tennstedt, 
einzureichen.
Eingereichte Wahlvorschläge können nur bis zum 22. April 2016bis 
18.00 Uhr durch gemeinsame schriftliche Erklärung des Beauftragten 
des Wahlvorschlags und der Mehrheit der übrigen Unterzeichner des 
Wahlvorschlags oder durch schriftliche Erklärung des Einzelbewerbers 
zurückgenommen werden.
5. 
Wird nur ein gültiger oder überhaupt kein Wahlvorschlag eingereicht, so 
wird die Wahl ohne Bindung an einen vorgeschlagenen Bewerber durch-
geführt.

In jedem Wahlvorschlag sind ein Beauftragter und ein Stellvertreter zu 
bezeichnen. Der Beauftragte und sein Stellvertreter müssen wahlbe-
rechtigt sein. Fehlt eine Bezeichnung, so gilt der erste Unterzeichner des 
Wahlvorschlags als Beauftragter, der zweite als sein Stellvertreter. Ist nur 
ein Beauftragter und nicht auch der Stellvertreter bezeichnet, dann ist 
der erste Unterzeichner des Wahlvorschlags der Stellvertreter. Soweit im 
Thüringer Kommunalwahlgesetz nichts anderes bestimmt ist, sind nur 
der Beauftragte und bei seiner Verhinderung sein Stellvertreter berech-
tigt, verbindliche Erklärungen zum Wahlvorschlag abzugeben und ent-
gegenzunehmen. Im Zweifelsfall gilt die Erklärung des Beauftragten. Der 
Beauftragte und sein Stellvertreter können durch schriftliche Erklärung 
der Mehrheit der Unterzeichner des Wahlvorschlags gegenüber dem 
Wahlleiter der Gemeinde abberufen und durch andere ersetzt werden.
1.2 
Der Wahlvorschlag der Partei oder Wählergruppe muss nach dem Mus-
ter der Anlage 5 zur Thüringer Kommunalwahlordnung enthalten:
a) 	 das Kennwort der einreichenden Partei oder Wählergruppe,
b) 	 Nachnamen, Vornamen, Geburtsdatum, Beruf und Anschrift des Be-

werbers,
c) 	 die Bezeichnung des Beauftragten und seines Stellvertreters,
d) 	 die Unterschriften von zehn Wahlberechtigten unter Angabe ihres 

Vor- und Nachnamens, ihres Geburtsdatums und ihrer Anschrift.
Dem Wahlvorschlag der Partei oder Wählergruppe sind als Anlage bei-
zufügen:
a) 	 die Erklärungen des Bewerbers nach Anlage 6a zur ThürKWO, dass 

er seiner Aufnahme als Bewerber in den Wahlvorschlag zustimmt, 
nicht für dieselbe Wahl in einem anderen Wahlvorschlag aufgestellt 
ist, ob er mit dem Ministerium für Staatssicherheit, dem Amt für Nati-
onale Sicherheit oder Beauftragten dieser Einrichtungen zusammen-
gearbeitet hat, dass er mit der Einholung der erforderlichen Auskünf-
te einverstanden ist sowie dass ihm die Eignung für eine Berufung in 
ein Beamtenverhältnis nach den für Beamte des Landes geltenden 
Bestimmungen nicht fehlt,

b) 	 eine Ausfertigung der Niederschrift nach § 15 Abs. 3 Satz 1 ThürK-
WG über die nach § 15 Abs. 1 ThürKWG von der Partei oder Wähler-
gruppe durchzuführende Versammlung,

c) 	 Versicherungen an Eides statt des Versammlungsleiters und zwei 
weiterer Teilnehmer der Versammlung nach § 15 Abs. 3 Satz 2 
ThürKWG.

1.3 
Der Wahlvorschlag des Einzelbewerbers muss nach dem Muster der 
Anlagen 7 und 7a zur ThürKWO den Nachnamen des Bewerbers als 
Kennwort, den Vornamen, das Geburtsdatum, den Beruf und die An-
schrift des Bewerbers sowie unter Angabe des Vor- und Nachnamens, 
des Geburtsdatums und der Anschrift die Unterschriften von mindestens 
fünfmal soviel Wahlberechtigten tragen, wie Gemeinderatsmitglieder zu 
wählen sind (insgesamt 70 Unterschriften). Bewirbt sich der bisherige 
Bürgermeister als Einzelbewerber, sind keine Unterstützungsunterschrif-
ten erforderlich.
Dem Wahlvorschlag des Einzelbewerbers ist als Anlage beizufügen:
Die Erklärungen des Bewerbers nach Anlage 6a zur ThürKWO, dass er 
für dieselbe Wahl nicht in einem anderen Wahlvorschlag aufgestellt ist, 
ob er mit dem Ministerium für Staatssicherheit, dem Amt für Nationale 
Sicherheit oder Beauftragten dieser Einrichtungen zusammengearbeitet 
hat, dass er mit der Einholung der erforderlichen Auskünfte einverstan-
den ist sowie dass ihm die Eignung für eine Berufung in ein Beamten-
verhältnis nach den für Beamte des Landes geltenden Bestimmungen 
nicht fehlt.
2.
Der von einer Partei oder einer Wählergruppe aufgestellte Bewerber 
muss in einer zu diesem Zweck einberufenen Versammlung von den 
wahlberechtigten Mitgliedern der Partei oder den wahlberechtigten An-
gehörigen der Wählergruppe in geheimer Abstimmung gewählt werden. 
Jeder stimmberechtigte Teilnehmer der Versammlung ist vorschlagsbe-
rechtigt. Den Bewerbern ist Gelegenheit zu geben, sich und ihre Ziele der 
Versammlung in angemessener Zeit vorzustellen. Zur Aufstellung eines 
gemeinsamen Wahlvorschlags ist eine gemeinsame Versammlung aller 
beteiligten Wahlvorschlagsträger durchzuführen. Der Bewerber kann 
auch durch eine Versammlung von Delegierten, die von den wahlberech-
tigten Mitgliedern der Partei oder den wahlberechtigten Angehörigen der 
Wählergruppe aus der Mitte einer vorgenannten Mitgliederversammlung 
zu diesem Zweck gewählt worden sind, in geheimer Abstimmung gewählt 
werden.
Eine Ausfertigung der Niederschrift über die Wahl des Bewerbers, Ort 
und Zeit der Versammlung, die Form der Einladung sowie die Zahl der 
Anwesenden ist mit dem Wahlvorschlag einzureichen. Hierbei haben der 
Versammlungsleiter und zwei weitere Teilnehmer der Versammlung ge-
genüber dem Wahlleiter der Gemeinde an Eides statt zu versichern, dass 
die Wahl in geheimer Abstimmung erfolgt ist, dass jeder stimmberechtig-
te Teilnehmer der Versammlung vorschlagsberechtigt war und den Be-
werbern Gelegenheit gegeben wurde, sich und ihre Ziele der Versamm-
lung in angemessener Zeit vorzustellen. Der Wahlleiter ist zur Abnahme 
einer solchen Versicherung an Eides statt zuständig; er gilt insoweit als 
zuständige Behörde im Sinne des § 156 des Strafgesetzbuches.
3. 
Wahlvorschläge von Parteien und Wählergruppen, die nicht aufgrund 
eines eigenen einzelnen Wahlvorschlags seit der letzten Wahl ununter-
brochen im Bundestag, im Thüringer Landtag, im Kreistag des Landkrei-
ses Unstrut-Hainich, oder im Gemeinderat/Stadtrat der Gemeinde Bad 
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Nichtamtlicher Teil

Tennstedter Karnevalverein e.V.

Einladung zur Mitgliederversammlung des TKV e.V.

Zu unserer Jahreshauptversammlung lädt der Vorstand hiermit alle Mit-
glieder des TKV e.V. recht herzlich ein.
Wo? 	 Hotel „Zum Anker“, Langensalzaer Straße 01, 99955 

Bad Tennstedt
Wann? 	 Samstag, den 23.04.2016 um 15.30 Uhr
Tagesordnung
1.	 Begrüßung
2.	 Bericht des Vorsitzenden
3.	 Bericht des Schatzmeisters
4.	 Bericht der Kassenprüfer
5.	 Aussprache über die Berichte
6.	 Entlastung des Vorstandes
7.	 Übergabe an den Wahlleiter
8.	 Wahl des Vorstandes (nach §8 der Vereinssatzung)
9.	 Wahl eines neuen Kassenprüfers
10.	 Ergänzung/Erweiterung der Vereinssatzung
11.	 Verschiedenes
Ab 19.00 Uhr möchten wir die Session 2015/2016 mit einem gemein-
samen Abendessen und anschließendem gemütlichen Beisammensein 
ausklingen lassen.
Dazu sind die Ehe- und Lebenspartner recht herzlich eingeladen!
Bitte meldet euch bis spätestens 15.04.2016 zu dieser Veranstaltung 
an.
Telefon: 0173/6542958, oder per Mail: ascheibel@tkv-tennscht-helau.de
Bitte gebt auch an, mit wieviel Personen ihr an der Abendveranstaltung 
teilnehmen werdet.
Meldungen nach dem 10.04.2015 können leider nicht mehr berücksich-
tigt werden.
Mit karnevalistischem Gruß
Tennstedter Karnevalverein e.V.
Axel Scheibel
1. Vorsitzender 

6. 
Die eingereichten Wahlvorschläge werden vom Wahlleiter der Gemeinde 
unverzüglich auf Mängel überprüft und die Beauftragten oder die Ein-
zelbewerber aufgefordert, festgestellte Mängel zu beseitigen. Mängel 
der Wahlvorschläge müssen spätestens am 02. Mai 2016 bis 18.00 Uhr 
behoben sein. Am 03. Mai 2016 tritt der Wahlausschuss der Gemeinde 
zusammen und beschließt, ob die eingereichten Wahlvorschläge den 
durch das Thüringer Kommunalwahlgesetz und die Thüringer Kommu-
nalwahlordnung gestellten Anforderungen entsprechen und als gültig zu-
zulassen sind. Stirbt ein Bewerber oder verliert er die Wählbarkeit nach 
der Zulassung des Wahlvorschlages, aber vor der Wahl, so findet die 
Wahl nicht statt.
7. 
Die im Thüringer Kommunalwahlgesetz oder in der Thüringer Kommunal-
wahlordnung vorgesehenen Fristen und Termine verlängern oder ändern 
sich nicht dadurch, dass der letzte Tag der Frist oder ein Termin auf einen 
Sonnabend, einen Sonntag, einen gesetzlichen oder staatlich geschütz-
ten Feiertag fällt; eine Wiedereinsetzung in den vorherigen Stand ist aus-
geschlossen (§ 37 Abs. 2 ThürKWG).
8.
Status- und Funktionsbezeichnungen gelten jeweils in männlicher und 
weiblicher Form.

Bad Tennstedt, den 08.03.2016
Dorfmann
Wahlleiter

Beschlüsse Bad Tennstedt
03/2016 vom 25.02.2016
Der Stadtrat der Stadt Bad Tennstedt beschließt die außerplanmäßige 
Ausgabe von Höhe von 9.700,00 € für die Erstattung von Zinsen für Ge-
werbesteuer (Haushaltsstelle 9000.8450) im Haushaltsjahr 2015. Die Fi-
nanzierung ist abgesichert.
04/2016 vom 25.02.2016
Der Stadtrat der Stadt Bad Tennstedt beschließt die überplanmäßige 
Ausgabe in Höhe von 2.800,00 € für die Erstattung Winterdienst TSI 
GmbH (Haushaltsstelle 6750.5731) im Haushaltsjahr 2015. Die Finan-
zierung ist abgesichert.
05/2016 vom 25.02.2016
Der Stadtrat der Stadt Bad Tennstedt beschließt die überplanmäßige 
Ausgabe in Höhe von 3.600,00 € für Sachverständigen-, Gerichts- und 
ähnliche Kosten (Haushaltsstelle 0200.6550) im Haushaltsjahr 2015. Die 
Finanzierung ist abgesichert.
06/2016 vom 25.02.2016
Der Stadtrat der Stadt Bad Tennstedt beschließt die überplanmäßige 
Ausgabe von Höhe von 26.100,00 € für die Betreuung Städtebauförde-
rung (Haushaltsstelle 6160.5700) im Haushaltsjahr 2015. Die Finanzie-
rung ist abgesichert.
07/2016 vom 25.02.2016
Der Stadtrat der Stadt Bad Tennstedt beschließt die überplanmäßige 
Ausgabe in Höhe von 4.400,00 € für die Unterhaltung der Schulsporthal-
le (Haushaltsstelle 5630.5010) im Haushaltsjahr 2015. Die Finanzierung 
ist abgesichert.
08/2016 vom 25.02.2016
Der Stadtrat der Stadt Bad Tennstedt beschließt die überplanmäßi-
ge Ausgabe in Höhe von 5.800,00 € für die Unterhaltung von Straßen 
(Haushaltsstelle 6300.5100) im Haushaltsjahr 2015. Die Finanzierung ist 
abgesichert.
09/2016 vom 25.02.2016
Der Stadtrat der Stadt Bad Tennstedt beschließt die überplanmäßige 
Ausgabe in Höhe von 8.100,00 € für die Mehrkosten an dem Anbau der 
Kindertagesstätte/Außenanlage (Haushaltsstelle 4641.9401). Die Finan-
zierung ist abgesichert.
10/2016 vom 25.02.2016
Der Stadtrat der Stadt Bad Tennstedt beschließt die überplanmäßige 
Ausgabe in Höhe von 14.600,00 € für den Erwerb von Grundstücken 
(Haushaltsstelle 8820.9320). Die Finanzierung ist abgesichert.
11/2016 vom 25.02.2016
Der Stadtrat beschließt, dass der Bürgermeister ermächtigt und beauf-
tragt wird, mit der Thüringer Energie AG, Schwerborner Straße 30, 99087 
Erfurt den Konzessionsvertrag über die Nutzung öffentlicher Verkehrswe-
ge für die Verlegung und den Betrieb von Leitungen für das allgemeine 
Gasversorgungsnetz im Stadtgebiet in beiliegender Form abzuschließen.
12/2016 vom 25.02.2016
Der Stadtrat der Stadt Bad Tennstedt beruft für die Durchführung der Bür-
germeisterwahl am 05.06.2016 Herrn Norbert Dorfmann – Beigeord-
neter Stadt Bad Tennstedt - als Wahlleiter sowie Herrn Jürgen Deutsch 
- Bediensteter der VG Bad Tennstedt - als dessen Stellvertreter.
13/2016 vom 25.02.2016
Der Stadtrat beschließt die stufenweise Vergabe von Planungsleistun-
gen für den notwendigen Brücken- Ersatzneubau „Brücke Promenade/ 
Schwemmtümpel“ an das Planungsbüro Ingenieurbüro Kleb GmbH, 
Gustav Freytag Straße 29 aus 99096 Erfurt.
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tigt, verbindliche Erklärungen zum Wahlvorschlag abzugeben und ent-
gegenzunehmen. Im Zweifelsfall gilt die Erklärung des Beauftragten. Der 
Beauftragte und sein Stellvertreter können durch schriftliche Erklärung 
der Mehrheit der Unterzeichner des Wahlvorschlags gegenüber dem 
Wahlleiter der Gemeinde abberufen und durch andere ersetzt werden.
1.2 
Der Wahlvorschlag der Partei oder Wählergruppe muss nach dem Mus-
ter der Anlage 5 zur Thüringer Kommunalwahlordnung enthalten:
a) 	 das Kennwort der einreichenden Partei oder Wählergruppe,
b) 	 Nachnamen, Vornamen, Geburtsdatum, Beruf und Anschrift des Be-

werbers,
c) 	 die Bezeichnung des Beauftragten und seines Stellvertreters,
d) 	 die Unterschriften von zehn Wahlberechtigten unter Angabe ihres 

Vor- und Nachnamens, ihres Geburtsdatums und ihrer Anschrift.
Dem Wahlvorschlag der Partei oder Wählergruppe sind als Anlage bei-
zufügen:
a) 	 die Erklärungen des Bewerbers nach Anlage 6a zur ThürKWO, dass 

er seiner Aufnahme als Bewerber in den Wahlvorschlag zustimmt, 
nicht für dieselbe Wahl in einem anderen Wahlvorschlag aufgestellt 
ist, ob er mit dem Ministerium für Staatssicherheit, dem Amt für Nati-
onale Sicherheit oder Beauftragten dieser Einrichtungen zusammen-
gearbeitet hat, dass er mit der Einholung der erforderlichen Auskünf-
te einverstanden ist sowie dass ihm die Eignung für eine Berufung in 
ein Beamtenverhältnis nach den für Beamte des Landes geltenden 
Bestimmungen nicht fehlt,

b) 	 eine Ausfertigung der Niederschrift nach § 15 Abs. 3 Satz 1 ThürK-
WG über die nach § 15 Abs. 1 ThürKWG von der Partei oder Wähler-
gruppe durchzuführende Versammlung,

c) 	 Versicherungen an Eides statt des Versammlungsleiters und zwei 
weiterer Teilnehmer der Versammlung nach § 15 Abs. 3 Satz 2 
ThürKWG.

1.3 
Der Wahlvorschlag des Einzelbewerbers muss nach dem Muster der 
Anlagen 7 und 7a zur ThürKWO den Nachnamen des Bewerbers als 
Kennwort, den Vornamen, das Geburtsdatum, den Beruf und die An-
schrift des Bewerbers sowie unter Angabe des Vor- und Nachnamens, 
des Geburtsdatums und der Anschrift die Unterschriften von mindestens 
fünfmal soviel Wahlberechtigten tragen, wie Gemeinderatsmitglieder zu 
wählen sind (insgesamt 40 Unterschriften). Bewirbt sich der bisherige 
Bürgermeister als Einzelbewerber, sind keine Unterstützungsunterschrif-
ten erforderlich.
Dem Wahlvorschlag des Einzelbewerbers ist als Anlage beizufügen:
Die Erklärungen des Bewerbers nach Anlage 6a zur ThürKWO, dass er 
für dieselbe Wahl nicht in einem anderen Wahlvorschlag aufgestellt ist, 
ob er mit dem Ministerium für Staatssicherheit, dem Amt für Nationale 
Sicherheit oder Beauftragten dieser Einrichtungen zusammengearbeitet 
hat, dass er mit der Einholung der erforderlichen Auskünfte einverstan-
den ist sowie dass ihm die Eignung für eine Berufung in ein Beamten-
verhältnis nach den für Beamte des Landes geltenden Bestimmungen 
nicht fehlt.
2. 
Der von einer Partei oder einer Wählergruppe aufgestellte Bewerber 
muss in einer zu diesem Zweck einberufenen Versammlung von den 
wahlberechtigten Mitgliedern der Partei oder den wahlberechtigten An-
gehörigen der Wählergruppe in geheimer Abstimmung gewählt werden. 
Jeder stimmberechtigte Teilnehmer der Versammlung ist vorschlagsbe-
rechtigt. Den Bewerbern ist Gelegenheit zu geben, sich und ihre Ziele der 
Versammlung in angemessener Zeit vorzustellen. Zur Aufstellung eines 
gemeinsamen Wahlvorschlags ist eine gemeinsame Versammlung aller 
beteiligten Wahlvorschlagsträger durchzuführen. Der Bewerber kann 
auch durch eine Versammlung von Delegierten, die von den wahlberech-
tigten Mitgliedern der Partei oder den wahlberechtigten Angehörigen der 
Wählergruppe aus der Mitte einer vorgenannten Mitgliederversammlung 
zu diesem Zweck gewählt worden sind, in geheimer Abstimmung gewählt 
werden.
Eine Ausfertigung der Niederschrift über die Wahl des Bewerbers, Ort 
und Zeit der Versammlung, die Form der Einladung sowie die Zahl der 
Anwesenden ist mit dem Wahlvorschlag einzureichen. Hierbei haben der 
Versammlungsleiter und zwei weitere Teilnehmer der Versammlung ge-
genüber dem Wahlleiter der Gemeinde an Eides statt zu versichern, dass 
die Wahl in geheimer Abstimmung erfolgt ist, dass jeder stimmberechtig-
te Teilnehmer der Versammlung vorschlagsberechtigt war und den Be-
werbern Gelegenheit gegeben wurde, sich und ihre Ziele der Versamm-
lung in angemessener Zeit vorzustellen. Der Wahlleiter ist zur Abnahme 
einer solchen Versicherung an Eides statt zuständig; er gilt insoweit als 
zuständige Behörde im Sinne des § 156 des Strafgesetzbuches.
3.
Wahlvorschläge von Parteien und Wählergruppen, die nicht aufgrund 
eines eigenen einzelnen Wahlvorschlags seit der letzten Wahl ununter-
brochen im Bundestag, im Thüringer Landtag, im Kreistag des Land-
kreises Unstrut-Hainich, oder im Gemeinderat/Stadtrat der Gemeinde 
Ballhausen vertreten sind, müssen neben den Unterschriften von zehn 
Wahlberechtigten, die der Wahlvorschlag jeder Partei oder Wählergruppe 
zu tragen hat, zusätzlich von viermal soviel Wahlberechtigten unterstützt 
werden wie Gemeinderatsmitglieder zu wählen sind (insgesamt 32 Un-
terschriften).
3.1 
Eine Partei oder Wählergruppe, die nur als Wahlvorschlagsträger eines 
gemeinsamen Wahlvorschlags im Kreistag oder Gemeinderat vertreten 

Gemeinde Ballhausen

Amtlicher Teil

Bekanntmachung 
zur Einreichung von Wahlvorschlägen

zur Wahl des ehrenamtlichen Bürgermeisters 
der Gemeinde Ballhausen 

am 05.06.2016

1. 
In der Gemeinde/ Stadt Ballhausen wird am 05. Juni 2016 ein ehrenamt-
licher Bürgermeister gewählt.
Zum ehrenamtlichen Bürgermeister ist jeder Wahlberechtigte im Sinne 
der §§ 1 und 2 ThürKWG wählbar, der am Wahltag das 21. Lebensjahr 
vollendet und seit mindestens sechs Monaten seinen Aufenthalt in der 
Gemeinde hat;der Aufenthalt in der Gemeinde wird vermutet, wenn die 
Person in der Gemeinde gemeldet ist. Bei mehreren Wohnungen ist die 
Hauptwohnung im Sinne des Melderechts maßgebend. Personen, die 
die Staatsangehörigkeit eines anderen Mitgliedstaates der Europäischen 
Union besitzen, sind unter denselben Bedingungen wahlberechtigt und 
wählbar wie Deutsche
Mitgliedstaaten der Europäischen Union sind neben der Bundesrepublik 
Deutschland:
Königreich Belgien, Republik Bulgarien, Königreich Dänemark, Republik 
Estland, Republik Finnland, Französische Republik, Hellenische Repub-
lik (Griechenland), Irland, Italienische Republik, Republik Kroatien, Re-
publik Lettland, Republik Litauen, Großherzogtum Luxemburg, Republik 
Malta, Königreich der Niederlande, Republik Österreich, Republik Polen, 
Portugiesische Republik , Rumänien, Königreich Schweden, Republik 
Slowenien, Slowakische Republik, Königreich Spanien, Tschechische 
Republik, Ungarn, Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordirland 
sowie Republik Zypern.
Zum Bürgermeister kann außerdem nicht gewählt werden, wer nicht die 
Gewähr dafür bietet, dass er jederzeit für die freiheitliche demokratische 
Grundordnung im Sinne des Grundgesetzes und der Landesverfas-
sung eintritt. Darüber hinaus ist zum Bürgermeister nicht wählbar, wer 
im Übrigen die persönliche Eignung für eine Berufung in ein Beamten-
verhältnis nach den für Beamte des Landes geltenden Bestimmungen 
nicht besitzt. Jeder Bewerber für das Amt des Bürgermeisters hat für 
die Zulassung zur Wahl gegenüber dem Wahlleiter der Gemeinde eine 
schriftliche Erklärung abzugeben, ob er wissentlich als hauptamtlicher 
oder inoffizieller Mitarbeiter mit dem Ministerium für Staatssicherheit, 
dem Amt für Nationale Sicherheit oder Beauftragten dieser Einrichtun-
gen zusammengearbeitet hat; er muss ferner erklären, dass er mit der 
Einholung der erforderlichen Auskünfte insbesondere beim Landesamt 
für Verfassungsschutz sowie beim Bundesbeauftragten für die Unterla-
gen des Staatssicherheitsdienstes der ehemaligen DDR einverstanden 
ist und ihm die Eignung für eine Berufung in ein Beamtenverhältnis nach 
den für Beamte des Landes geltenden Bestimmungen nicht fehlt (§ 24 
Abs. 3 Satz 3 ThürKWG).
1.1 
Wahlvorschläge für die Wahl des Bürgermeisters können von Parteien im 
Sinne des Artikels 21 des Grundgesetzes, Wählergruppen und Einzelbe-
werbern eingereicht werden. Zur Einreichung von Wahlvorschlägen wird 
hiermit aufgefordert.
Jede Partei, jede Wählergruppe oder jeder Einzelbewerber kann nur ei-
nen Wahlvorschlag einreichen, der nur einen Bewerber enthalten darf 
und dem eine Erklärung des Bewerbers nach § 24 Abs. 3 Satz 3 ThürK-
WG beizufügen ist. Der Bewerber darf nur in einem Wahlvorschlag auf-
gestellt werden; er muss hierzu seine Zustimmung schriftlich erteilen, 
sofern er Bewerber im Wahlvorschlag einer Partei oder Wählergruppe ist.
Der Wahlvorschlag einer Partei oder Wählergruppe muss den Namen 
und ggf. die Kurzbezeichnung der Partei oder der Wählergruppe als 
Kennwort tragen; dem Kennwort kann eine weitere Bezeichnung hinzu-
gefügt werden, wenn das zur deutlichen Unterscheidung der Wahlvor-
schläge erforderlich ist. Gemeinsame Wahlvorschläge müssen die Na-
men sämtlicher daran beteiligter Parteien oder Wählergruppen tragen. 
Die Wahlvorschläge von Parteien und Wählergruppen müssen die Un-
terschriften von zehn Wahlberechtigten tragen, die nicht Bewerber des 
Wahlvorschlags sind. Jede Person darf nur einen Wahlvorschlag unter-
zeichnen. Bei Mehrfachunterzeichnungen erklärt der Wahlausschuss die 
Unterzeichnung für ungültig.
In jedem Wahlvorschlag sind ein Beauftragter und ein Stellvertreter zu 
bezeichnen. Der Beauftragte und sein Stellvertreter müssen wahlbe-
rechtigt sein. Fehlt eine Bezeichnung, so gilt der erste Unterzeichner des 
Wahlvorschlags als Beauftragter, der zweite als sein Stellvertreter. Ist nur 
ein Beauftragter und nicht auch der Stellvertreter bezeichnet, dann ist 
der erste Unterzeichner des Wahlvorschlags der Stellvertreter. Soweit im 
Thüringer Kommunalwahlgesetz nichts anderes bestimmt ist, sind nur 
der Beauftragte und bei seiner Verhinderung sein Stellvertreter berech-
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zulassen sind. Stirbt ein Bewerber oder verliert er die Wählbarkeit nach 
der Zulassung des Wahlvorschlages, aber vor der Wahl, so findet die 
Wahl nicht statt.
7. 
Die im Thüringer Kommunalwahlgesetz oder in der Thüringer Kommunal-
wahlordnung vorgesehenen Fristen und Termine verlängern oder ändern 
sich nicht dadurch, dass der letzte Tag der Frist oder ein Termin auf einen 
Sonnabend, einen Sonntag, einen gesetzlichen oder staatlich geschütz-
ten Feiertag fällt; eine Wiedereinsetzung in den vorherigen Stand ist aus-
geschlossen (§ 37 Abs. 2 ThürKWG).
8. 
Status- und Funktionsbezeichnungen gelten jeweils in männlicher und 
weiblicher Form.

Ballhausen, den 08.03.2016
Kunert
Wahlleiter

Nichtamtlicher Teil

Gemeinde Blankenburg

Amtlicher Teil

Bekanntmachung 
zur Einreichung von Wahlvorschläge

 zur Wahl des ehrenamtlichen Bürgermeisters 
der Gemeinde Blankenburg 

am 05.06.2016

1. 
In der Gemeinde/ Stadt Blankenburg wird am 05. Juni 2016 ein ehren-
amtlicher Bürgermeister gewählt.
Zum ehrenamtlichen Bürgermeister ist jeder Wahlberechtigte im Sinne 
der §§ 1 und 2 ThürKWG wählbar, der am Wahltag das 21. Lebensjahr 
vollendet und seit mindestens sechs Monaten seinen Aufenthalt in der 

ist, benötigt bei Einreichung eines eigenen einzelnen Wahlvorschlags 
neben den Unterschriften von zehn Wahlberechtigten, die der Wahlvor-
schlag jeder Partei oder Wählergruppe zu tragen hat, zusätzliche Un-
terstützungsunterschriften von viermal soviel Wahlberechtigten wie Ge-
meinderatsmitglieder zu wählen sind. Ein gemeinsamer Wahlvorschlag 
bedarf keiner zusätzlichen Unterstützungsunterschriften, wenn dessen 
Wahlvorschlagsträger seit der letzten Wahl in ihrer Gesamtheit im Ge-
meinderat oder im Kreistag aufgrund desselben gemeinsamen Wahlvor-
schlags ununterbrochen vertreten sind oder wenn einer der beteiligten 
Wahlvorschlagsträger mit einem eigenen einzelnen Wahlvorschlag kei-
ner Unterstützungsunterschriften bedürfte, weil der Wahlvorschlagsträ-
ger seit der letzten Wahl ununterbrochen im Bundestag, im Thüringer 
Landtag, im Kreistag des Landkreises Unstrut-Hainich , in dem die Ge-
meinde liegt, oder im Gemeinderat/Stadtrat vertreten ist.
3.2 
Unterstützungsunterschriften sind stets erforderlich, wenn eine Partei 
oder Wählergruppe mit einem geänderten oder neuen Namen einen 
Wahlvorschlag einreicht, es sei denn, dass die Mehrheit der Unterzeich-
ner des Wahlvorschlags (§ 14 Abs. 1 Satz 4 ThürKWG) bereits Bewerber 
oder Unterzeichner des früheren Wahlvorschlags war.
3.3
Die Wahlberechtigten haben sich zur Leistung von Unterstützungsunter-
schriften persönlich nach der Einreichung des Wahlvorschlags in eine 
vom Wahlleiter bei der Verwaltungsgemeinschaft Bad Tennstedt bis zum 
02.Mai 2016, 18.00 Uhr, ausgelegte Liste unter Angabe ihres Vor- und 
Nachnamens, ihrer Anschrift und ihres Geburtsdatums einzutragen und 
eine eigenhändige Unterschrift zu leisten. Die Liste zur Leistung von Un-
terstützungsunterschriften wird vom Wahlleiter der Gemeinde mit dem 
Wahlvorschlag verbunden und unverzüglich nach Einreichung des Wahl-
vorschlags während der üblichen Dienstzeiten der Verwaltungsgemein-
schaft Bad Tennstedt

montags 	 9.00 Uhr - 12.00 Uhr
dienstags 	 9.00 Uhr - 12.00 Uhr und 13.30 Uhr - 18.00 Uhr
mittwochs 	 9.00 Uhr - 12.00 Uhr
donnerstags 	 9.00 Uhr - 12.00 Uhr und 13.30 Uhr - 18.00 Uhr
freitags 	 9.00 Uhr - 12.00 Uhr

in 99955 Bad Tennstedt, Rathaus, Markt 1, Bürgerservice, Raum 1 aus-
gelegt.
Wahlberechtigte, die glaubhaft machen, dass sie wegen Krankheit oder 
einer körperlichen Beeinträchtigung nicht oder nur unter unzumutbaren 
Schwierigkeiten in der Lage sind, einen Eintragungsraum bei der Verwal-
tungsgemeinschaft aufzusuchen, erhalten auf Antrag einen Eintragungs-
schein. Die Eintragung kann in diesem Fall dadurch bewirkt werden, dass 
die wahlberechtigte Person auf dem Eintragungsschein ihre Unterstüt-
zung eines bestimmten Wahlvorschlags erklärt und eine Hilfsperson be-
auftragt, die Eintragung im Eintragungsraum für sie vorzunehmen; die 
wahlberechtigte Person hat auf dem Eintragungsschein an Eides statt 
zu versichern, dass die Voraussetzungen für die Erteilung eines Eintra-
gungsscheins vorliegen.
Von der Leistung von Unterstützungsunterschriften ausgeschlossen sind 
Bewerber von Wahlvorschlägen für die dieselbe Wahl sowie Wahlberech-
tigte, die sich für dieselbe Wahl bereits in eine andere Unterstützungsliste 
eingetragen haben oder einen Wahlvorschlag für dieselbe Wahl unter-
zeichnet haben. Geleistete Unterschriften können nicht zurückgenom-
men werden.
3.4 
Trägt der Wahlvorschlag eines Einzelbewerbers noch nicht die erforderli-
che Zahl an Unterschriften, so wird dieser Wahlvorschlag ebenfalls vom 
Wahlleiter der Gemeinde mit einer Liste zur Leistung der noch erforderli-
chen Unterschriften (Anlage 7a zur ThürKWO) verbunden und unverzüg-
lich nach Einreichung des Wahlvorschlages ausgelegt. Die Ausführun-
gen unter 3.3 gelten entsprechend.
4. 
Die Wahlvorschläge dürfen frühestens nach der Bekanntmachung der 
Aufforderung zur Einreichung von Wahlvorschlägen eingereicht werden. 
Sie müssen spätestens am 22. April 2016bis 18.00 Uhr eingereicht 
sein. Die Wahlvorschläge sind bei der Verwaltungsgemeinschaft Bad 
Tennstedt, Markt 1, Rathaus, Wahlbüro, Raum 12, 99955 Bad Tennstedt, 
einzureichen.
Eingereichte Wahlvorschläge können nur bis zum 22. April 2016bis 
18.00 Uhr durch gemeinsame schriftliche Erklärung des Beauftragten 
des Wahlvorschlags und der Mehrheit der übrigen Unterzeichner des 
Wahlvorschlags oder durch schriftliche Erklärung des Einzelbewerbers 
zurückgenommen werden.
5. 
Wird nur ein gültiger oder überhaupt kein Wahlvorschlag eingereicht, so 
wird die Wahl ohne Bindung an einen vorgeschlagenen Bewerber durch-
geführt.
6.
Die eingereichten Wahlvorschläge werden vom Wahlleiter der Gemeinde 
unverzüglich auf Mängel überprüft und die Beauftragten oder die Ein-
zelbewerber aufgefordert, festgestellte Mängel zu beseitigen. Mängel 
der Wahlvorschläge müssen spätestens am 02. Mai 2016 bis 18.00 Uhr 
behoben sein. Am 03. Mai 2016 tritt der Wahlausschuss der Gemeinde 
zusammen und beschließt, ob die eingereichten Wahlvorschläge den 
durch das Thüringer Kommunalwahlgesetz und die Thüringer Kommu-
nalwahlordnung gestellten Anforderungen entsprechen und als gültig zu-
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ein Beamtenverhältnis nach den für Beamte des Landes geltenden 
Bestimmungen nicht fehlt,

b) 	 eine Ausfertigung der Niederschrift nach § 15 Abs. 3 Satz 1 ThürK-
WG über die nach § 15 Abs. 1 ThürKWG von der Partei oder Wähler-
gruppe durchzuführende Versammlung,

c) 	 Versicherungen an Eides statt des Versammlungsleiters und zwei 
weiterer Teilnehmer der Versammlung nach § 15 Abs. 3 Satz 2 
ThürKWG.

1.3 
Der Wahlvorschlag des Einzelbewerbers muss nach dem Muster der 
Anlagen 7 und 7a zur ThürKWO den Nachnamen des Bewerbers als 
Kennwort, den Vornamen, das Geburtsdatum, den Beruf und die An-
schrift des Bewerbers sowie unter Angabe des Vor- und Nachnamens, 
des Geburtsdatums und der Anschrift die Unterschriften von mindestens 
fünfmal soviel Wahlberechtigten tragen, wie Gemeinderatsmitglieder zu 
wählen sind (insgesamt 30 Unterschriften). Bewirbt sich der bisherige 
Bürgermeister als Einzelbewerber, sind keine Unterstützungsunterschrif-
ten erforderlich.
Dem Wahlvorschlag des Einzelbewerbers ist als Anlage beizufügen:
Die Erklärungen des Bewerbers nach Anlage 6a zur ThürKWO, dass er 
für dieselbe Wahl nicht in einem anderen Wahlvorschlag aufgestellt ist, 
ob er mit dem Ministerium für Staatssicherheit, dem Amt für Nationale 
Sicherheit oder Beauftragten dieser Einrichtungen zusammengearbeitet 
hat, dass er mit der Einholung der erforderlichen Auskünfte einverstan-
den ist sowie dass ihm die Eignung für eine Berufung in ein Beamten-
verhältnis nach den für Beamte des Landes geltenden Bestimmungen 
nicht fehlt.
2.
Der von einer Partei oder einer Wählergruppe aufgestellte Bewerber 
muss in einer zu diesem Zweck einberufenen Versammlung von den 
wahlberechtigten Mitgliedern der Partei oder den wahlberechtigten An-
gehörigen der Wählergruppe in geheimer Abstimmung gewählt werden. 
Jeder stimmberechtigte Teilnehmer der Versammlung ist vorschlagsbe-
rechtigt. Den Bewerbern ist Gelegenheit zu geben, sich und ihre Ziele der 
Versammlung in angemessener Zeit vorzustellen. Zur Aufstellung eines 
gemeinsamen Wahlvorschlags ist eine gemeinsame Versammlung aller 
beteiligten Wahlvorschlagsträger durchzuführen. Der Bewerber kann 
auch durch eine Versammlung von Delegierten, die von den wahlberech-
tigten Mitgliedern der Partei oder den wahlberechtigten Angehörigen der 
Wählergruppe aus der Mitte einer vorgenannten Mitgliederversammlung 
zu diesem Zweck gewählt worden sind, in geheimer Abstimmung gewählt 
werden.
Eine Ausfertigung der Niederschrift über die Wahl des Bewerbers, Ort 
und Zeit der Versammlung, die Form der Einladung sowie die Zahl der 
Anwesenden ist mit dem Wahlvorschlag einzureichen. Hierbei haben der 
Versammlungsleiter und zwei weitere Teilnehmer der Versammlung ge-
genüber dem Wahlleiter der Gemeinde an Eides statt zu versichern, dass 
die Wahl in geheimer Abstimmung erfolgt ist, dass jeder stimmberechtig-
te Teilnehmer der Versammlung vorschlagsberechtigt war und den Be-
werbern Gelegenheit gegeben wurde, sich und ihre Ziele der Versamm-
lung in angemessener Zeit vorzustellen. Der Wahlleiter ist zur Abnahme 
einer solchen Versicherung an Eides statt zuständig; er gilt insoweit als 
zuständige Behörde im Sinne des § 156 des Strafgesetzbuches.
3. 
Wahlvorschläge von Parteien und Wählergruppen, die nicht aufgrund ei-
nes eigenen einzelnen Wahlvorschlags seit der letzten Wahl ununterbro-
chen im Bundestag, im Thüringer Landtag, im Kreistag des Landkreises 
Unstrut-Hainich, oder im Gemeinderat/Stadtrat der Gemeinde Blanken-
burg vertreten sind, müssen neben den Unterschriften von zehn Wahl-
berechtigten, die der Wahlvorschlag jeder Partei oder Wählergruppe zu 
tragen hat, zusätzlich von viermal soviel Wahlberechtigten unterstützt 
werden wie Gemeinderatsmitglieder zu wählen sind (insgesamt 24 Un-
terschriften).
3.1 
Eine Partei oder Wählergruppe, die nur als Wahlvorschlagsträger eines 
gemeinsamen Wahlvorschlags im Kreistag oder Gemeinderat vertreten 
ist, benötigt bei Einreichung eines eigenen einzelnen Wahlvorschlags 
neben den Unterschriften von zehn Wahlberechtigten, die der Wahlvor-
schlag jeder Partei oder Wählergruppe zu tragen hat, zusätzliche Un-
terstützungsunterschriften von viermal soviel Wahlberechtigten wie Ge-
meinderatsmitglieder zu wählen sind. Ein gemeinsamer Wahlvorschlag 
bedarf keiner zusätzlichen Unterstützungsunterschriften, wenn dessen 
Wahlvorschlagsträger seit der letzten Wahl in ihrer Gesamtheit im Ge-
meinderat oder im Kreistag aufgrund desselben gemeinsamen Wahlvor-
schlags ununterbrochen vertreten sind oder wenn einer der beteiligten 
Wahlvorschlagsträger mit einem eigenen einzelnen Wahlvorschlag kei-
ner Unterstützungsunterschriften bedürfte, weil der Wahlvorschlagsträ-
ger seit der letzten Wahl ununterbrochen im Bundestag, im Thüringer 
Landtag, im Kreistag des Landkreises Unstrut-Hainich, in dem die Ge-
meinde liegt, oder im Gemeinderat/Stadtrat vertreten ist.
3.2 
Unterstützungsunterschriften sind stets erforderlich, wenn eine Partei 
oder Wählergruppe mit einem geänderten oder neuen Namen einen 
Wahlvorschlag einreicht, es sei denn, dass die Mehrheit der Unterzeich-
ner des Wahlvorschlags (§ 14 Abs. 1 Satz 4 ThürKWG) bereits Bewerber 
oder Unterzeichner des früheren Wahlvorschlags war.
3.3 
Die Wahlberechtigten haben sich zur Leistung von Unterstützungsunter-
schriften persönlich nach der Einreichung des Wahlvorschlags in eine 

Gemeinde hat;der Aufenthalt in der Gemeinde wird vermutet, wenn die 
Person in der Gemeinde gemeldet ist. Bei mehreren Wohnungen ist die 
Hauptwohnung im Sinne des Melderechts maßgebend. Personen, die 
die Staatsangehörigkeit eines anderen Mitgliedstaates der Europäischen 
Union besitzen, sind unter denselben Bedingungen wahlberechtigt und 
wählbar wie Deutsche
Mitgliedstaaten der Europäischen Union sind neben der Bundesrepublik 
Deutschland:
Königreich Belgien, Republik Bulgarien, Königreich Dänemark, Republik 
Estland, Republik Finnland, Französische Republik, Hellenische Repub-
lik (Griechenland), Irland, Italienische Republik, Republik Kroatien, Re-
publik Lettland, Republik Litauen, Großherzogtum Luxemburg, Republik 
Malta, Königreich der Niederlande, Republik Österreich, Republik Polen, 
Portugiesische Republik, Rumänien, Königreich Schweden, Republik 
Slowenien, Slowakische Republik, Königreich Spanien, Tschechische 
Republik, Ungarn, Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordirland 
sowie Republik Zypern.
Zum Bürgermeister kann außerdem nicht gewählt werden, wer nicht die 
Gewähr dafür bietet, dass er jederzeit für die freiheitliche demokratische 
Grundordnung im Sinne des Grundgesetzes und der Landesverfas-
sung eintritt. Darüber hinaus ist zum Bürgermeister nicht wählbar, wer 
im Übrigen die persönliche Eignung für eine Berufung in ein Beamten-
verhältnis nach den für Beamte des Landes geltenden Bestimmungen 
nicht besitzt. Jeder Bewerber für das Amt des Bürgermeisters hat für 
die Zulassung zur Wahl gegenüber dem Wahlleiter der Gemeinde eine 
schriftliche Erklärung abzugeben, ob er wissentlich als hauptamtlicher 
oder inoffizieller Mitarbeiter mit dem Ministerium für Staatssicherheit, 
dem Amt für Nationale Sicherheit oder Beauftragten dieser Einrichtun-
gen zusammengearbeitet hat; er muss ferner erklären, dass er mit der 
Einholung der erforderlichen Auskünfte insbesondere beim Landesamt 
für Verfassungsschutz sowie beim Bundesbeauftragten für die Unterla-
gen des Staatssicherheitsdienstes der ehemaligen DDR einverstanden 
ist und ihm die Eignung für eine Berufung in ein Beamtenverhältnis nach 
den für Beamte des Landes geltenden Bestimmungen nicht fehlt (§ 24 
Abs. 3 Satz 3 ThürKWG).
1.1 
Wahlvorschläge für die Wahl des Bürgermeisters können von Parteien im 
Sinne des Artikels 21 des Grundgesetzes, Wählergruppen und Einzelbe-
werbern eingereicht werden. Zur Einreichung von Wahlvorschlägen wird 
hiermit aufgefordert.
Jede Partei, jede Wählergruppe oder jeder Einzelbewerber kann nur ei-
nen Wahlvorschlag einreichen, der nur einen Bewerber enthalten darf 
und dem eine Erklärung des Bewerbers nach § 24 Abs. 3 Satz 3 ThürK-
WG beizufügen ist. Der Bewerber darf nur in einem Wahlvorschlag auf-
gestellt werden; er muss hierzu seine Zustimmung schriftlich erteilen, 
sofern er Bewerber im Wahlvorschlag einer Partei oder Wählergruppe ist.
Der Wahlvorschlag einer Partei oder Wählergruppe muss den Namen 
und ggf. die Kurzbezeichnung der Partei oder der Wählergruppe als 
Kennwort tragen; dem Kennwort kann eine weitere Bezeichnung hinzu-
gefügt werden, wenn das zur deutlichen Unterscheidung der Wahlvor-
schläge erforderlich ist. Gemeinsame Wahlvorschläge müssen die Na-
men sämtlicher daran beteiligter Parteien oder Wählergruppen tragen. 
Die Wahlvorschläge von Parteien und Wählergruppen müssen die Un-
terschriften von zehn Wahlberechtigten tragen, die nicht Bewerber des 
Wahlvorschlags sind. Jede Person darf nur einen Wahlvorschlag unter-
zeichnen. Bei Mehrfachunterzeichnungen erklärt der Wahlausschuss die 
Unterzeichnung für ungültig.
In jedem Wahlvorschlag sind ein Beauftragter und ein Stellvertreter zu 
bezeichnen. Der Beauftragte und sein Stellvertreter müssen wahlbe-
rechtigt sein. Fehlt eine Bezeichnung, so gilt der erste Unterzeichner des 
Wahlvorschlags als Beauftragter, der zweite als sein Stellvertreter. Ist nur 
ein Beauftragter und nicht auch der Stellvertreter bezeichnet, dann ist 
der erste Unterzeichner des Wahlvorschlags der Stellvertreter. Soweit im 
Thüringer Kommunalwahlgesetz nichts anderes bestimmt ist, sind nur 
der Beauftragte und bei seiner Verhinderung sein Stellvertreter berech-
tigt, verbindliche Erklärungen zum Wahlvorschlag abzugeben und ent-
gegenzunehmen. Im Zweifelsfall gilt die Erklärung des Beauftragten. Der 
Beauftragte und sein Stellvertreter können durch schriftliche Erklärung 
der Mehrheit der Unterzeichner des Wahlvorschlags gegenüber dem 
Wahlleiter der Gemeinde abberufen und durch andere ersetzt werden.
1.2 
Der Wahlvorschlag der Partei oder Wählergruppe muss nach dem Mus-
ter der Anlage 5 zur Thüringer Kommunalwahlordnung enthalten:
a) 	 das Kennwort der einreichenden Partei oder Wählergruppe,
b) 	 Nachnamen, Vornamen, Geburtsdatum, Beruf und Anschrift des Be-

werbers,
c) 	 die Bezeichnung des Beauftragten und seines Stellvertreters,
d) 	 die Unterschriften von zehn Wahlberechtigten unter Angabe ihres 

Vor- und Nachnamens, ihres Geburtsdatums und ihrer Anschrift.
Dem Wahlvorschlag der Partei oder Wählergruppe sind als Anlage bei-
zufügen:
a) 	 die Erklärungen des Bewerbers nach Anlage 6a zur ThürKWO, dass 

er seiner Aufnahme als Bewerber in den Wahlvorschlag zustimmt, 
nicht für dieselbe Wahl in einem anderen Wahlvorschlag aufgestellt 
ist, ob er mit dem Ministerium für Staatssicherheit, dem Amt für Nati-
onale Sicherheit oder Beauftragten dieser Einrichtungen zusammen-
gearbeitet hat, dass er mit der Einholung der erforderlichen Auskünf-
te einverstanden ist sowie dass ihm die Eignung für eine Berufung in 
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Gemeinde Bruchstedt

Amtlicher Teil

Bekanntmachung 
zur Einreichung von Wahlvorschlägen

zur Wahl des ehrenamtlichen Bürgermeisters 
der Gemeinde Bruchstedt 

am 05.06.2016

1. 
In der Gemeinde/ Stadt Bruchstedt wird am 05. Juni 2016 ein ehrenamt-
licher Bürgermeister gewählt.
Zum ehrenamtlichen Bürgermeister ist jeder Wahlberechtigte im Sinne 
der §§ 1 und 2 ThürKWG wählbar, der am Wahltag das 21. Lebensjahr 
vollendet und seit mindestens sechs Monaten seinen Aufenthalt in der 
Gemeinde hat;der Aufenthalt in der Gemeinde wird vermutet, wenn die 
Person in der Gemeinde gemeldet ist. Bei mehreren Wohnungen ist die 
Hauptwohnung im Sinne des Melderechts maßgebend. Personen, die 
die Staatsangehörigkeit eines anderen Mitgliedstaates der Europäischen 
Union besitzen, sind unter denselben Bedingungen wahlberechtigt und 
wählbar wie Deutsche
Mitgliedstaaten der Europäischen Union sind neben der Bundesrepublik 
Deutschland:
Königreich Belgien, Republik Bulgarien, Königreich Dänemark, Republik 
Estland, Republik Finnland, Französische Republik, Hellenische Repub-
lik (Griechenland), Irland, Italienische Republik, Republik Kroatien, Re-
publik Lettland, Republik Litauen, Großherzogtum Luxemburg, Republik 
Malta, Königreich der Niederlande, Republik Österreich, Republik Polen, 
Portugiesische Republik , Rumänien, Königreich Schweden, Republik 
Slowenien, Slowakische Republik, Königreich Spanien, Tschechische 
Republik, Ungarn, Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordirland 
sowie Republik Zypern.
Zum Bürgermeister kann außerdem nicht gewählt werden, wer nicht die 
Gewähr dafür bietet, dass er jederzeit für die freiheitliche demokratische 
Grundordnung im Sinne des Grundgesetzes und der Landesverfas-
sung eintritt. Darüber hinaus ist zum Bürgermeister nicht wählbar, wer 
im Übrigen die persönliche Eignung für eine Berufung in ein Beamten-
verhältnis nach den für Beamte des Landes geltenden Bestimmungen 
nicht besitzt. Jeder Bewerber für das Amt des Bürgermeisters hat für 
die Zulassung zur Wahl gegenüber dem Wahlleiter der Gemeinde eine 
schriftliche Erklärung abzugeben, ob er wissentlich als hauptamtlicher 
oder inoffizieller Mitarbeiter mit dem Ministerium für Staatssicherheit, 
dem Amt für Nationale Sicherheit oder Beauftragten dieser Einrichtun-
gen zusammengearbeitet hat; er muss ferner erklären, dass er mit der 
Einholung der erforderlichen Auskünfte insbesondere beim Landesamt 
für Verfassungsschutz sowie beim Bundesbeauftragten für die Unterla-
gen des Staatssicherheitsdienstes der ehemaligen DDR einverstanden 
ist und ihm die Eignung für eine Berufung in ein Beamtenverhältnis nach 
den für Beamte des Landes geltenden Bestimmungen nicht fehlt (§ 24 
Abs. 3 Satz 3 ThürKWG).
1.1 
Wahlvorschläge für die Wahl des Bürgermeisters können von Parteien im 
Sinne des Artikels 21 des Grundgesetzes, Wählergruppen und Einzelbe-
werbern eingereicht werden. Zur Einreichung von Wahlvorschlägen wird 
hiermit aufgefordert.
Jede Partei, jede Wählergruppe oder jeder Einzelbewerber kann nur ei-
nen Wahlvorschlag einreichen, der nur einen Bewerber enthalten darf 
und dem eine Erklärung des Bewerbers nach § 24 Abs. 3 Satz 3 ThürK-
WG beizufügen ist. Der Bewerber darf nur in einem Wahlvorschlag auf-
gestellt werden; er muss hierzu seine Zustimmung schriftlich erteilen, 
sofern er Bewerber im Wahlvorschlag einer Partei oder Wählergruppe ist.
Der Wahlvorschlag einer Partei oder Wählergruppe muss den Namen 
und ggf. die Kurzbezeichnung der Partei oder der Wählergruppe als 
Kennwort tragen; dem Kennwort kann eine weitere Bezeichnung hinzu-
gefügt werden, wenn das zur deutlichen Unterscheidung der Wahlvor-
schläge erforderlich ist. Gemeinsame Wahlvorschläge müssen die Na-
men sämtlicher daran beteiligter Parteien oder Wählergruppen tragen. 
Die Wahlvorschläge von Parteien und Wählergruppen müssen die Un-
terschriften von zehn Wahlberechtigten tragen, die nicht Bewerber des 
Wahlvorschlags sind. Jede Person darf nur einen Wahlvorschlag unter-
zeichnen. Bei Mehrfachunterzeichnungen erklärt der Wahlausschuss die 
Unterzeichnung für ungültig.
In jedem Wahlvorschlag sind ein Beauftragter und ein Stellvertreter zu 
bezeichnen. Der Beauftragte und sein Stellvertreter müssen wahlbe-
rechtigt sein. Fehlt eine Bezeichnung, so gilt der erste Unterzeichner des 
Wahlvorschlags als Beauftragter, der zweite als sein Stellvertreter. Ist nur 
ein Beauftragter und nicht auch der Stellvertreter bezeichnet, dann ist 
der erste Unterzeichner des Wahlvorschlags der Stellvertreter. Soweit im 
Thüringer Kommunalwahlgesetz nichts anderes bestimmt ist, sind nur 
der Beauftragte und bei seiner Verhinderung sein Stellvertreter berech-

vom Wahlleiter bei der Verwaltungsgemeinschaft Bad Tennstedt bis zum 
02.Mai 2016, 18.00 Uhr, ausgelegte Liste unter Angabe ihres Vor- und 
Nachnamens, ihrer Anschrift und ihres Geburtsdatums einzutragen und 
eine eigenhändige Unterschrift zu leisten. Die Liste zur Leistung von Un-
terstützungsunterschriften wird vom Wahlleiter der Gemeinde mit dem 
Wahlvorschlag verbunden und unverzüglich nach Einreichung des Wahl-
vorschlags während der üblichen Dienstzeiten der Verwaltungsgemein-
schaft Bad Tennstedt

montags 	 9.00 Uhr - 12.00 Uhr
dienstags 	 9.00 Uhr - 12.00 Uhr und 13.30 Uhr - 18.00 Uhr
mittwochs 	 9.00 Uhr - 12.00 Uhr
donnerstags 	 9.00 Uhr - 12.00 Uhr und 13.30 Uhr - 18.00 Uhr
freitags 	 9.00 Uhr - 12.00 Uhr

in 99955 Bad Tennstedt, Rathaus, Markt 1, Bürgerservice, Raum 1 aus-
gelegt.
Wahlberechtigte, die glaubhaft machen, dass sie wegen Krankheit oder 
einer körperlichen Beeinträchtigung nicht oder nur unter unzumutbaren 
Schwierigkeiten in der Lage sind, einen Eintragungsraum bei der Verwal-
tungsgemeinschaft aufzusuchen, erhalten auf Antrag einen Eintragungs-
schein. Die Eintragung kann in diesem Fall dadurch bewirkt werden, dass 
die wahlberechtigte Person auf dem Eintragungsschein ihre Unterstüt-
zung eines bestimmten Wahlvorschlags erklärt und eine Hilfsperson be-
auftragt, die Eintragung im Eintragungsraum für sie vorzunehmen; die 
wahlberechtigte Person hat auf dem Eintragungsschein an Eides statt 
zu versichern, dass die Voraussetzungen für die Erteilung eines Eintra-
gungsscheins vorliegen.
Von der Leistung von Unterstützungsunterschriften ausgeschlossen sind 
Bewerber von Wahlvorschlägen für die dieselbe Wahl sowie Wahlberech-
tigte, die sich für dieselbe Wahl bereits in eine andere Unterstützungsliste 
eingetragen haben oder einen Wahlvorschlag für dieselbe Wahl unter-
zeichnet haben. Geleistete Unterschriften können nicht zurückgenom-
men werden.
3.4 
Trägt der Wahlvorschlag eines Einzelbewerbers noch nicht die erforderli-
che Zahl an Unterschriften, so wird dieser Wahlvorschlag ebenfalls vom 
Wahlleiter der Gemeinde mit einer Liste zur Leistung der noch erforderli-
chen Unterschriften (Anlage 7a zur ThürKWO) verbunden und unverzüg-
lich nach Einreichung des Wahlvorschlages ausgelegt. Die Ausführun-
gen unter 3.3 gelten entsprechend.
4.
Die Wahlvorschläge dürfen frühestens nach der Bekanntmachung der 
Aufforderung zur Einreichung von Wahlvorschlägen eingereicht werden. 
Sie müssen spätestens am 22. April 2016bis 18.00 Uhr eingereicht 
sein. Die Wahlvorschläge sind bei der Verwaltungsgemeinschaft Bad 
Tennstedt, Markt 1, Rathaus, Wahlbüro, Raum 12, 99955 Bad Tennstedt, 
einzureichen.
Eingereichte Wahlvorschläge können nur bis zum 22. April 2016 bis 
18.00 Uhr durch gemeinsame schriftliche Erklärung des Beauftragten 
des Wahlvorschlags und der Mehrheit der übrigen Unterzeichner des 
Wahlvorschlags oder durch schriftliche Erklärung des Einzelbewerbers 
zurückgenommen werden.
5. 
Wird nur ein gültiger oder überhaupt kein Wahlvorschlag eingereicht, so 
wird die Wahl ohne Bindung an einen vorgeschlagenen Bewerber durch-
geführt.
6. 
Die eingereichten Wahlvorschläge werden vom Wahlleiter der Gemeinde 
unverzüglich auf Mängel überprüft und die Beauftragten oder die Ein-
zelbewerber aufgefordert, festgestellte Mängel zu beseitigen. Mängel 
der Wahlvorschläge müssen spätestens am 02. Mai 2016 bis 18.00 Uhr 
behoben sein. Am 03. Mai 2016 tritt der Wahlausschuss der Gemeinde 
zusammen und beschließt, ob die eingereichten Wahlvorschläge den 
durch das Thüringer Kommunalwahlgesetz und die Thüringer Kommu-
nalwahlordnung gestellten Anforderungen entsprechen und als gültig zu-
zulassen sind. Stirbt ein Bewerber oder verliert er die Wählbarkeit nach 
der Zulassung des Wahlvorschlages, aber vor der Wahl, so findet die 
Wahl nicht statt.
7. 
Die im Thüringer Kommunalwahlgesetz oder in der Thüringer Kommunal-
wahlordnung vorgesehenen Fristen und Termine verlängern oder ändern 
sich nicht dadurch, dass der letzte Tag der Frist oder ein Termin auf einen 
Sonnabend, einen Sonntag, einen gesetzlichen oder staatlich geschütz-
ten Feiertag fällt; eine Wiedereinsetzung in den vorherigen Stand ist aus-
geschlossen (§ 37 Abs. 2 ThürKWG).
8. 
Status- und Funktionsbezeichnungen gelten jeweils in männlicher und 
weiblicher Form.

Blankenburg, den 08.03.2016
Mascher
Wahlleiterin
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ist, benötigt bei Einreichung eines eigenen einzelnen Wahlvorschlags 
neben den Unterschriften von zehn Wahlberechtigten, die der Wahlvor-
schlag jeder Partei oder Wählergruppe zu tragen hat, zusätzliche Un-
terstützungsunterschriften von viermal soviel Wahlberechtigten wie Ge-
meinderatsmitglieder zu wählen sind. Ein gemeinsamer Wahlvorschlag 
bedarf keiner zusätzlichen Unterstützungsunterschriften, wenn dessen 
Wahlvorschlagsträger seit der letzten Wahl in ihrer Gesamtheit im Ge-
meinderat oder im Kreistag aufgrund desselben gemeinsamen Wahlvor-
schlags ununterbrochen vertreten sind oder wenn einer der beteiligten 
Wahlvorschlagsträger mit einem eigenen einzelnen Wahlvorschlag kei-
ner Unterstützungsunterschriften bedürfte, weil der Wahlvorschlagsträ-
ger seit der letzten Wahl ununterbrochen im Bundestag, im Thüringer 
Landtag, im Kreistag des Landkreises Unstrut-Hainich, in dem die Ge-
meinde liegt, oder im Gemeinderat/Stadtrat vertreten ist.
3.2 
Unterstützungsunterschriften sind stets erforderlich, wenn eine Partei 
oder Wählergruppe mit einem geänderten oder neuen Namen einen 
Wahlvorschlag einreicht, es sei denn, dass die Mehrheit der Unterzeich-
ner des Wahlvorschlags (§ 14 Abs. 1 Satz 4 ThürKWG) bereits Bewerber 
oder Unterzeichner des früheren Wahlvorschlags war.
3.3 
Die Wahlberechtigten haben sich zur Leistung von Unterstützungsunter-
schriften persönlich nach der Einreichung des Wahlvorschlags in eine 
vom Wahlleiter bei der Verwaltungsgemeinschaft Bad Tennstedt bis zum 
02.Mai 2016, 18.00 Uhr, ausgelegte Liste unter Angabe ihres Vor- und 
Nachnamens, ihrer Anschrift und ihres Geburtsdatums einzutragen und 
eine eigenhändige Unterschrift zu leisten. Die Liste zur Leistung von Un-
terstützungsunterschriften wird vom Wahlleiter der Gemeinde mit dem 
Wahlvorschlag verbunden und unverzüglich nach Einreichung des Wahl-
vorschlags während der üblichen Dienstzeiten der Verwaltungsgemein-
schaft Bad Tennstedt

montags 	 9.00 Uhr - 12.00 Uhr
dienstags 	 9.00 Uhr - 12.00 Uhr und 13.30 Uhr - 18.00 Uhr
mittwochs 	 9.00 Uhr - 12.00 Uhr
donnerstags 	 9.00 Uhr - 12.00 Uhr und 13.30 Uhr - 18.00 Uhr
freitags 	 9.00 Uhr - 12.00 Uhr

in 99955 Bad Tennstedt, Rathaus, Markt 1, Bürgerservice, Raum 1 aus-
gelegt.
Wahlberechtigte, die glaubhaft machen, dass sie wegen Krankheit oder 
einer körperlichen Beeinträchtigung nicht oder nur unter unzumutbaren 
Schwierigkeiten in der Lage sind, einen Eintragungsraum bei der Verwal-
tungsgemeinschaft aufzusuchen, erhalten auf Antrag einen Eintragungs-
schein. Die Eintragung kann in diesem Fall dadurch bewirkt werden, dass 
die wahlberechtigte Person auf dem Eintragungsschein ihre Unterstüt-
zung eines bestimmten Wahlvorschlags erklärt und eine Hilfsperson be-
auftragt, die Eintragung im Eintragungsraum für sie vorzunehmen; die 
wahlberechtigte Person hat auf dem Eintragungsschein an Eides statt 
zu versichern, dass die Voraussetzungen für die Erteilung eines Eintra-
gungsscheins vorliegen.
Von der Leistung von Unterstützungsunterschriften ausgeschlossen sind 
Bewerber von Wahlvorschlägen für die dieselbe Wahl sowie Wahlberech-
tigte, die sich für dieselbe Wahl bereits in eine andere Unterstützungsliste 
eingetragen haben oder einen Wahlvorschlag für dieselbe Wahl unter-
zeichnet haben. Geleistete Unterschriften können nicht zurückgenom-
men werden.
3.4 
Trägt der Wahlvorschlag eines Einzelbewerbers noch nicht die erforderli-
che Zahl an Unterschriften, so wird dieser Wahlvorschlag ebenfalls vom 
Wahlleiter der Gemeinde mit einer Liste zur Leistung der noch erforderli-
chen Unterschriften (Anlage 7a zur ThürKWO) verbunden und unverzüg-
lich nach Einreichung des Wahlvorschlages ausgelegt. Die Ausführun-
gen unter 3.3 gelten entsprechend.
4.
Die Wahlvorschläge dürfen frühestens nach der Bekanntmachung der 
Aufforderung zur Einreichung von Wahlvorschlägen eingereicht werden. 
Sie müssen spätestens am 22. April 2016bis 18.00 Uhr eingereicht 
sein. Die Wahlvorschläge sind bei der Verwaltungsgemeinschaft Bad 
Tennstedt, Markt 1, Rathaus, Wahlbüro, Raum 12, 99955 Bad Tennstedt, 
einzureichen.
Eingereichte Wahlvorschläge können nur bis zum 22. April 2016bis 
18.00 Uhr durch gemeinsame schriftliche Erklärung des Beauftragten 
des Wahlvorschlags und der Mehrheit der übrigen Unterzeichner des 
Wahlvorschlags oder durch schriftliche Erklärung des Einzelbewerbers 
zurückgenommen werden.
5.
Wird nur ein gültiger oder überhaupt kein Wahlvorschlag eingereicht, so 
wird die Wahl ohne Bindung an einen vorgeschlagenen Bewerber durch-
geführt.
6.
Die eingereichten Wahlvorschläge werden vom Wahlleiter der Gemeinde 
unverzüglich auf Mängel überprüft und die Beauftragten oder die Ein-
zelbewerber aufgefordert, festgestellte Mängel zu beseitigen. Mängel 
der Wahlvorschläge müssen spätestens am 02. Mai 2016 bis 18.00 Uhr 
behoben sein. Am 03. Mai 2016 tritt der Wahlausschuss der Gemeinde 
zusammen und beschließt, ob die eingereichten Wahlvorschläge den 
durch das Thüringer Kommunalwahlgesetz und die Thüringer Kommu-
nalwahlordnung gestellten Anforderungen entsprechen und als gültig zu-

tigt, verbindliche Erklärungen zum Wahlvorschlag abzugeben und ent-
gegenzunehmen. Im Zweifelsfall gilt die Erklärung des Beauftragten. Der 
Beauftragte und sein Stellvertreter können durch schriftliche Erklärung 
der Mehrheit der Unterzeichner des Wahlvorschlags gegenüber dem 
Wahlleiter der Gemeinde abberufen und durch andere ersetzt werden.
1.2 
Der Wahlvorschlag der Partei oder Wählergruppe muss nach dem Mus-
ter der Anlage 5 zur Thüringer Kommunalwahlordnung enthalten:
a) 	 das Kennwort der einreichenden Partei oder Wählergruppe,
b) 	 Nachnamen, Vornamen, Geburtsdatum, Beruf und Anschrift des Be-

werbers,
c) 	 die Bezeichnung des Beauftragten und seines Stellvertreters,
d) 	 die Unterschriften von zehn Wahlberechtigten unter Angabe ihres 

Vor- und Nachnamens, ihres Geburtsdatums und ihrer Anschrift.
Dem Wahlvorschlag der Partei oder Wählergruppe sind als Anlage bei-
zufügen:
a) 	 die Erklärungen des Bewerbers nach Anlage 6a zur ThürKWO, dass 

er seiner Aufnahme als Bewerber in den Wahlvorschlag zustimmt, 
nicht für dieselbe Wahl in einem anderen Wahlvorschlag aufgestellt 
ist, ob er mit dem Ministerium für Staatssicherheit, dem Amt für Nati-
onale Sicherheit oder Beauftragten dieser Einrichtungen zusammen-
gearbeitet hat, dass er mit der Einholung der erforderlichen Auskünf-
te einverstanden ist sowie dass ihm die Eignung für eine Berufung in 
ein Beamtenverhältnis nach den für Beamte des Landes geltenden 
Bestimmungen nicht fehlt,

b) 	 eine Ausfertigung der Niederschrift nach § 15 Abs. 3 Satz 1 ThürK-
WG über die nach § 15 Abs. 1 ThürKWG von der Partei oder Wähler-
gruppe durchzuführende Versammlung,

c) 	 Versicherungen an Eides statt des Versammlungsleiters und zwei 
weiterer Teilnehmer der Versammlung nach § 15 Abs. 3 Satz 2 
ThürKWG.

1.3 
Der Wahlvorschlag des Einzelbewerbers muss nach dem Muster der 
Anlagen 7 und 7a zur ThürKWO den Nachnamen des Bewerbers als 
Kennwort, den Vornamen, das Geburtsdatum, den Beruf und die An-
schrift des Bewerbers sowie unter Angabe des Vor- und Nachnamens, 
des Geburtsdatums und der Anschrift die Unterschriften von mindestens 
fünfmal soviel Wahlberechtigten tragen, wie Gemeinderatsmitglieder zu 
wählen sind (insgesamt 30 Unterschriften). Bewirbt sich der bisherige 
Bürgermeister als Einzelbewerber, sind keine Unterstützungsunterschrif-
ten erforderlich.
Dem Wahlvorschlag des Einzelbewerbers ist als Anlage beizufügen:
Die Erklärungen des Bewerbers nach Anlage 6a zur ThürKWO, dass er 
für dieselbe Wahl nicht in einem anderen Wahlvorschlag aufgestellt ist, 
ob er mit dem Ministerium für Staatssicherheit, dem Amt für Nationale 
Sicherheit oder Beauftragten dieser Einrichtungen zusammengearbeitet 
hat, dass er mit der Einholung der erforderlichen Auskünfte einverstan-
den ist sowie dass ihm die Eignung für eine Berufung in ein Beamten-
verhältnis nach den für Beamte des Landes geltenden Bestimmungen 
nicht fehlt.
2. 
Der von einer Partei oder einer Wählergruppe aufgestellte Bewerber 
muss in einer zu diesem Zweck einberufenen Versammlung von den 
wahlberechtigten Mitgliedern der Partei oder den wahlberechtigten An-
gehörigen der Wählergruppe in geheimer Abstimmung gewählt werden. 
Jeder stimmberechtigte Teilnehmer der Versammlung ist vorschlagsbe-
rechtigt. Den Bewerbern ist Gelegenheit zu geben, sich und ihre Ziele der 
Versammlung in angemessener Zeit vorzustellen. Zur Aufstellung eines 
gemeinsamen Wahlvorschlags ist eine gemeinsame Versammlung aller 
beteiligten Wahlvorschlagsträger durchzuführen. Der Bewerber kann 
auch durch eine Versammlung von Delegierten, die von den wahlberech-
tigten Mitgliedern der Partei oder den wahlberechtigten Angehörigen der 
Wählergruppe aus der Mitte einer vorgenannten Mitgliederversammlung 
zu diesem Zweck gewählt worden sind, in geheimer Abstimmung gewählt 
werden.
Eine Ausfertigung der Niederschrift über die Wahl des Bewerbers, Ort 
und Zeit der Versammlung, die Form der Einladung sowie die Zahl der 
Anwesenden ist mit dem Wahlvorschlag einzureichen. Hierbei haben der 
Versammlungsleiter und zwei weitere Teilnehmer der Versammlung ge-
genüber dem Wahlleiter der Gemeinde an Eides statt zu versichern, dass 
die Wahl in geheimer Abstimmung erfolgt ist, dass jeder stimmberechtig-
te Teilnehmer der Versammlung vorschlagsberechtigt war und den Be-
werbern Gelegenheit gegeben wurde, sich und ihre Ziele der Versamm-
lung in angemessener Zeit vorzustellen. Der Wahlleiter ist zur Abnahme 
einer solchen Versicherung an Eides statt zuständig; er gilt insoweit als 
zuständige Behörde im Sinne des § 156 des Strafgesetzbuches.
3. 
Wahlvorschläge von Parteien und Wählergruppen, die nicht aufgrund 
eines eigenen einzelnen Wahlvorschlags seit der letzten Wahl ununter-
brochen im Bundestag, im Thüringer Landtag, im Kreistag des Land-
kreises Unstrut-Hainich, oder im Gemeinderat/Stadtrat der Gemeinde 
Bruchstedt vertreten sind, müssen neben den Unterschriften von zehn 
Wahlberechtigten, die der Wahlvorschlag jeder Partei oder Wählergruppe 
zu tragen hat, zusätzlich von viermal soviel Wahlberechtigten unterstützt 
werden wie Gemeinderatsmitglieder zu wählen sind (insgesamt 24 Un-
terschriften).
3.1
Eine Partei oder Wählergruppe, die nur als Wahlvorschlagsträger eines 
gemeinsamen Wahlvorschlags im Kreistag oder Gemeinderat vertreten 
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Sportlich ging es dagegen im flotten Tanz der großen Kindertanzgrup-
pe zu. Sie zeigten uns Bewegungen des Zumba`s (lateinamerikanische 
Rhythmen). So wurde die Sportstunde von Madlen Muske sowie Jana 
Dressler geleitet und mit der Unterstützung von Steffi Penzler einstudiert.
Neben dem Showprogramm der Damentanzgruppe, die tänzerisch die 
bösen und guten Schulmädchen darstellten, und der Soldatenschule des 
Männerballetts, hatten wir auch noch die zwei schwatzhaften Putzfrauen 
(Anke Harant und Jana Dressler), die allerlei Begebenheiten des Dorfes 
amüsant ausposaunten.
Auch der Fitnesssketch von Pamela Sachweh und die Einlage der Müll-
tonnensänger trugen zu einem runden, lustigen und abwechslungsrei-
chen Abend bei.
Einen Dank auch an alle Helfer, die hinter der Bühne waren:
Technik: 	 Steffen Daniel
Bühnenbild, Organisation: 	 Ines Scharfenberg, Ines Daniel
Kassenwarte /MSC: 	 Mario Messing, Matthias Kirschner
Kamera: 	 Katrin Eberhardt, Mario Thon
Für weitere Unterstützung gilt unser Dank auch dem Ausschankteam um 
Marko Hoffmann aus Herbsleben sowie den fleißigen Kuchenbäckern 
unseres Kinderfaschings.
Dass unsere Veranstaltungen immer gut besucht und so erfolgreich sind 
verdanken wir der finanziellen Unterstützung unserer zahlreichen und 
treuen Sponsoren. Ein herzliches Dankeschön nochmals auf diesem 
Wege an:
Agrar GmbH, Bruchstedt
Bäckerei Torsten Hellmund, Bad Tennstedt
Rechtsanwalt Norman Breitbarth, Bad Tennstedt
Fahrdienst Sven Gary, Bruchstedt
Norbert Weiß, Fahrschule Albus 
Reisebüro Steinbock-Tours
Tischlerei Patrick Müller, Bruchstedt
Becker-Henrich Agrar, Bad Tennstedt
Silvio Deutsch Meisterbetrieb, Bad Tennstedt
Tischlerei Karsten Filmann, Bad Tennstedt
VR Bank Westthüringen eG, Bad Tennstedt
Weymann Technik GmbH, Bad Tennstedt
Blumenhaus Wicki, Kirchheilingen
Jan Grossmann, Bruchstedt
Annett und Normen Persch, Bruchstedt
DAGU Steuerberatungsgesellschaft mbH, Gotha
EDEKA aktiv markt Becker, Bad Tennstedt
Sparkasse Unstrut-Hainich, Bad Tennstedt
PrismaPlus GmbH, Elxleben
BAC Entsorgungswirtschaft GmbH, Bad Tennstedt
Wir alle danken unserem großartigen Publikum, das uns dieses Jahr wie-
der treu besucht und mit uns gefeiert hat.
Das Wetter spielte bei den Faschingsumzügen leider nicht so mit, aber 
die Laune haben wir uns nicht verderben lassen. Mit unserem reparier-
ten und teilweise überdachten Mottowagen zogen wir fröhlich durch Bad 
Tennstedt und Gebesee.
Wir hoffen weiterhin auf gute Ideen und Stimmung und verbleiben 
bis zur nächsten Saison mit
Bruchscht Helau!

zulassen sind. Stirbt ein Bewerber oder verliert er die Wählbarkeit nach 
der Zulassung des Wahlvorschlages, aber vor der Wahl, so findet die 
Wahl nicht statt.
7. 
Die im Thüringer Kommunalwahlgesetz oder in der Thüringer Kommunal-
wahlordnung vorgesehenen Fristen und Termine verlängern oder ändern 
sich nicht dadurch, dass der letzte Tag der Frist oder ein Termin auf einen 
Sonnabend, einen Sonntag, einen gesetzlichen oder staatlich geschütz-
ten Feiertag fällt; eine Wiedereinsetzung in den vorherigen Stand ist aus-
geschlossen (§ 37 Abs. 2 ThürKWG).
8. 
Status- und Funktionsbezeichnungen gelten jeweils in männlicher und 
weiblicher Form.

Bruchstedt, den 08.03.2016
Kirchner
Wahlleiterin

Beschlüsse Bruchstedt
01/2016 vom 26.02.2016
Gemäß § 84 Abs. 1 Nr. 1 – 4 ThürKO hat das Rechnungsprüfungsamt 
des UHK die Jahresrechnung 2014 mit allen Unterlagen geprüft. Das 
Ergebnis der Prüfung ist im Prüfbericht festgehalten. Dieser Prüfbericht 
wird dem Gemeinderat bekannt gegeben.
Die Jahresrechnung 2014 schließt wie folgt ab:
im Verwaltungshaushalt: 		  im Vermögenshaushalt:
Einnahme: 	 300.027,67 €	 Einnahme: 	 95.424,81 €
Ausgabe: 	 300.027,67 €	 Ausgabe: 	 95.424,81 €.
Der Gemeinderat Bruchstedt stimmt der Feststellung der Jahresrech-
nung 2014 zu.
04/2016 vom 26.02.2016
Der Gemeinderat der Gemeinde Bruchstedt beruft für die Durchführung 
der Bürgermeisterwahl am 05.06.2016 Frau Monika Kirchner – Bediens-
tete der VG Bad Tennstedt - als Wahlleiterin sowie Frau Petra Krey – Bür-
gerin der Gemeinde - als deren Stellvertreterin.

Nichtamtlicher Teil

Jagdgenossenschaft Bruchstedt

Einladung

Sehr geehrte Jagdgenossinnen und Jagdgenossen,
hiermit lade ich Sie herzlich zur Versammlung der Jagdgenossenschaft 
Bruchstedt

am Donnerstag, den 31. März 2016
um 19.00 Uhr in die Heimatstube,

Platz der Demokratie 95, 99955 Bruchstedt
ein.
Mit freundlichen Grüßen
Walter Montag
Bürgermeister
Notvorstand der Jagdgenossenschaft

Tagesordnung:
1. 	 Begrüßung
2. 	 Feststellung der Anwesenheit / Beschlussfähigkeit
3. 	 Genehmigung der Tagesordnung
4. 	 Bericht des Kassenführers / Notjagdvorstehers
5. 	 Beschluss über die Verwendung des Reinertrages der Jagdnutzung 

für das Jahr 2015
6. 	 Neuwahl des Jagdvorstandes
7. 	 Beratung über das Verfahren zur Neubesetzung eines Jagdpächters
8. 	 Verschiedenes

Danke sagt der BCV!
Leider ist die närrische Zeit nun wieder vorbei. Das ist Grund und Anlass 
für den Vorstand des Bruchstedter Carnevalvereins „Danke“ zu sagen an 
alle, die zum erfolgreichen Gelingen unserer Faschingsveranstaltungen 
beigetragen haben.
Unter dem Motto: „Wir machen Schule…“ wurde das Thema in vielen 
Richtungen verwirklicht. So hat unser Deutschlehrer Herr Hampel - alias 
Bernhard Breitbarth - die Lachmuskeln wieder sehr strapaziert. Einen 
großen Dank, dass er uns mit seiner Bütt lehrte, was richtig und falsch ist 
im Wirrwarr des Lehrer- und Schüler-Dschungels.
Unsere Kleinsten zeigten einen Ausschnitt aus dem Unterricht der He-
xen- und Zauberschule…. Mit viel Leidenschaft und Geduld setzten Anke 
Harant und Pamela Sachweh alle Talente der neun Kinder (4 - 7 Jahre) 
ein, um uns mit ihrem Tanz zu verzaubern.
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Gemeinde Haussömmern

Amtlicher Teil

Bekanntmachung 
zur Einreichung von Wahlvorschlägen

zur Wahl des ehrenamtlichen Bürgermeisters 
der Gemeinde Haussömmern 

am 05.06.2016

1. 
In der Gemeinde/ Stadt Haussömmern wird am 05. Juni 2016 ein ehren-
amtlicher Bürgermeister gewählt.
Zum ehrenamtlichen Bürgermeister ist jeder Wahlberechtigte im Sinne 
der §§ 1 und 2 ThürKWG wählbar, der am Wahltag das 21. Lebensjahr 
vollendet und seit mindestens sechs Monaten seinen Aufenthalt in der 
Gemeinde hat;der Aufenthalt in der Gemeinde wird vermutet, wenn die 
Person in der Gemeinde gemeldet ist. Bei mehreren Wohnungen ist die 
Hauptwohnung im Sinne des Melderechts maßgebend. Personen, die 
die Staatsangehörigkeit eines anderen Mitgliedstaates der Europäischen 
Union besitzen, sind unter denselben Bedingungen wahlberechtigt und 
wählbar wie Deutsche
Mitgliedstaaten der Europäischen Union sind neben der Bundesrepublik 
Deutschland:
Königreich Belgien, Republik Bulgarien, Königreich Dänemark, Republik 
Estland, Republik Finnland, Französische Republik, Hellenische Repub-
lik (Griechenland), Irland, Italienische Republik, Republik Kroatien, Re-
publik Lettland, Republik Litauen, Großherzogtum Luxemburg, Republik 
Malta, Königreich der Niederlande, Republik Österreich, Republik Polen, 
Portugiesische Republik , Rumänien, Königreich Schweden, Republik 
Slowenien, Slowakische Republik, Königreich Spanien, Tschechische 
Republik, Ungarn, Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordirland 
sowie Republik Zypern.
Zum Bürgermeister kann außerdem nicht gewählt werden, wer nicht die 
Gewähr dafür bietet, dass er jederzeit für die freiheitliche demokratische 
Grundordnung im Sinne des Grundgesetzes und der Landesverfas-
sung eintritt. Darüber hinaus ist zum Bürgermeister nicht wählbar, wer 
im Übrigen die persönliche Eignung für eine Berufung in ein Beamten-
verhältnis nach den für Beamte des Landes geltenden Bestimmungen 
nicht besitzt. Jeder Bewerber für das Amt des Bürgermeisters hat für 
die Zulassung zur Wahl gegenüber dem Wahlleiter der Gemeinde eine 
schriftliche Erklärung abzugeben, ob er wissentlich als hauptamtlicher 
oder inoffizieller Mitarbeiter mit dem Ministerium für Staatssicherheit, 
dem Amt für Nationale Sicherheit oder Beauftragten dieser Einrichtun-
gen zusammengearbeitet hat; er muss ferner erklären, dass er mit der 
Einholung der erforderlichen Auskünfte insbesondere beim Landesamt 
für Verfassungsschutz sowie beim Bundesbeauftragten für die Unterla-
gen des Staatssicherheitsdienstes der ehemaligen DDR einverstanden 
ist und ihm die Eignung für eine Berufung in ein Beamtenverhältnis nach 
den für Beamte des Landes geltenden Bestimmungen nicht fehlt (§ 24 
Abs. 3 Satz 3 ThürKWG).
1.1
Wahlvorschläge für die Wahl des Bürgermeisters können von Parteien im 
Sinne des Artikels 21 des Grundgesetzes, Wählergruppen und Einzelbe-
werbern eingereicht werden. Zur Einreichung von Wahlvorschlägen wird 
hiermit aufgefordert.
Jede Partei, jede Wählergruppe oder jeder Einzelbewerber kann nur ei-
nen Wahlvorschlag einreichen, der nur einen Bewerber enthalten darf 
und dem eine Erklärung des Bewerbers nach § 24 Abs. 3 Satz 3 ThürK-
WG beizufügen ist. Der Bewerber darf nur in einem Wahlvorschlag auf-
gestellt werden; er muss hierzu seine Zustimmung schriftlich erteilen, 
sofern er Bewerber im Wahlvorschlag einer Partei oder Wählergruppe ist.
Der Wahlvorschlag einer Partei oder Wählergruppe muss den Namen 
und ggf. die Kurzbezeichnung der Partei oder der Wählergruppe als 
Kennwort tragen; dem Kennwort kann eine weitere Bezeichnung hinzu-
gefügt werden, wenn das zur deutlichen Unterscheidung der Wahlvor-
schläge erforderlich ist. Gemeinsame Wahlvorschläge müssen die Na-
men sämtlicher daran beteiligter Parteien oder Wählergruppen tragen. 
Die Wahlvorschläge von Parteien und Wählergruppen müssen die Un-
terschriften von zehn Wahlberechtigten tragen, die nicht Bewerber des 
Wahlvorschlags sind. Jede Person darf nur einen Wahlvorschlag unter-
zeichnen. Bei Mehrfachunterzeichnungen erklärt der Wahlausschuss die 
Unterzeichnung für ungültig.
In jedem Wahlvorschlag sind ein Beauftragter und ein Stellvertreter zu 
bezeichnen. Der Beauftragte und sein Stellvertreter müssen wahlbe-
rechtigt sein. Fehlt eine Bezeichnung, so gilt der erste Unterzeichner des 
Wahlvorschlags als Beauftragter, der zweite als sein Stellvertreter. Ist nur 
ein Beauftragter und nicht auch der Stellvertreter bezeichnet, dann ist 
der erste Unterzeichner des Wahlvorschlags der Stellvertreter. Soweit im 
Thüringer Kommunalwahlgesetz nichts anderes bestimmt ist, sind nur 
der Beauftragte und bei seiner Verhinderung sein Stellvertreter berech-
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ist, benötigt bei Einreichung eines eigenen einzelnen Wahlvorschlags 
neben den Unterschriften von zehn Wahlberechtigten, die der Wahlvor-
schlag jeder Partei oder Wählergruppe zu tragen hat, zusätzliche Un-
terstützungsunterschriften von viermal soviel Wahlberechtigten wie Ge-
meinderatsmitglieder zu wählen sind. Ein gemeinsamer Wahlvorschlag 
bedarf keiner zusätzlichen Unterstützungsunterschriften, wenn dessen 
Wahlvorschlagsträger seit der letzten Wahl in ihrer Gesamtheit im Ge-
meinderat oder im Kreistag aufgrund desselben gemeinsamen Wahlvor-
schlags ununterbrochen vertreten sind oder wenn einer der beteiligten 
Wahlvorschlagsträger mit einem eigenen einzelnen Wahlvorschlag kei-
ner Unterstützungsunterschriften bedürfte, weil der Wahlvorschlagsträ-
ger seit der letzten Wahl ununterbrochen im Bundestag, im Thüringer 
Landtag, im Kreistag des Landkreises Unstrut-Hainich, in dem die Ge-
meinde liegt, oder im Gemeinderat/Stadtrat vertreten ist.
3.2 
Unterstützungsunterschriften sind stets erforderlich, wenn eine Partei 
oder Wählergruppe mit einem geänderten oder neuen Namen einen 
Wahlvorschlag einreicht, es sei denn, dass die Mehrheit der Unterzeich-
ner des Wahlvorschlags (§ 14 Abs. 1 Satz 4 ThürKWG) bereits Bewerber 
oder Unterzeichner des früheren Wahlvorschlags war.
3.3 
Die Wahlberechtigten haben sich zur Leistung von Unterstützungsunter-
schriften persönlich nach der Einreichung des Wahlvorschlags in eine 
vom Wahlleiter bei der Verwaltungsgemeinschaft Bad Tennstedt bis zum 
02.Mai 2016, 18.00 Uhr, ausgelegte Liste unter Angabe ihres Vor- und 
Nachnamens, ihrer Anschrift und ihres Geburtsdatums einzutragen und 
eine eigenhändige Unterschrift zu leisten. Die Liste zur Leistung von Un-
terstützungsunterschriften wird vom Wahlleiter der Gemeinde mit dem 
Wahlvorschlag verbunden und unverzüglich nach Einreichung des Wahl-
vorschlags während der üblichen Dienstzeiten der Verwaltungsgemein-
schaft Bad Tennstedt

montags 	 9.00 Uhr - 12.00 Uhr
dienstags 	 9.00 Uhr - 12.00 Uhr und 13.30 Uhr - 18.00 Uhr
mittwochs 	 9.00 Uhr - 12.00 Uhr
donnerstags 	 9.00 Uhr - 12.00 Uhr und 13.30 Uhr - 18.00 Uhr
 freitags 	 9.00 Uhr - 12.00 Uhr

in 99955 Bad Tennstedt, Rathaus, Markt 1, Bürgerservice, Raum 1 aus-
gelegt.
Wahlberechtigte, die glaubhaft machen, dass sie wegen Krankheit oder 
einer körperlichen Beeinträchtigung nicht oder nur unter unzumutbaren 
Schwierigkeiten in der Lage sind, einen Eintragungsraum bei der Verwal-
tungsgemeinschaft aufzusuchen, erhalten auf Antrag einen Eintragungs-
schein. Die Eintragung kann in diesem Fall dadurch bewirkt werden, dass 
die wahlberechtigte Person auf dem Eintragungsschein ihre Unterstüt-
zung eines bestimmten Wahlvorschlags erklärt und eine Hilfsperson be-
auftragt, die Eintragung im Eintragungsraum für sie vorzunehmen; die 
wahlberechtigte Person hat auf dem Eintragungsschein an Eides statt 
zu versichern, dass die Voraussetzungen für die Erteilung eines Eintra-
gungsscheins vorliegen.
Von der Leistung von Unterstützungsunterschriften ausgeschlossen sind 
Bewerber von Wahlvorschlägen für die dieselbe Wahl sowie Wahlberech-
tigte, die sich für dieselbe Wahl bereits in eine andere Unterstützungsliste 
eingetragen haben oder einen Wahlvorschlag für dieselbe Wahl unter-
zeichnet haben. Geleistete Unterschriften können nicht zurückgenom-
men werden.
3.4 
Trägt der Wahlvorschlag eines Einzelbewerbers noch nicht die erforderli-
che Zahl an Unterschriften, so wird dieser Wahlvorschlag ebenfalls vom 
Wahlleiter der Gemeinde mit einer Liste zur Leistung der noch erforderli-
chen Unterschriften (Anlage 7a zur ThürKWO) verbunden und unverzüg-
lich nach Einreichung des Wahlvorschlages ausgelegt. Die Ausführun-
gen unter 3.3 gelten entsprechend.
4. 
Die Wahlvorschläge dürfen frühestens nach der Bekanntmachung der 
Aufforderung zur Einreichung von Wahlvorschlägen eingereicht werden. 
Sie müssen spätestens am 22. April 2016bis 18.00 Uhr eingereicht 
sein. Die Wahlvorschläge sind bei der Verwaltungsgemeinschaft Bad 
Tennstedt, Markt 1, Rathaus, Wahlbüro, Raum 12, 99955 Bad Tennstedt, 
einzureichen.
Eingereichte Wahlvorschläge können nur bis zum 22. April 2016bis 
18.00 Uhr durch gemeinsame schriftliche Erklärung des Beauftragten 
des Wahlvorschlags und der Mehrheit der übrigen Unterzeichner des 
Wahlvorschlags oder durch schriftliche Erklärung des Einzelbewerbers 
zurückgenommen werden.
5. 
Wird nur ein gültiger oder überhaupt kein Wahlvorschlag eingereicht, so 
wird die Wahl ohne Bindung an einen vorgeschlagenen Bewerber durch-
geführt.
6.
Die eingereichten Wahlvorschläge werden vom Wahlleiter der Gemeinde 
unverzüglich auf Mängel überprüft und die Beauftragten oder die Ein-
zelbewerber aufgefordert, festgestellte Mängel zu beseitigen. Mängel 
der Wahlvorschläge müssen spätestens am 02. Mai 2016 bis 18.00 Uhr 
behoben sein. Am 03. Mai 2016 tritt der Wahlausschuss der Gemeinde 
zusammen und beschließt, ob die eingereichten Wahlvorschläge den 
durch das Thüringer Kommunalwahlgesetz und die Thüringer Kommu-
nalwahlordnung gestellten Anforderungen entsprechen und als gültig zu-

tigt, verbindliche Erklärungen zum Wahlvorschlag abzugeben und ent-
gegenzunehmen. Im Zweifelsfall gilt die Erklärung des Beauftragten. Der 
Beauftragte und sein Stellvertreter können durch schriftliche Erklärung 
der Mehrheit der Unterzeichner des Wahlvorschlags gegenüber dem 
Wahlleiter der Gemeinde abberufen und durch andere ersetzt werden.
1.2 
Der Wahlvorschlag der Partei oder Wählergruppe muss nach dem Mus-
ter der Anlage 5 zur Thüringer Kommunalwahlordnung enthalten:
a) 	 das Kennwort der einreichenden Partei oder Wählergruppe,
b) 	 Nachnamen, Vornamen, Geburtsdatum, Beruf und Anschrift des
 	 Bewerbers,
c) 	 die Bezeichnung des Beauftragten und seines Stellvertreters,
d) 	 die Unterschriften von zehn Wahlberechtigten unter Angabe ihres 

Vor- und Nachnamens, ihres Geburtsdatums und ihrer Anschrift.
Dem Wahlvorschlag der Partei oder Wählergruppe sind als Anlage bei-
zufügen:
a) 	 die Erklärungen des Bewerbers nach Anlage 6a zur ThürKWO, dass 

er seiner Aufnahme als Bewerber in den Wahlvorschlag zustimmt, 
nicht für dieselbe Wahl in einem anderen Wahlvorschlag aufgestellt 
ist, ob er mit dem Ministerium für Staatssicherheit, dem Amt für Nati-
onale Sicherheit oder Beauftragten dieser Einrichtungen zusammen-
gearbeitet hat, dass er mit der Einholung der erforderlichen Auskünf-
te einverstanden ist sowie dass ihm die Eignung für eine Berufung in 
ein Beamtenverhältnis nach den für Beamte des Landes geltenden 
Bestimmungen nicht fehlt,

b) 	 eine Ausfertigung der Niederschrift nach § 15 Abs. 3 Satz 1 ThürK-
WG über die nach § 15 Abs. 1 ThürKWG von der Partei oder Wähler-
gruppe durchzuführende Versammlung,

c) 	 Versicherungen an Eides statt des Versammlungsleiters und zwei 
weiterer Teilnehmer der Versammlung nach § 15 Abs. 3 Satz 2 
ThürKWG.

1.3 
Der Wahlvorschlag des Einzelbewerbers muss nach dem Muster der 
Anlagen 7 und 7a zur ThürKWO den Nachnamen des Bewerbers als 
Kennwort, den Vornamen, das Geburtsdatum, den Beruf und die An-
schrift des Bewerbers sowie unter Angabe des Vor- und Nachnamens, 
des Geburtsdatums und der Anschrift die Unterschriften von mindestens 
fünfmal soviel Wahlberechtigten tragen, wie Gemeinderatsmitglieder zu 
wählen sind (insgesamt 30 Unterschriften). Bewirbt sich der bisherige 
Bürgermeister als Einzelbewerber, sind keine Unterstützungsunterschrif-
ten erforderlich.
Dem Wahlvorschlag des Einzelbewerbers ist als Anlage beizufügen:
Die Erklärungen des Bewerbers nach Anlage 6a zur ThürKWO, dass er 
für dieselbe Wahl nicht in einem anderen Wahlvorschlag aufgestellt ist, 
ob er mit dem Ministerium für Staatssicherheit, dem Amt für Nationale 
Sicherheit oder Beauftragten dieser Einrichtungen zusammengearbeitet 
hat, dass er mit der Einholung der erforderlichen Auskünfte einverstan-
den ist sowie dass ihm die Eignung für eine Berufung in ein Beamten-
verhältnis nach den für Beamte des Landes geltenden Bestimmungen 
nicht fehlt.
2. 
Der von einer Partei oder einer Wählergruppe aufgestellte Bewerber 
muss in einer zu diesem Zweck einberufenen Versammlung von den 
wahlberechtigten Mitgliedern der Partei oder den wahlberechtigten An-
gehörigen der Wählergruppe in geheimer Abstimmung gewählt werden. 
Jeder stimmberechtigte Teilnehmer der Versammlung ist vorschlagsbe-
rechtigt. Den Bewerbern ist Gelegenheit zu geben, sich und ihre Ziele der 
Versammlung in angemessener Zeit vorzustellen. Zur Aufstellung eines 
gemeinsamen Wahlvorschlags ist eine gemeinsame Versammlung aller 
beteiligten Wahlvorschlagsträger durchzuführen. Der Bewerber kann 
auch durch eine Versammlung von Delegierten, die von den wahlberech-
tigten Mitgliedern der Partei oder den wahlberechtigten Angehörigen der 
Wählergruppe aus der Mitte einer vorgenannten Mitgliederversammlung 
zu diesem Zweck gewählt worden sind, in geheimer Abstimmung gewählt 
werden.
Eine Ausfertigung der Niederschrift über die Wahl des Bewerbers, Ort 
und Zeit der Versammlung, die Form der Einladung sowie die Zahl der 
Anwesenden ist mit dem Wahlvorschlag einzureichen. Hierbei haben der 
Versammlungsleiter und zwei weitere Teilnehmer der Versammlung ge-
genüber dem Wahlleiter der Gemeinde an Eides statt zu versichern, dass 
die Wahl in geheimer Abstimmung erfolgt ist, dass jeder stimmberechtig-
te Teilnehmer der Versammlung vorschlagsberechtigt war und den Be-
werbern Gelegenheit gegeben wurde, sich und ihre Ziele der Versamm-
lung in angemessener Zeit vorzustellen. Der Wahlleiter ist zur Abnahme 
einer solchen Versicherung an Eides statt zuständig; er gilt insoweit als 
zuständige Behörde im Sinne des § 156 des Strafgesetzbuches.
3. 
Wahlvorschläge von Parteien und Wählergruppen, die nicht aufgrund ei-
nes eigenen einzelnen Wahlvorschlags seit der letzten Wahl ununterbro-
chen im Bundestag, im Thüringer Landtag, im Kreistag des Landkreises 
Unstrut-Hainich, oder im Gemeinderat/Stadtrat der Gemeinde Haus-
sömmern vertreten sind, müssen neben den Unterschriften von zehn 
Wahlberechtigten, die der Wahlvorschlag jeder Partei oder Wählergruppe 
zu tragen hat, zusätzlich von viermal soviel Wahlberechtigten unterstützt 
werden wie Gemeinderatsmitglieder zu wählen sind (insgesamt 24 Un-
terschriften).
3.1
Eine Partei oder Wählergruppe, die nur als Wahlvorschlagsträger eines 
gemeinsamen Wahlvorschlags im Kreistag oder Gemeinderat vertreten 
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Der Wahlvorschlag einer Partei oder Wählergruppe muss den Namen 
und ggf. die Kurzbezeichnung der Partei oder der Wählergruppe als 
Kennwort tragen; dem Kennwort kann eine weitere Bezeichnung hinzu-
gefügt werden, wenn das zur deutlichen Unterscheidung der Wahlvor-
schläge erforderlich ist. Gemeinsame Wahlvorschläge müssen die Na-
men sämtlicher daran beteiligter Parteien oder Wählergruppen tragen. 
Die Wahlvorschläge von Parteien und Wählergruppen müssen die Un-
terschriften von zehn Wahlberechtigten tragen, die nicht Bewerber des 
Wahlvorschlags sind. Jede Person darf nur einen Wahlvorschlag unter-
zeichnen. Bei Mehrfachunterzeichnungen erklärt der Wahlausschuss die 
Unterzeichnung für ungültig.
In jedem Wahlvorschlag sind ein Beauftragter und ein Stellvertreter zu 
bezeichnen. Der Beauftragte und sein Stellvertreter müssen wahlbe-
rechtigt sein. Fehlt eine Bezeichnung, so gilt der erste Unterzeichner des 
Wahlvorschlags als Beauftragter, der zweite als sein Stellvertreter. Ist nur 
ein Beauftragter und nicht auch der Stellvertreter bezeichnet, dann ist 
der erste Unterzeichner des Wahlvorschlags der Stellvertreter. Soweit im 
Thüringer Kommunalwahlgesetz nichts anderes bestimmt ist, sind nur 
der Beauftragte und bei seiner Verhinderung sein Stellvertreter berech-
tigt, verbindliche Erklärungen zum Wahlvorschlag abzugeben und ent-
gegenzunehmen. Im Zweifelsfall gilt die Erklärung des Beauftragten. Der 
Beauftragte und sein Stellvertreter können durch schriftliche Erklärung 
der Mehrheit der Unterzeichner des Wahlvorschlags gegenüber dem 
Wahlleiter der Gemeinde abberufen und durch andere ersetzt werden.
1.2
Der Wahlvorschlag der Partei oder Wählergruppe muss nach dem Mus-
ter der Anlage 5 zur Thüringer Kommunalwahlordnung enthalten:
a) 	 das Kennwort der einreichenden Partei oder Wählergruppe,
b) 	 Nachnamen, Vornamen, Geburtsdatum, Beruf und Anschrift des
 	 Bewerbers,
c) 	 die Bezeichnung des Beauftragten und seines Stellvertreters,
d) 	 die Unterschriften von zehn Wahlberechtigten unter Angabe ihres 

Vor- und Nachnamens, ihres Geburtsdatums und ihrer Anschrift.
Dem Wahlvorschlag der Partei oder Wählergruppe sind als Anlage bei-
zufügen:
a) 	 die Erklärungen des Bewerbers nach Anlage 6a zur ThürKWO, dass 

er seiner Aufnahme als Bewerber in den Wahlvorschlag zustimmt, 
nicht für dieselbe Wahl in einem anderen Wahlvorschlag aufgestellt 
ist, ob er mit dem Ministerium für Staatssicherheit, dem Amt für Nati-
onale Sicherheit oder Beauftragten dieser Einrichtungen zusammen-
gearbeitet hat, dass er mit der Einholung der erforderlichen Auskünf-
te einverstanden ist sowie dass ihm die Eignung für eine Berufung in 
ein Beamtenverhältnis nach den für Beamte des Landes geltenden 
Bestimmungen nicht fehlt,

b) 	 eine Ausfertigung der Niederschrift nach § 15 Abs. 3 Satz 1 ThürK-
WG über die nach § 15 Abs. 1 ThürKWG von der Partei oder Wähler-
gruppe durchzuführende Versammlung,

c) 	 Versicherungen an Eides statt des Versammlungsleiters und zwei 
weiterer Teilnehmer der Versammlung nach § 15 Abs. 3 Satz 2 
ThürKWG.

1.3 
Der Wahlvorschlag des Einzelbewerbers muss nach dem Muster der 
Anlagen 7 und 7a zur ThürKWO den Nachnamen des Bewerbers als 
Kennwort, den Vornamen, das Geburtsdatum, den Beruf und die An-
schrift des Bewerbers sowie unter Angabe des Vor- und Nachnamens, 
des Geburtsdatums und der Anschrift die Unterschriften von mindestens 
fünfmal soviel Wahlberechtigten tragen, wie Gemeinderatsmitglieder zu 
wählen sind (insgesamt 30 Unterschriften). Bewirbt sich der bisherige 
Bürgermeister als Einzelbewerber, sind keine Unterstützungsunterschrif-
ten erforderlich.
Dem Wahlvorschlag des Einzelbewerbers ist als Anlage beizufügen:
Die Erklärungen des Bewerbers nach Anlage 6a zur ThürKWO, dass er 
für dieselbe Wahl nicht in einem anderen Wahlvorschlag aufgestellt ist, 
ob er mit dem Ministerium für Staatssicherheit, dem Amt für Nationale 
Sicherheit oder Beauftragten dieser Einrichtungen zusammengearbeitet 
hat, dass er mit der Einholung der erforderlichen Auskünfte einverstan-
den ist sowie dass ihm die Eignung für eine Berufung in ein Beamten-
verhältnis nach den für Beamte des Landes geltenden Bestimmungen 
nicht fehlt.
2. 
Der von einer Partei oder einer Wählergruppe aufgestellte Bewerber 
muss in einer zu diesem Zweck einberufenen Versammlung von den 
wahlberechtigten Mitgliedern der Partei oder den wahlberechtigten An-
gehörigen der Wählergruppe in geheimer Abstimmung gewählt werden. 
Jeder stimmberechtigte Teilnehmer der Versammlung ist vorschlagsbe-
rechtigt. Den Bewerbern ist Gelegenheit zu geben, sich und ihre Ziele der 
Versammlung in angemessener Zeit vorzustellen. Zur Aufstellung eines 
gemeinsamen Wahlvorschlags ist eine gemeinsame Versammlung aller 
beteiligten Wahlvorschlagsträger durchzuführen. Der Bewerber kann 
auch durch eine Versammlung von Delegierten, die von den wahlberech-
tigten Mitgliedern der Partei oder den wahlberechtigten Angehörigen der 
Wählergruppe aus der Mitte einer vorgenannten Mitgliederversammlung 
zu diesem Zweck gewählt worden sind, in geheimer Abstimmung gewählt 
werden.
Eine Ausfertigung der Niederschrift über die Wahl des Bewerbers, Ort 
und Zeit der Versammlung, die Form der Einladung sowie die Zahl der 
Anwesenden ist mit dem Wahlvorschlag einzureichen. Hierbei haben der 
Versammlungsleiter und zwei weitere Teilnehmer der Versammlung ge-
genüber dem Wahlleiter der Gemeinde an Eides statt zu versichern, dass 

zulassen sind. Stirbt ein Bewerber oder verliert er die Wählbarkeit nach 
der Zulassung des Wahlvorschlages, aber vor der Wahl, so findet die 
Wahl nicht statt.
7. 
Die im Thüringer Kommunalwahlgesetz oder in der Thüringer Kommunal-
wahlordnung vorgesehenen Fristen und Termine verlängern oder ändern 
sich nicht dadurch, dass der letzte Tag der Frist oder ein Termin auf einen 
Sonnabend, einen Sonntag, einen gesetzlichen oder staatlich geschütz-
ten Feiertag fällt; eine Wiedereinsetzung in den vorherigen Stand ist aus-
geschlossen (§ 37 Abs. 2 ThürKWG).
8. 
Status- und Funktionsbezeichnungen gelten jeweils in männlicher und 
weiblicher Form.

Haussömmern, den 08.03.2016
Pennewitz
Wahlleiter

Gemeinde Hornsömmern

Amtlicher Teil

Bekanntmachung 
zur Einreichung von Wahlvorschlägen

zur Wahl des ehrenamtlichen Bürgermeisters 
der Gemeinde Hornsömmern 

am 05.06.2016

1.
In der Gemeinde/ Stadt Hornsömmern wird am 05. Juni 2016 ein ehren-
amtlicher Bürgermeister gewählt.
Zum ehrenamtlichen Bürgermeister ist jeder Wahlberechtigte im Sinne 
der §§ 1 und 2 ThürKWG wählbar, der am Wahltag das 21. Lebensjahr 
vollendet und seit mindestens sechs Monaten seinen Aufenthalt in der 
Gemeinde hat;der Aufenthalt in der Gemeinde wird vermutet, wenn die 
Person in der Gemeinde gemeldet ist. Bei mehreren Wohnungen ist die 
Hauptwohnung im Sinne des Melderechts maßgebend. Personen, die 
die Staatsangehörigkeit eines anderen Mitgliedstaates der Europäischen 
Union besitzen, sind unter denselben Bedingungen wahlberechtigt und 
wählbar wie Deutsche
Mitgliedstaaten der Europäischen Union sind neben der Bundesrepublik 
Deutschland:
Königreich Belgien, Republik Bulgarien, Königreich Dänemark, Republik 
Estland, Republik Finnland, Französische Republik, Hellenische Repub-
lik (Griechenland), Irland, Italienische Republik, Republik Kroatien, Re-
publik Lettland, Republik Litauen, Großherzogtum Luxemburg, Republik 
Malta, Königreich der Niederlande, Republik Österreich, Republik Polen, 
Portugiesische Republik, Rumänien, Königreich Schweden, Republik 
Slowenien, Slowakische Republik, Königreich Spanien, Tschechische 
Republik, Ungarn, Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordirland 
sowie Republik Zypern.
Zum Bürgermeister kann außerdem nicht gewählt werden, wer nicht die 
Gewähr dafür bietet, dass er jederzeit für die freiheitliche demokratische 
Grundordnung im Sinne des Grundgesetzes und der Landesverfas-
sung eintritt. Darüber hinaus ist zum Bürgermeister nicht wählbar, wer 
im Übrigen die persönliche Eignung für eine Berufung in ein Beamten-
verhältnis nach den für Beamte des Landes geltenden Bestimmungen 
nicht besitzt. Jeder Bewerber für das Amt des Bürgermeisters hat für 
die Zulassung zur Wahl gegenüber dem Wahlleiter der Gemeinde eine 
schriftliche Erklärung abzugeben, ob er wissentlich als hauptamtlicher 
oder inoffizieller Mitarbeiter mit dem Ministerium für Staatssicherheit, 
dem Amt für Nationale Sicherheit oder Beauftragten dieser Einrichtun-
gen zusammengearbeitet hat; er muss ferner erklären, dass er mit der 
Einholung der erforderlichen Auskünfte insbesondere beim Landesamt 
für Verfassungsschutz sowie beim Bundesbeauftragten für die Unterla-
gen des Staatssicherheitsdienstes der ehemaligen DDR einverstanden 
ist und ihm die Eignung für eine Berufung in ein Beamtenverhältnis nach 
den für Beamte des Landes geltenden Bestimmungen nicht fehlt (§ 24 
Abs. 3 Satz 3 ThürKWG).
1.1 
Wahlvorschläge für die Wahl des Bürgermeisters können von Parteien im 
Sinne des Artikels 21 des Grundgesetzes, Wählergruppen und Einzelbe-
werbern eingereicht werden. Zur Einreichung von Wahlvorschlägen wird 
hiermit aufgefordert.
Jede Partei, jede Wählergruppe oder jeder Einzelbewerber kann nur ei-
nen Wahlvorschlag einreichen, der nur einen Bewerber enthalten darf 
und dem eine Erklärung des Bewerbers nach § 24 Abs. 3 Satz 3 ThürK-
WG beizufügen ist. Der Bewerber darf nur in einem Wahlvorschlag auf-
gestellt werden; er muss hierzu seine Zustimmung schriftlich erteilen, 
sofern er Bewerber im Wahlvorschlag einer Partei oder Wählergruppe ist.
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Tennstedt, Markt 1, Rathaus, Wahlbüro, Raum 12, 99955 Bad Tennstedt, 
einzureichen.
Eingereichte Wahlvorschläge können nur bis zum 22. April 2016bis 
18.00 Uhr durch gemeinsame schriftliche Erklärung des Beauftragten 
des Wahlvorschlags und der Mehrheit der übrigen Unterzeichner des 
Wahlvorschlags oder durch schriftliche Erklärung des Einzelbewerbers 
zurückgenommen werden.
5. 
Wird nur ein gültiger oder überhaupt kein Wahlvorschlag eingereicht, so 
wird die Wahl ohne Bindung an einen vorgeschlagenen Bewerber durch-
geführt.
6.
Die eingereichten Wahlvorschläge werden vom Wahlleiter der Gemeinde 
unverzüglich auf Mängel überprüft und die Beauftragten oder die Ein-
zelbewerber aufgefordert, festgestellte Mängel zu beseitigen. Mängel 
der Wahlvorschläge müssen spätestens am 02. Mai 2016 bis 18.00 Uhr 
behoben sein. Am 03. Mai 2016 tritt der Wahlausschuss der Gemeinde 
zusammen und beschließt, ob die eingereichten Wahlvorschläge den 
durch das Thüringer Kommunalwahlgesetz und die Thüringer Kommu-
nalwahlordnung gestellten Anforderungen entsprechen und als gültig zu-
zulassen sind. Stirbt ein Bewerber oder verliert er die Wählbarkeit nach 
der Zulassung des Wahlvorschlages, aber vor der Wahl, so findet die 
Wahl nicht statt.
7. 
Die im Thüringer Kommunalwahlgesetz oder in der Thüringer Kommunal-
wahlordnung vorgesehenen Fristen und Termine verlängern oder ändern 
sich nicht dadurch, dass der letzte Tag der Frist oder ein Termin auf einen 
Sonnabend, einen Sonntag, einen gesetzlichen oder staatlich geschütz-
ten Feiertag fällt; eine Wiedereinsetzung in den vorherigen Stand ist aus-
geschlossen (§ 37 Abs. 2 ThürKWG).
8. 
Status- und Funktionsbezeichnungen gelten jeweils in männlicher und 
weiblicher Form.

Hornsömmern, den 08.03.2016
Krahl
Wahlleiterin

Gemeinde Kirchheilingen

Amtlicher Teil

Bekanntmachung 
zur Einreichung von Wahlvorschlägen

zur Wahl des ehrenamtlichen Bürgermeisters 
der Gemeinde Kirchheilingen 

am 05.06.2016

1. 
In der Gemeinde/ Stadt Kirchheilingen wird am 05. Juni 2016 ein ehren-
amtlicher Bürgermeister gewählt.
Zum ehrenamtlichen Bürgermeister ist jeder Wahlberechtigte im Sinne 
der §§ 1 und 2 ThürKWG wählbar, der am Wahltag das 21. Lebensjahr 
vollendet und seit mindestens sechs Monaten seinen Aufenthalt in der 
Gemeinde hat;der Aufenthalt in der Gemeinde wird vermutet, wenn die 
Person in der Gemeinde gemeldet ist. Bei mehreren Wohnungen ist die 
Hauptwohnung im Sinne des Melderechts maßgebend. Personen, die 
die Staatsangehörigkeit eines anderen Mitgliedstaates der Europäischen 
Union besitzen, sind unter denselben Bedingungen wahlberechtigt und 
wählbar wie Deutsche
Mitgliedstaaten der Europäischen Union sind neben der Bundesrepublik 
Deutschland:
Königreich Belgien, Republik Bulgarien, Königreich Dänemark, Republik 
Estland, Republik Finnland, Französische Republik, Hellenische Repub-
lik (Griechenland), Irland, Italienische Republik, Republik Kroatien, Re-
publik Lettland, Republik Litauen, Großherzogtum Luxemburg, Republik 
Malta, Königreich der Niederlande, Republik Österreich, Republik Polen, 
Portugiesische Republik, Rumänien, Königreich Schweden, Republik 
Slowenien, Slowakische Republik, Königreich Spanien, Tschechische 
Republik, Ungarn, Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordirland 
sowie Republik Zypern.
Zum Bürgermeister kann außerdem nicht gewählt werden, wer nicht die 
Gewähr dafür bietet, dass er jederzeit für die freiheitliche demokratische 
Grundordnung im Sinne des Grundgesetzes und der Landesverfas-
sung eintritt. Darüber hinaus ist zum Bürgermeister nicht wählbar, wer 
im Übrigen die persönliche Eignung für eine Berufung in ein Beamten-
verhältnis nach den für Beamte des Landes geltenden Bestimmungen 
nicht besitzt. Jeder Bewerber für das Amt des Bürgermeisters hat für 
die Zulassung zur Wahl gegenüber dem Wahlleiter der Gemeinde eine 

die Wahl in geheimer Abstimmung erfolgt ist, dass jeder stimmberechtig-
te Teilnehmer der Versammlung vorschlagsberechtigt war und den Be-
werbern Gelegenheit gegeben wurde, sich und ihre Ziele der Versamm-
lung in angemessener Zeit vorzustellen. Der Wahlleiter ist zur Abnahme 
einer solchen Versicherung an Eides statt zuständig; er gilt insoweit als 
zuständige Behörde im Sinne des § 156 des Strafgesetzbuches.
3. 
Wahlvorschläge von Parteien und Wählergruppen, die nicht aufgrund 
eines eigenen einzelnen Wahlvorschlags seit der letzten Wahl ununter-
brochen im Bundestag, im Thüringer Landtag, im Kreistag des Landkrei-
ses Unstrut-Hainich, oder im Gemeinderat/Stadtrat der Gemeinde Horn-
sömmern vertreten sind, müssen neben den Unterschriften von zehn 
Wahlberechtigten, die der Wahlvorschlag jeder Partei oder Wählergruppe 
zu tragen hat, zusätzlich von viermal soviel Wahlberechtigten unterstützt 
werden wie Gemeinderatsmitglieder zu wählen sind (insgesamt 24 Un-
terschriften).
3.1 
Eine Partei oder Wählergruppe, die nur als Wahlvorschlagsträger eines 
gemeinsamen Wahlvorschlags im Kreistag oder Gemeinderat vertreten 
ist, benötigt bei Einreichung eines eigenen einzelnen Wahlvorschlags 
neben den Unterschriften von zehn Wahlberechtigten, die der Wahlvor-
schlag jeder Partei oder Wählergruppe zu tragen hat, zusätzliche Un-
terstützungsunterschriften von viermal soviel Wahlberechtigten wie Ge-
meinderatsmitglieder zu wählen sind. Ein gemeinsamer Wahlvorschlag 
bedarf keiner zusätzlichen Unterstützungsunterschriften, wenn dessen 
Wahlvorschlagsträger seit der letzten Wahl in ihrer Gesamtheit im Ge-
meinderat oder im Kreistag aufgrund desselben gemeinsamen Wahlvor-
schlags ununterbrochen vertreten sind oder wenn einer der beteiligten 
Wahlvorschlagsträger mit einem eigenen einzelnen Wahlvorschlag kei-
ner Unterstützungsunterschriften bedürfte, weil der Wahlvorschlagsträ-
ger seit der letzten Wahl ununterbrochen im Bundestag, im Thüringer 
Landtag, im Kreistag des Landkreises Unstrut-Hainich, in dem die Ge-
meinde liegt, oder im Gemeinderat/Stadtrat vertreten ist.
3.2 
Unterstützungsunterschriften sind stets erforderlich, wenn eine Partei 
oder Wählergruppe mit einem geänderten oder neuen Namen einen 
Wahlvorschlag einreicht, es sei denn, dass die Mehrheit der Unterzeich-
ner des Wahlvorschlags (§ 14 Abs. 1 Satz 4 ThürKWG) bereits Bewerber 
oder Unterzeichner des früheren Wahlvorschlags war.
3.3 
Die Wahlberechtigten haben sich zur Leistung von Unterstützungsunter-
schriften persönlich nach der Einreichung des Wahlvorschlags in eine 
vom Wahlleiter bei der Verwaltungsgemeinschaft Bad Tennstedt bis zum 
02.Mai 2016, 18.00 Uhr, ausgelegte Liste unter Angabe ihres Vor- und 
Nachnamens, ihrer Anschrift und ihres Geburtsdatums einzutragen und 
eine eigenhändige Unterschrift zu leisten. Die Liste zur Leistung von Un-
terstützungsunterschriften wird vom Wahlleiter der Gemeinde mit dem 
Wahlvorschlag verbunden und unverzüglich nach Einreichung des Wahl-
vorschlags während der üblichen Dienstzeiten der Verwaltungsgemein-
schaft Bad Tennstedt

montags 	 9.00 Uhr - 12.00 Uhr
dienstags 	 9.00 Uhr - 12.00 Uhr und 13.30 Uhr - 18.00 Uhr
mittwochs 	 9.00 Uhr - 12.00 Uhr
donnerstags 	 9.00 Uhr - 12.00 Uhr und 13.30 Uhr - 18.00 Uhr
freitags 	 9.00 Uhr - 12.00 Uhr

in 99955 Bad Tennstedt, Rathaus, Markt 1, Bürgerservice, Raum 1 aus-
gelegt.
Wahlberechtigte, die glaubhaft machen, dass sie wegen Krankheit oder 
einer körperlichen Beeinträchtigung nicht oder nur unter unzumutbaren 
Schwierigkeiten in der Lage sind, einen Eintragungsraum bei der Verwal-
tungsgemeinschaft aufzusuchen, erhalten auf Antrag einen Eintragungs-
schein. Die Eintragung kann in diesem Fall dadurch bewirkt werden, dass 
die wahlberechtigte Person auf dem Eintragungsschein ihre Unterstüt-
zung eines bestimmten Wahlvorschlags erklärt und eine Hilfsperson be-
auftragt, die Eintragung im Eintragungsraum für sie vorzunehmen; die 
wahlberechtigte Person hat auf dem Eintragungsschein an Eides statt 
zu versichern, dass die Voraussetzungen für die Erteilung eines Eintra-
gungsscheins vorliegen.
Von der Leistung von Unterstützungsunterschriften ausgeschlossen sind 
Bewerber von Wahlvorschlägen für die dieselbe Wahl sowie Wahlberech-
tigte, die sich für dieselbe Wahl bereits in eine andere Unterstützungsliste 
eingetragen haben oder einen Wahlvorschlag für dieselbe Wahl unter-
zeichnet haben. Geleistete Unterschriften können nicht zurückgenom-
men werden.
3.4 
Trägt der Wahlvorschlag eines Einzelbewerbers noch nicht die erforderli-
che Zahl an Unterschriften, so wird dieser Wahlvorschlag ebenfalls vom 
Wahlleiter der Gemeinde mit einer Liste zur Leistung der noch erforderli-
chen Unterschriften (Anlage 7a zur ThürKWO) verbunden und unverzüg-
lich nach Einreichung des Wahlvorschlages ausgelegt. Die Ausführun-
gen unter 3.3 gelten entsprechend.
4. 
Die Wahlvorschläge dürfen frühestens nach der Bekanntmachung der 
Aufforderung zur Einreichung von Wahlvorschlägen eingereicht werden. 
Sie müssen spätestens am 22. April 2016bis 18.00 Uhr eingereicht 
sein. Die Wahlvorschläge sind bei der Verwaltungsgemeinschaft Bad 
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verhältnis nach den für Beamte des Landes geltenden Bestimmungen 
nicht fehlt.
2.
Der von einer Partei oder einer Wählergruppe aufgestellte Bewerber 
muss in einer zu diesem Zweck einberufenen Versammlung von den 
wahlberechtigten Mitgliedern der Partei oder den wahlberechtigten An-
gehörigen der Wählergruppe in geheimer Abstimmung gewählt werden. 
Jeder stimmberechtigte Teilnehmer der Versammlung ist vorschlagsbe-
rechtigt. Den Bewerbern ist Gelegenheit zu geben, sich und ihre Ziele der 
Versammlung in angemessener Zeit vorzustellen. Zur Aufstellung eines 
gemeinsamen Wahlvorschlags ist eine gemeinsame Versammlung aller 
beteiligten Wahlvorschlagsträger durchzuführen. Der Bewerber kann 
auch durch eine Versammlung von Delegierten, die von den wahlberech-
tigten Mitgliedern der Partei oder den wahlberechtigten Angehörigen der 
Wählergruppe aus der Mitte einer vorgenannten Mitgliederversammlung 
zu diesem Zweck gewählt worden sind, in geheimer Abstimmung gewählt 
werden.
Eine Ausfertigung der Niederschrift über die Wahl des Bewerbers, Ort 
und Zeit der Versammlung, die Form der Einladung sowie die Zahl der 
Anwesenden ist mit dem Wahlvorschlag einzureichen. Hierbei haben der 
Versammlungsleiter und zwei weitere Teilnehmer der Versammlung ge-
genüber dem Wahlleiter der Gemeinde an Eides statt zu versichern, dass 
die Wahl in geheimer Abstimmung erfolgt ist, dass jeder stimmberechtig-
te Teilnehmer der Versammlung vorschlagsberechtigt war und den Be-
werbern Gelegenheit gegeben wurde, sich und ihre Ziele der Versamm-
lung in angemessener Zeit vorzustellen. Der Wahlleiter ist zur Abnahme 
einer solchen Versicherung an Eides statt zuständig; er gilt insoweit als 
zuständige Behörde im Sinne des § 156 des Strafgesetzbuches.
3.
Wahlvorschläge von Parteien und Wählergruppen, die nicht aufgrund ei-
nes eigenen einzelnen Wahlvorschlags seit der letzten Wahl ununterbro-
chen im Bundestag, im Thüringer Landtag, im Kreistag des Landkreises 
Unstrut-Hainich, oder im Gemeinderat/Stadtrat der Gemeinde Kirch-
heilingen vertreten sind, müssen neben den Unterschriften von zehn 
Wahlberechtigten, die der Wahlvorschlag jeder Partei oder Wählergruppe 
zu tragen hat, zusätzlich von viermal soviel Wahlberechtigten unterstützt 
werden wie Gemeinderatsmitglieder zu wählen sind (insgesamt 32 Un-
terschriften).
3.1
Eine Partei oder Wählergruppe, die nur als Wahlvorschlagsträger eines 
gemeinsamen Wahlvorschlags im Kreistag oder Gemeinderat vertreten 
ist, benötigt bei Einreichung eines eigenen einzelnen Wahlvorschlags 
neben den Unterschriften von zehn Wahlberechtigten, die der Wahlvor-
schlag jeder Partei oder Wählergruppe zu tragen hat, zusätzliche Un-
terstützungsunterschriften von viermal soviel Wahlberechtigten wie Ge-
meinderatsmitglieder zu wählen sind. Ein gemeinsamer Wahlvorschlag 
bedarf keiner zusätzlichen Unterstützungsunterschriften, wenn dessen 
Wahlvorschlagsträger seit der letzten Wahl in ihrer Gesamtheit im Ge-
meinderat oder im Kreistag aufgrund desselben gemeinsamen Wahlvor-
schlags ununterbrochen vertreten sind oder wenn einer der beteiligten 
Wahlvorschlagsträger mit einem eigenen einzelnen Wahlvorschlag kei-
ner Unterstützungsunterschriften bedürfte, weil der Wahlvorschlagsträ-
ger seit der letzten Wahl ununterbrochen im Bundestag, im Thüringer 
Landtag, im Kreistag des Landkreises Unstrut-Hainich , in dem die Ge-
meinde liegt, oder im Gemeinderat/Stadtrat vertreten ist.
3.2
Unterstützungsunterschriften sind stets erforderlich, wenn eine Partei 
oder Wählergruppe mit einem geänderten oder neuen Namen einen 
Wahlvorschlag einreicht, es sei denn, dass die Mehrheit der Unterzeich-
ner des Wahlvorschlags (§ 14 Abs. 1 Satz 4 ThürKWG) bereits Bewerber 
oder Unterzeichner des früheren Wahlvorschlags war.
3.3 
Die Wahlberechtigten haben sich zur Leistung von Unterstützungsunter-
schriften persönlich nach der Einreichung des Wahlvorschlags in eine 
vom Wahlleiter bei der Verwaltungsgemeinschaft Bad Tennstedt bis zum 
02.Mai 2016, 18.00 Uhr, ausgelegte Liste unter Angabe ihres Vor- und 
Nachnamens, ihrer Anschrift und ihres Geburtsdatums einzutragen und 
eine eigenhändige Unterschrift zu leisten. Die Liste zur Leistung von Un-
terstützungsunterschriften wird vom Wahlleiter der Gemeinde mit dem 
Wahlvorschlag verbunden und unverzüglich nach Einreichung des Wahl-
vorschlags während der üblichen Dienstzeiten der Verwaltungsgemein-
schaft Bad Tennstedt

montags 	  9.00 Uhr - 12.00 Uhr
dienstags 	  9.00 Uhr - 12.00 Uhr und 13.30 Uhr - 18.00 Uhr
mittwochs 	  9.00 Uhr - 12.00 Uhr
donnerstags 	  9.00 Uhr - 12.00 Uhr und 13.30 Uhr - 18.00 Uhr
 freitags 	  9.00 Uhr - 12.00 Uhr

in 99955 Bad Tennstedt, Rathaus, Markt 1, Bürgerservice, Raum 1 aus-
gelegt.
Wahlberechtigte, die glaubhaft machen, dass sie wegen Krankheit oder 
einer körperlichen Beeinträchtigung nicht oder nur unter unzumutbaren 
Schwierigkeiten in der Lage sind, einen Eintragungsraum bei der Verwal-
tungsgemeinschaft aufzusuchen, erhalten auf Antrag einen Eintragungs-
schein. Die Eintragung kann in diesem Fall dadurch bewirkt werden, dass 
die wahlberechtigte Person auf dem Eintragungsschein ihre Unterstüt-
zung eines bestimmten Wahlvorschlags erklärt und eine Hilfsperson be-
auftragt, die Eintragung im Eintragungsraum für sie vorzunehmen; die 

schriftliche Erklärung abzugeben, ob er wissentlich als hauptamtlicher 
oder inoffizieller Mitarbeiter mit dem Ministerium für Staatssicherheit, 
dem Amt für Nationale Sicherheit oder Beauftragten dieser Einrichtun-
gen zusammengearbeitet hat; er muss ferner erklären, dass er mit der 
Einholung der erforderlichen Auskünfte insbesondere beim Landesamt 
für Verfassungsschutz sowie beim Bundesbeauftragten für die Unterla-
gen des Staatssicherheitsdienstes der ehemaligen DDR einverstanden 
ist und ihm die Eignung für eine Berufung in ein Beamtenverhältnis nach 
den für Beamte des Landes geltenden Bestimmungen nicht fehlt (§ 24 
Abs. 3 Satz 3 ThürKWG).
1.1
Wahlvorschläge für die Wahl des Bürgermeisters können von Parteien im 
Sinne des Artikels 21 des Grundgesetzes, Wählergruppen und Einzelbe-
werbern eingereicht werden. Zur Einreichung von Wahlvorschlägen wird 
hiermit aufgefordert.
Jede Partei, jede Wählergruppe oder jeder Einzelbewerber kann nur ei-
nen Wahlvorschlag einreichen, der nur einen Bewerber enthalten darf 
und dem eine Erklärung des Bewerbers nach § 24 Abs. 3 Satz 3 ThürK-
WG beizufügen ist. Der Bewerber darf nur in einem Wahlvorschlag auf-
gestellt werden; er muss hierzu seine Zustimmung schriftlich erteilen, 
sofern er Bewerber im Wahlvorschlag einer Partei oder Wählergruppe ist.
Der Wahlvorschlag einer Partei oder Wählergruppe muss den Namen 
und ggf. die Kurzbezeichnung der Partei oder der Wählergruppe als 
Kennwort tragen; dem Kennwort kann eine weitere Bezeichnung hinzu-
gefügt werden, wenn das zur deutlichen Unterscheidung der Wahlvor-
schläge erforderlich ist. Gemeinsame Wahlvorschläge müssen die Na-
men sämtlicher daran beteiligter Parteien oder Wählergruppen tragen. 
Die Wahlvorschläge von Parteien und Wählergruppen müssen die Un-
terschriften von zehn Wahlberechtigten tragen, die nicht Bewerber des 
Wahlvorschlags sind. Jede Person darf nur einen Wahlvorschlag unter-
zeichnen. Bei Mehrfachunterzeichnungen erklärt der Wahlausschuss die 
Unterzeichnung für ungültig.
In jedem Wahlvorschlag sind ein Beauftragter und ein Stellvertreter zu 
bezeichnen. Der Beauftragte und sein Stellvertreter müssen wahlbe-
rechtigt sein. Fehlt eine Bezeichnung, so gilt der erste Unterzeichner des 
Wahlvorschlags als Beauftragter, der zweite als sein Stellvertreter. Ist nur 
ein Beauftragter und nicht auch der Stellvertreter bezeichnet, dann ist 
der erste Unterzeichner des Wahlvorschlags der Stellvertreter. Soweit im 
Thüringer Kommunalwahlgesetz nichts anderes bestimmt ist, sind nur 
der Beauftragte und bei seiner Verhinderung sein Stellvertreter berech-
tigt, verbindliche Erklärungen zum Wahlvorschlag abzugeben und ent-
gegenzunehmen. Im Zweifelsfall gilt die Erklärung des Beauftragten. Der 
Beauftragte und sein Stellvertreter können durch schriftliche Erklärung 
der Mehrheit der Unterzeichner des Wahlvorschlags gegenüber dem 
Wahlleiter der Gemeinde abberufen und durch andere ersetzt werden.
1.2
Der Wahlvorschlag der Partei oder Wählergruppe muss nach dem Mus-
ter der Anlage 5 zur Thüringer Kommunalwahlordnung enthalten:
a) 	 das Kennwort der einreichenden Partei oder Wählergruppe,
b) 	 Nachnamen, Vornamen, Geburtsdatum, Beruf und Anschrift des 

Bewerbers,
c) 	 die Bezeichnung des Beauftragten und seines Stellvertreters,
d) 	 die Unterschriften von zehn Wahlberechtigten unter Angabe ihres 

Vor- und Nachnamens, ihres Geburtsdatums und ihrer Anschrift.
Dem Wahlvorschlag der Partei oder Wählergruppe sind als Anlage bei-
zufügen:
a) 	 die Erklärungen des Bewerbers nach Anlage 6a zur ThürKWO, dass 

er seiner Aufnahme als Bewerber in den Wahlvorschlag zustimmt, 
nicht für dieselbe Wahl in einem anderen Wahlvorschlag aufge-
stellt ist, ob er mit dem Ministerium für Staatssicherheit, dem Amt 
für Nationale Sicherheit oder Beauftragten dieser Einrichtungen 
zusammengearbeitet hat, dass er mit der Einholung der erforderli-
chen Auskünfte einverstanden ist sowie dass ihm die Eignung für 
eine Berufung in ein Beamtenverhältnis nach den für Beamte des 
Landes geltenden Bestimmungen nicht fehlt,

b) 	 eine Ausfertigung der Niederschrift nach § 15 Abs. 3 Satz 1 
ThürKWG über die nach § 15 Abs. 1 ThürKWG von der Partei oder 
Wählergruppe durchzuführende Versammlung,

c)	 Versicherungen an Eides statt des Versammlungsleiters und zwei 
weiterer Teilnehmer der Versammlung nach § 15 Abs. 3 Satz 2 
ThürKWG.

1.3
Der Wahlvorschlag des Einzelbewerbers muss nach dem Muster der 
Anlagen 7 und 7a zur ThürKWO den Nachnamen des Bewerbers als 
Kennwort, den Vornamen, das Geburtsdatum, den Beruf und die An-
schrift des Bewerbers sowie unter Angabe des Vor- und Nachnamens, 
des Geburtsdatums und der Anschrift die Unterschriften von mindestens 
fünfmal soviel Wahlberechtigten tragen, wie Gemeinderatsmitglieder zu 
wählen sind (insgesamt 40 Unterschriften). Bewirbt sich der bisherige 
Bürgermeister als Einzelbewerber, sind keine Unterstützungsunterschrif-
ten erforderlich.
Dem Wahlvorschlag des Einzelbewerbers ist als Anlage beizufügen:
Die Erklärungen des Bewerbers nach Anlage 6a zur ThürKWO, dass er 
für dieselbe Wahl nicht in einem anderen Wahlvorschlag aufgestellt ist, 
ob er mit dem Ministerium für Staatssicherheit, dem Amt für Nationale 
Sicherheit oder Beauftragten dieser Einrichtungen zusammengearbeitet 
hat, dass er mit der Einholung der erforderlichen Auskünfte einverstan-
den ist sowie dass ihm die Eignung für eine Berufung in ein Beamten-
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Nichtamtlicher Teil

Unterwegs zu einem Pilgerweg

mit Dr. Thomas Dahms 
auf der VIA ROMEA

am 18. März 2016
um 19.00 Uhr im „Alten Speicher“ in Kirchheilingen
Es laden herzlich ein die Stiftung Landleben und Dr. Thomas Dahms
Eintritt: 3,00 EURO

VIA ROMEA heißt der Pil-
ger- und Weitwanderweg, 
der eine lange Geschichte 
hat. Schon Abt Albert von 
Stade nutzte ihn, als er sich 
1236 nach Rom aufmachte. 
Ein Weg, auf dem viele der 
herausragenden Sehens-
würdigkeiten einst auch 
schon von den Pilgern des 
Mittelalters bestaunt worden 
sind.

Faschingsfeier der Kirchheilinger Senioren

„Wir feiern gerne Feste“ – 
unter diesem Motto stand 
die Faschingsfeier der Seni-
oren in der neu eröffneten 
und toll geschmückten Be-
gegnungsstätte „Treff mit 
Herz“ Kirchheilingen. 24 gut 
gelaunte Gäste hörten der 
AWO Singegruppe unter 
Leitung von Otto Wagner 
zu, wurden beim Antiaging-
Programm zum Mitmachen 
aufgefordert und stimmten 
mit ein beim leicht abgeän-

derten Lied „Das Wandern ist des Rentners Pflicht“. Die Singegruppe 
wurde von vier Sopranistinnen aus dem Nachbarort Neunheilingen 
stimmlich unterstützt, nicht zum ersten und sicher auch nicht zum letzten 
Mal. Die Gäste ließen sich zwischen den Liedern Kaffee und Selbstgeba-
ckenes schmecken, brachten bei lustigen Sitztänzen, die Silke Losse 
anleitete, ihre Körper in Bewegung, schunkelten und hatten Spaß. Ein 
Candle light dinner, eine Reisetasche, Haushaltshilfe und einen BMW 
(Bockwurst mit Brötchen) - das alles konnten die Faschingsgäste in einer 
Scherztombola gewinnen. Zur guten Stimmung trug auch selbstgemach-
te Bowle und das köstliche Abendbrot bei. Der Hausbeirat möchte sich 
bei allen Gästen für ihr Kommen, aber ganz besonders bei Joachim 
Weißhaar für seine gute Bewirtung bedanken.

wahlberechtigte Person hat auf dem Eintragungsschein an Eides statt 
zu versichern, dass die Voraussetzungen für die Erteilung eines Eintra-
gungsscheins vorliegen.
Von der Leistung von Unterstützungsunterschriften ausgeschlossen sind 
Bewerber von Wahlvorschlägen für die dieselbe Wahl sowie Wahlberech-
tigte, die sich für dieselbe Wahl bereits in eine andere Unterstützungsliste 
eingetragen haben oder einen Wahlvorschlag für dieselbe Wahl unter-
zeichnet haben. Geleistete Unterschriften können nicht zurückgenom-
men werden.
3.4
Trägt der Wahlvorschlag eines Einzelbewerbers noch nicht die erforderli-
che Zahl an Unterschriften, so wird dieser Wahlvorschlag ebenfalls vom 
Wahlleiter der Gemeinde mit einer Liste zur Leistung der noch erforderli-
chen Unterschriften (Anlage 7a zur ThürKWO) verbunden und unverzüg-
lich nach Einreichung des Wahlvorschlages ausgelegt. Die Ausführun-
gen unter 3.3 gelten entsprechend.
4.
Die Wahlvorschläge dürfen frühestens nach der Bekanntmachung der 
Aufforderung zur Einreichung von Wahlvorschlägen eingereicht werden. 
Sie müssen spätestens am 22. April 2016bis 18.00 Uhr eingereicht 
sein. Die Wahlvorschläge sind bei der Verwaltungsgemeinschaft Bad 
Tennstedt, Markt 1, Rathaus, Wahlbüro, Raum 12, 99955 Bad Tennstedt, 
einzureichen.
Eingereichte Wahlvorschläge können nur bis zum 22. April 2016bis 
18.00 Uhr durch gemeinsame schriftliche Erklärung des Beauftragten 
des Wahlvorschlags und der Mehrheit der übrigen Unterzeichner des 
Wahlvorschlags oder durch schriftliche Erklärung des Einzelbewerbers 
zurückgenommen werden.
5. 
Wird nur ein gültiger oder überhaupt kein Wahlvorschlag eingereicht, so 
wird die Wahl ohne Bindung an einen vorgeschlagenen Bewerber durch-
geführt.
6. 
Die eingereichten Wahlvorschläge werden vom Wahlleiter der Gemeinde 
unverzüglich auf Mängel überprüft und die Beauftragten oder die Ein-
zelbewerber aufgefordert, festgestellte Mängel zu beseitigen. Mängel 
der Wahlvorschläge müssen spätestens am 02. Mai 2016 bis 18.00 Uhr 
behoben sein. Am 03. Mai 2016 tritt der Wahlausschuss der Gemeinde 
zusammen und beschließt, ob die eingereichten Wahlvorschläge den 
durch das Thüringer Kommunalwahlgesetz und die Thüringer Kommu-
nalwahlordnung gestellten Anforderungen entsprechen und als gültig zu-
zulassen sind. Stirbt ein Bewerber oder verliert er die Wählbarkeit nach 
der Zulassung des Wahlvorschlages, aber vor der Wahl, so findet die 
Wahl nicht statt.
7.
Die im Thüringer Kommunalwahlgesetz oder in der Thüringer Kommunal-
wahlordnung vorgesehenen Fristen und Termine verlängern oder ändern 
sich nicht dadurch, dass der letzte Tag der Frist oder ein Termin auf einen 
Sonnabend, einen Sonntag, einen gesetzlichen oder staatlich geschütz-
ten Feiertag fällt; eine Wiedereinsetzung in den vorherigen Stand ist aus-
geschlossen (§ 37 Abs. 2 ThürKWG).
8. 
Status- und Funktionsbezeichnungen gelten jeweils in männlicher und 
weiblicher Form.

Kirchheilingen, den 08.03.2016
Bohn
Wahlleiterin

Beschlüsse Kirchheilingen
01/2016 vom 03.02.2016
Der Gemeinderat beschließt, dass der Bürgermeister ermächtigt und be-
auftragt wird, mit der Thüringer Energie AG, Schwerborner Straße 30, 
99087 Erfurt den Konzessionsvertrag über die Nutzung öffentlicher Ver-
kehrswege für die Verlegung und den Betrieb von Leitungen für das all-
gemeine Gasversorgungsnetz im Gemeindegebiet in beiliegender Form 
abzuschließen.
02/2016 vom 03.02.2016
Der Gemeinderat beschließt die überplanmäßige Ausgabe in Höhe von 
3.100,00 € (Haushaltsstelle 6300.5100) für die Unterhaltung von Straßen 
im Haushaltsjahr 2015. Die Finanzierung ist abgesichert.
03/2016 vom 03.02.2016
Der Gemeinderat beschließt die Asphaltreparaturarbeiten in der Langen-
salzaer Straße in Kirchheilingen an die Fa. HM Bauunternehmen GmbH 
aus Schönstedt zu vergeben.
04/2016 vom 03.02.2016
Der Gemeinderat stimmt dem Antrag der Firma BOREAS Energie GmbH 
auf Genehmigung für die wesentliche Änderung der mit Bescheid 8/2014 
vom 10.08.2015 genehmigten Windenergieanlage KH 56 zu.
Die Änderungen betreffen die Verschiebung des Standortes und die WEA 
Bezeichnung in KH 56.1. Der Anlagenstandort wird vom Flurstück 177/24 
der Flur 5 in der Gemarkung Kirchheilingen, auf das Flurstück 236/4 in 
der Flur 4 der Gemarkung Kirchheilingen verschoben. Eine Typänderung 
ist nicht beantragt.
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Gemeinde Klettstedt

Amtlicher Teil

Bekanntmachung 
zur Einreichung von Wahlvorschlägen

zur Wahl des ehrenamtlichen Bürgermeisters 
der Gemeinde Klettstedt 

am 05.06.2016

1. 
In der Gemeinde/ Stadt Klettstedt wird am 05. Juni 2016 ein ehrenamtli-
cher Bürgermeister gewählt.
Zum ehrenamtlichen Bürgermeister ist jeder Wahlberechtigte im Sinne 
der §§ 1 und 2 ThürKWG wählbar, der am Wahltag das 21. Lebensjahr 
vollendet und seit mindestens sechs Monaten seinen Aufenthalt in der 
Gemeinde hat;der Aufenthalt in der Gemeinde wird vermutet, wenn die 
Person in der Gemeinde gemeldet ist. Bei mehreren Wohnungen ist die 
Hauptwohnung im Sinne des Melderechts maßgebend. Personen, die 
die Staatsangehörigkeit eines anderen Mitgliedstaates der Europäischen 
Union besitzen, sind unter denselben Bedingungen wahlberechtigt und 
wählbar wie Deutsche
Mitgliedstaaten der Europäischen Union sind neben der Bundesrepublik 
Deutschland:
Königreich Belgien, Republik Bulgarien, Königreich Dänemark, Republik 
Estland, Republik Finnland, Französische Republik, Hellenische Repub-
lik (Griechenland), Irland, Italienische Republik, Republik Kroatien, Re-
publik Lettland, Republik Litauen, Großherzogtum Luxemburg, Republik 
Malta, Königreich der Niederlande, Republik Österreich, Republik Polen, 
Portugiesische Republik , Rumänien, Königreich Schweden, Republik 
Slowenien, Slowakische Republik, Königreich Spanien, Tschechische 
Republik, Ungarn, Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordirland 
sowie Republik Zypern.
Zum Bürgermeister kann außerdem nicht gewählt werden, wer nicht die 
Gewähr dafür bietet, dass er jederzeit für die freiheitliche demokratische 
Grundordnung im Sinne des Grundgesetzes und der Landesverfas-
sung eintritt. Darüber hinaus ist zum Bürgermeister nicht wählbar, wer 
im Übrigen die persönliche Eignung für eine Berufung in ein Beamten-
verhältnis nach den für Beamte des Landes geltenden Bestimmungen 
nicht besitzt. Jeder Bewerber für das Amt des Bürgermeisters hat für 
die Zulassung zur Wahl gegenüber dem Wahlleiter der Gemeinde eine 
schriftliche Erklärung abzugeben, ob er wissentlich als hauptamtlicher 
oder inoffizieller Mitarbeiter mit dem Ministerium für Staatssicherheit, 
dem Amt für Nationale Sicherheit oder Beauftragten dieser Einrichtun-
gen zusammengearbeitet hat; er muss ferner erklären, dass er mit der 
Einholung der erforderlichen Auskünfte insbesondere beim Landesamt 
für Verfassungsschutz sowie beim Bundesbeauftragten für die Unterla-
gen des Staatssicherheitsdienstes der ehemaligen DDR einverstanden 
ist und ihm die Eignung für eine Berufung in ein Beamtenverhältnis nach 
den für Beamte des Landes geltenden Bestimmungen nicht fehlt (§ 24 
Abs. 3 Satz 3 ThürKWG).
1.1 
Wahlvorschläge für die Wahl des Bürgermeisters können von Parteien im 
Sinne des Artikels 21 des Grundgesetzes, Wählergruppen und Einzelbe-
werbern eingereicht werden. Zur Einreichung von Wahlvorschlägen wird 
hiermit aufgefordert.

Nach der Neueröffnung der 
Begegnungsstätte im De-
zember 2015 war die Fa-
schingsfeier die zweite grö-
ßere Veranstaltung der 
Senioren. Der Umbau und 
damit die vorübergehende 
Schließung des „Treffs mit 
Herz“ in Kirchheilingen wa-
ren aus bautechnischen 
Gründen notwendig gewor-
den. Viele Firmen waren an 
der Sanierung beteiligt, fi-
nanziell wurden wir durch 

Spenden der Gemeinde Kirchheilingen, der Firma Kirchheilinger Fens-
terbau GmbH und der Deutschen Bank unterstützt. Dafür möchten wir 
uns als Träger der Begegnungsstätte recht herzlich bedanken.
Nun kommt es darauf an, die neuen Räume mit Leben zu füllen. Geplant 
sind Frauentagsfeier, Frühlingserwachen, Rentnertreff mit Martina, Som-
merfest und Hausbeiratstreffen.
G. Hildebrandt
Öffentlichkeitsarbeit
AWO Bad Langensalza e.V.
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zu diesem Zweck gewählt worden sind, in geheimer Abstimmung gewählt 
werden.
Eine Ausfertigung der Niederschrift über die Wahl des Bewerbers, Ort 
und Zeit der Versammlung, die Form der Einladung sowie die Zahl der 
Anwesenden ist mit dem Wahlvorschlag einzureichen. Hierbei haben der 
Versammlungsleiter und zwei weitere Teilnehmer der Versammlung ge-
genüber dem Wahlleiter der Gemeinde an Eides statt zu versichern, dass 
die Wahl in geheimer Abstimmung erfolgt ist, dass jeder stimmberechtig-
te Teilnehmer der Versammlung vorschlagsberechtigt war und den Be-
werbern Gelegenheit gegeben wurde, sich und ihre Ziele der Versamm-
lung in angemessener Zeit vorzustellen. Der Wahlleiter ist zur Abnahme 
einer solchen Versicherung an Eides statt zuständig; er gilt insoweit als 
zuständige Behörde im Sinne des § 156 des Strafgesetzbuches.
3. 
Wahlvorschläge von Parteien und Wählergruppen, die nicht aufgrund ei-
nes eigenen einzelnen Wahlvorschlags seit der letzten Wahl ununterbro-
chen im Bundestag, im Thüringer Landtag, im Kreistag des Landkreises 
Unstrut-Hainich, oder im Gemeinderat/Stadtrat der Gemeinde Klettstedt 
vertreten sind, müssen neben den Unterschriften von zehn Wahlberech-
tigten, die der Wahlvorschlag jeder Partei oder Wählergruppe zu tragen 
hat, zusätzlich von viermal soviel Wahlberechtigten unterstützt werden 
wie Gemeinderatsmitglieder zu wählen sind (insgesamt 24 Unterschrif-
ten).
3.1
Eine Partei oder Wählergruppe, die nur als Wahlvorschlagsträger eines 
gemeinsamen Wahlvorschlags im Kreistag oder Gemeinderat vertreten 
ist, benötigt bei Einreichung eines eigenen einzelnen Wahlvorschlags 
neben den Unterschriften von zehn Wahlberechtigten, die der Wahlvor-
schlag jeder Partei oder Wählergruppe zu tragen hat, zusätzliche Un-
terstützungsunterschriften von viermal soviel Wahlberechtigten wie Ge-
meinderatsmitglieder zu wählen sind. Ein gemeinsamer Wahlvorschlag 
bedarf keiner zusätzlichen Unterstützungsunterschriften, wenn dessen 
Wahlvorschlagsträger seit der letzten Wahl in ihrer Gesamtheit im Ge-
meinderat oder im Kreistag aufgrund desselben gemeinsamen Wahlvor-
schlags ununterbrochen vertreten sind oder wenn einer der beteiligten 
Wahlvorschlagsträger mit einem eigenen einzelnen Wahlvorschlag kei-
ner Unterstützungsunterschriften bedürfte, weil der Wahlvorschlagsträ-
ger seit der letzten Wahl ununterbrochen im Bundestag, im Thüringer 
Landtag, im Kreistag des Landkreises Unstrut-Hainich, in dem die Ge-
meinde liegt, oder im Gemeinderat/Stadtrat vertreten ist.
3.2 
Unterstützungsunterschriften sind stets erforderlich, wenn eine Partei 
oder Wählergruppe mit einem geänderten oder neuen Namen einen 
Wahlvorschlag einreicht, es sei denn, dass die Mehrheit der Unterzeich-
ner des Wahlvorschlags (§ 14 Abs. 1 Satz 4 ThürKWG) bereits Bewerber 
oder Unterzeichner des früheren Wahlvorschlags war.
3.3 
Die Wahlberechtigten haben sich zur Leistung von Unterstützungsunter-
schriften persönlich nach der Einreichung des Wahlvorschlags in eine 
vom Wahlleiter bei der Verwaltungsgemeinschaft Bad Tennstedt bis zum 
02.Mai 2016, 18.00 Uhr, ausgelegte Liste unter Angabe ihres Vor- und 
Nachnamens, ihrer Anschrift und ihres Geburtsdatums einzutragen und 
eine eigenhändige Unterschrift zu leisten. Die Liste zur Leistung von Un-
terstützungsunterschriften wird vom Wahlleiter der Gemeinde mit dem 
Wahlvorschlag verbunden und unverzüglich nach Einreichung des Wahl-
vorschlags während der üblichen Dienstzeiten der Verwaltungsgemein-
schaft Bad Tennstedt

montags 	 9.00 Uhr - 12.00 Uhr
dienstags 	 9.00 Uhr - 12.00 Uhr und 13.30 Uhr - 18.00 Uhr
mittwochs 	 9.00 Uhr - 12.00 Uhr
donnerstags 	 9.00 Uhr - 12.00 Uhr und 13.30 Uhr - 18.00 Uhr
freitags 	 9.00 Uhr - 12.00 Uhr

in 99955 Bad Tennstedt, Rathaus, Markt 1, Bürgerservice, Raum 1 aus-
gelegt.
Wahlberechtigte, die glaubhaft machen, dass sie wegen Krankheit oder 
einer körperlichen Beeinträchtigung nicht oder nur unter unzumutbaren 
Schwierigkeiten in der Lage sind, einen Eintragungsraum bei der Verwal-
tungsgemeinschaft aufzusuchen, erhalten auf Antrag einen Eintragungs-
schein. Die Eintragung kann in diesem Fall dadurch bewirkt werden, dass 
die wahlberechtigte Person auf dem Eintragungsschein ihre Unterstüt-
zung eines bestimmten Wahlvorschlags erklärt und eine Hilfsperson be-
auftragt, die Eintragung im Eintragungsraum für sie vorzunehmen; die 
wahlberechtigte Person hat auf dem Eintragungsschein an Eides statt 
zu versichern, dass die Voraussetzungen für die Erteilung eines Eintra-
gungsscheins vorliegen.
Von der Leistung von Unterstützungsunterschriften ausgeschlossen sind 
Bewerber von Wahlvorschlägen für die dieselbe Wahl sowie Wahlberech-
tigte, die sich für dieselbe Wahl bereits in eine andere Unterstützungsliste 
eingetragen haben oder einen Wahlvorschlag für dieselbe Wahl unter-
zeichnet haben. Geleistete Unterschriften können nicht zurückgenom-
men werden.
3.4 
Trägt der Wahlvorschlag eines Einzelbewerbers noch nicht die erforderli-
che Zahl an Unterschriften, so wird dieser Wahlvorschlag ebenfalls vom 
Wahlleiter der Gemeinde mit einer Liste zur Leistung der noch erforderli-
chen Unterschriften (Anlage 7a zur ThürKWO) verbunden und unverzüg-

Jede Partei, jede Wählergruppe oder jeder Einzelbewerber kann nur ei-
nen Wahlvorschlag einreichen, der nur einen Bewerber enthalten darf 
und dem eine Erklärung des Bewerbers nach § 24 Abs. 3 Satz 3 ThürK-
WG beizufügen ist. Der Bewerber darf nur in einem Wahlvorschlag auf-
gestellt werden; er muss hierzu seine Zustimmung schriftlich erteilen, 
sofern er Bewerber im Wahlvorschlag einer Partei oder Wählergruppe ist.
Der Wahlvorschlag einer Partei oder Wählergruppe muss den Namen 
und ggf. die Kurzbezeichnung der Partei oder der Wählergruppe als 
Kennwort tragen; dem Kennwort kann eine weitere Bezeichnung hinzu-
gefügt werden, wenn das zur deutlichen Unterscheidung der Wahlvor-
schläge erforderlich ist. Gemeinsame Wahlvorschläge müssen die Na-
men sämtlicher daran beteiligter Parteien oder Wählergruppen tragen. 
Die Wahlvorschläge von Parteien und Wählergruppen müssen die Un-
terschriften von zehn Wahlberechtigten tragen, die nicht Bewerber des 
Wahlvorschlags sind. Jede Person darf nur einen Wahlvorschlag unter-
zeichnen. Bei Mehrfachunterzeichnungen erklärt der Wahlausschuss die 
Unterzeichnung für ungültig.
In jedem Wahlvorschlag sind ein Beauftragter und ein Stellvertreter zu 
bezeichnen. Der Beauftragte und sein Stellvertreter müssen wahlbe-
rechtigt sein. Fehlt eine Bezeichnung, so gilt der erste Unterzeichner des 
Wahlvorschlags als Beauftragter, der zweite als sein Stellvertreter. Ist nur 
ein Beauftragter und nicht auch der Stellvertreter bezeichnet, dann ist 
der erste Unterzeichner des Wahlvorschlags der Stellvertreter. Soweit im 
Thüringer Kommunalwahlgesetz nichts anderes bestimmt ist, sind nur 
der Beauftragte und bei seiner Verhinderung sein Stellvertreter berech-
tigt, verbindliche Erklärungen zum Wahlvorschlag abzugeben und ent-
gegenzunehmen. Im Zweifelsfall gilt die Erklärung des Beauftragten. Der 
Beauftragte und sein Stellvertreter können durch schriftliche Erklärung 
der Mehrheit der Unterzeichner des Wahlvorschlags gegenüber dem 
Wahlleiter der Gemeinde abberufen und durch andere ersetzt werden.
1.2
Der Wahlvorschlag der Partei oder Wählergruppe muss nach dem Mus-
ter der Anlage 5 zur Thüringer Kommunalwahlordnung enthalten:
a) 	 das Kennwort der einreichenden Partei oder Wählergruppe,
b) 	 Nachnamen, Vornamen, Geburtsdatum, Beruf und Anschrift des
 	 Bewerbers,
c) 	 die Bezeichnung des Beauftragten und seines Stellvertreters,
d) 	 die Unterschriften von zehn Wahlberechtigten unter Angabe ihres 

Vor- und Nachnamens, ihres Geburtsdatums und ihrer Anschrift.
Dem Wahlvorschlag der Partei oder Wählergruppe sind als Anlage bei-
zufügen:
a) 	 die Erklärungen des Bewerbers nach Anlage 6a zur ThürKWO, dass 

er seiner Aufnahme als Bewerber in den Wahlvorschlag zustimmt, 
nicht für dieselbe Wahl in einem anderen Wahlvorschlag aufgestellt 
ist, ob er mit dem Ministerium für Staatssicherheit, dem Amt für Nati-
onale Sicherheit oder Beauftragten dieser Einrichtungen zusammen-
gearbeitet hat, dass er mit der Einholung der erforderlichen Auskünf-
te einverstanden ist sowie dass ihm die Eignung für eine Berufung in 
ein Beamtenverhältnis nach den für Beamte des Landes geltenden 
Bestimmungen nicht fehlt,

b) 	 eine Ausfertigung der Niederschrift nach § 15 Abs. 3 Satz 1 ThürK-
WG über die nach § 15 Abs. 1 ThürKWG von der Partei oder Wähler-
gruppe durchzuführende Versammlung,

c) 	 Versicherungen an Eides statt des Versammlungsleiters und zwei 
weiterer Teilnehmer der Versammlung nach § 15 Abs. 3 Satz 2 
ThürKWG.

1.3
Der Wahlvorschlag des Einzelbewerbers muss nach dem Muster der 
Anlagen 7 und 7a zur ThürKWO den Nachnamen des Bewerbers als 
Kennwort, den Vornamen, das Geburtsdatum, den Beruf und die An-
schrift des Bewerbers sowie unter Angabe des Vor- und Nachnamens, 
des Geburtsdatums und der Anschrift die Unterschriften von mindestens 
fünfmal soviel Wahlberechtigten tragen, wie Gemeinderatsmitglieder zu 
wählen sind (insgesamt 30 Unterschriften). Bewirbt sich der bisherige 
Bürgermeister als Einzelbewerber, sind keine Unterstützungsunterschrif-
ten erforderlich.
Dem Wahlvorschlag des Einzelbewerbers ist als Anlage beizufügen:
Die Erklärungen des Bewerbers nach Anlage 6a zur ThürKWO, dass er 
für dieselbe Wahl nicht in einem anderen Wahlvorschlag aufgestellt ist, 
ob er mit dem Ministerium für Staatssicherheit, dem Amt für Nationale 
Sicherheit oder Beauftragten dieser Einrichtungen zusammengearbeitet 
hat, dass er mit der Einholung der erforderlichen Auskünfte einverstan-
den ist sowie dass ihm die Eignung für eine Berufung in ein Beamten-
verhältnis nach den für Beamte des Landes geltenden Bestimmungen 
nicht fehlt.
2. 
Der von einer Partei oder einer Wählergruppe aufgestellte Bewerber 
muss in einer zu diesem Zweck einberufenen Versammlung von den 
wahlberechtigten Mitgliedern der Partei oder den wahlberechtigten An-
gehörigen der Wählergruppe in geheimer Abstimmung gewählt werden. 
Jeder stimmberechtigte Teilnehmer der Versammlung ist vorschlagsbe-
rechtigt. Den Bewerbern ist Gelegenheit zu geben, sich und ihre Ziele der 
Versammlung in angemessener Zeit vorzustellen. Zur Aufstellung eines 
gemeinsamen Wahlvorschlags ist eine gemeinsame Versammlung aller 
beteiligten Wahlvorschlagsträger durchzuführen. Der Bewerber kann 
auch durch eine Versammlung von Delegierten, die von den wahlberech-
tigten Mitgliedern der Partei oder den wahlberechtigten Angehörigen der 
Wählergruppe aus der Mitte einer vorgenannten Mitgliederversammlung 
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2.	 Zusätzlich zu den Entgelten bzw. Preisen, die der Kunde zu zahlen 
hat, wird die Umsatzsteuer in der jeweils gesetzlich bestimmten 
Höhe berechnet.

Artikel 2
Diese 2. Änderung der Ergänzenden Bestimmungen zur „Verordnung 
über Allgemeine Bedingungen für die Versorgung mit Wasser“ (AVBWas-
serV) tritt am Tag nach ihrer Bekanntmachung in Kraft.

Sömmerda, den 03.02.2016
gez. Hauboldt
Verbandsvorsitzender

Trinkwasserzweckverband „Thüringer Becken“

10. Fortschreibung des Preisverzeichnisses  
des Trinkwasserzweckverbandes „Thüringer Becken“

Artikel 1
Das Preisverzeichnis des Trinkwasserzweckverbandes „Thüringer Be-
cken“ erhält folgende Fassung:
Die nachfolgenden Preise und Entgelte gelten für die vom Trinkwasser-
zweckverband „Thüringer Becken“ erbrachten Leistungen aufgrund der 
Verordnung über Allgemeine Bedingungen für die Versorgung mit Was-
ser (AVBWasserV) vom 20. Juni 1980 und der hierzu erlassenen Ergän-
zenden Bestimmungen des Verbandes in der jeweils gültigen Fassung.
1. 	 Grund- und Mengenpreise für die Vorhaltung und Lieferung von 

Trinkwasser an Tarifkunden
- 	 Mengenpreis:
 	 netto 1,85 EUR/cbm,
	 brutto (inkl. 7 % MwSt.) somit 1,98 EUR/cbm
- 	 zählergrößenabhängige Grundpreise
Zählergröße	 Grundpreis 	 Grundpreis (brutto
Q3	 (netto) 	 [inkl. 7 % MwSt.]) 
	 EUR/Monat	 EUR/Monat
Q3 = 4 (ehem. Qn 2,5)	 10,70	 11,45
Q3 = 10 (ehem. Qn 6)	 26,75	 28,62
Q3 = 16 (ehem. Qn 10)	 42,80	 45,80
über Q3 = 16	 128,64	 137,64
2. 	 Hausanschlusskostenerstattung bis DN 50 (§ 10 Abs. 4 AVB-

WasserV i. V. m. Ziff. 5 der „Ergänzenden Bestimmungen“)
- 	 Grundbetrag:
	 netto 1.450,00 EUR/Anschluss,
	 brutto (inkl. 7 % MwSt.) somit 1.551,50 EUR/Anschluss
- 	 Pauschale für die Erneuerung der nicht - öffentlichen Abschnitte von 

„Altanschlüssen“ (§ 10 Abs. 3 und Abs. 6 AVBWasserV i.V.m. Ziffer 
5.3 der Ergänzenden Bestimmungen des Trinkwasserzweckverban-
des „Thüringer Becken“ zur AVBWasserV):

	 netto 650,00 EUR/Anschluss,
	 brutto (inkl. 7 % MwSt.) somit 695,50 EUR/Anschluss
- 	 Herstellung Rohrgraben:
 	 netto 150,00 EUR/lfd. Meter,
 	 brutto (inkl. 7 % MwSt.) somit 160,50 EUR/lfd. Meter
-	 Herstellung Rohrkanal:
 	 netto 70,00 EUR/lfd. Meter,
 	 brutto (inkl. 7 % MwSt.) somit 74,90 EUR/lfd. Meter
- 	 Oberflächenaufbruch:
 	 netto 50,00 EUR/lfd. Meter,
 	 brutto (inkl. 7 % MwSt.) somit 53,50 EUR/lfd. Meter
-	 Oberflächenwiederherstellung:
	 netto 60,00 EUR/lfd. Meter,
	 brutto (inkl. 7 % MwSt.) somit 64,20 EUR/lfd. Meter
- 	 Mauerdurchführung:
	 netto 150,00 EUR/Durchbruch,
	 brutto (inkl. 7 % MwSt.) somit 160,50 EUR/Durchbruch
- 	 Rohrmaterial (wenn die Hausanschlussleitung länger als 12 Meter 

ist):
	 netto 10,00 EUR/lfd. Meter Überlänge,
	 brutto (inkl. 7 % MwSt.) somit 10,70 EUR/lfd. Meter Überlänge
- 	 Kopfloch Grundbetrag (Erdbau):
	 netto 470,00 EUR,
	 brutto (inkl. 7 % MwSt.) somit 502,90 EUR
- 	 Oberflächenaufbruch für Kopfloch:
	 netto 110,00 EUR,
	 brutto (inkl. 7 % MwSt.) somit 117,70 EUR
- 	 Oberflächenwiederherstellung für Kopfloch:
	 netto 140,00 EUR,
	 brutto (inkl. 7 % MwSt.) somit 149,80 EUR
3. 	 Sonstige Kostenpauschalen
Der Punkt „Sonstige Kostenpauschalen“ (§ 11 ff. AVBWasserV i. V. mit 
den „Ergänzenden Bestimmungen“) wird neu gefasst:
- 	 Kostenpauschale Löschwassermessung (1 Hydranten):
	 netto 447,00 EUR/Vorfall
	 brutto (incl. 19 % MwSt.) somit 531,93 EUR
- 	 Kostenpauschale Löschwassermessung (2 Hydranten):
	 netto 540,00 EUR/Vorfall
	 brutto (incl. 19 % MwSt.) somit 642,60 EUR

lich nach Einreichung des Wahlvorschlages ausgelegt. Die Ausführun-
gen unter 3.3 gelten entsprechend.
4. 
Die Wahlvorschläge dürfen frühestens nach der Bekanntmachung der 
Aufforderung zur Einreichung von Wahlvorschlägen eingereicht werden. 
Sie müssen spätestens am 22. April 2016bis 18.00 Uhr eingereicht 
sein. Die Wahlvorschläge sind bei der Verwaltungsgemeinschaft Bad 
Tennstedt, Markt 1, Rathaus, Wahlbüro, Raum 12, 99955 Bad Tennstedt, 
einzureichen.
Eingereichte Wahlvorschläge können nur bis zum 22. April 2016bis 
18.00 Uhr durch gemeinsame schriftliche Erklärung des Beauftragten 
des Wahlvorschlags und der Mehrheit der übrigen Unterzeichner des 
Wahlvorschlags oder durch schriftliche Erklärung des Einzelbewerbers 
zurückgenommen werden.
5. 
Wird nur ein gültiger oder überhaupt kein Wahlvorschlag eingereicht, so 
wird die Wahl ohne Bindung an einen vorgeschlagenen Bewerber durch-
geführt.
6. 
Die eingereichten Wahlvorschläge werden vom Wahlleiter der Gemeinde 
unverzüglich auf Mängel überprüft und die Beauftragten oder die Ein-
zelbewerber aufgefordert, festgestellte Mängel zu beseitigen. Mängel 
der Wahlvorschläge müssen spätestens am 02. Mai 2016 bis 18.00 Uhr 
behoben sein. Am 03. Mai 2016 tritt der Wahlausschuss der Gemeinde 
zusammen und beschließt, ob die eingereichten Wahlvorschläge den 
durch das Thüringer Kommunalwahlgesetz und die Thüringer Kommu-
nalwahlordnung gestellten Anforderungen entsprechen und als gültig zu-
zulassen sind. Stirbt ein Bewerber oder verliert er die Wählbarkeit nach 
der Zulassung des Wahlvorschlages, aber vor der Wahl, so findet die 
Wahl nicht statt.
7. 
Die im Thüringer Kommunalwahlgesetz oder in der Thüringer Kommunal-
wahlordnung vorgesehenen Fristen und Termine verlängern oder ändern 
sich nicht dadurch, dass der letzte Tag der Frist oder ein Termin auf einen 
Sonnabend, einen Sonntag, einen gesetzlichen oder staatlich geschütz-
ten Feiertag fällt; eine Wiedereinsetzung in den vorherigen Stand ist aus-
geschlossen (§ 37 Abs. 2 ThürKWG).
8. 
Status- und Funktionsbezeichnungen gelten jeweils in männlicher und 
weiblicher Form.

Klettstedt, den 08.03.2016
Schmidt
Wahlleiter

Beschlüsse Klettstedt
01/2016 vom 03.03.2016
Der Gemeinderat stimmt der außerplanmäßigen Ausgabe in Höhe von 
8.400,00 € für den Herstellungsbeitrag für die Abwasserentsorgung 
(Haushaltsstelle 8820.9600) im Haushaltsjahr 2015 zu. Die Finanzierung 
ist abgesichert.
02/2016 vom 03.03.2016
Der Gemeinderat der Gemeinde Klettstedt beruft für die Durchführung 
der Bürgermeisterwahl am 05.06.2016 Herrn Peter Schmidt – Beige-
ordneter der Gemeinde - als Wahlleiter sowie Frau Heidrun Leibing – 
Bedienstete der VG Bad Tennstedt - als dessen Stellvertreterin.

Gemeinde Kutzleben

Amtlicher Teil

Trinkwasserzweckverband „Thüringer Becken“

2. Änderung der Ergänzenden Bestimmungen des Trink-
wasserzweckverbandes „Thüringer Becken“ zur „Verord-
nung über Allgemeine Bedingungen für die Versorgung mit 
Wasser“ (AVBWasserV) vom 20. Juni 1980

Artikel 1
Punkt 18. der Ergänzenden Bestimmungen zur „Verordnung über All-
gemeine Bedingungen für die Versorgung mit Wasser“ (AVBWasserV) 
erhält folgende Fassung:

18. Preise und Entgelte
1.	 Entgelte und Preise für die Leistungen nach der Verordnung über 

die allgemeinen Bedingungen der Versorgung mit Wasser (AVB-
WasserV) vom 20. Juni 1980 und dieser Ergänzenden Bestimmun-
gen ergeben sich aus dem Preisverzeichnis des Trinkwasserzweck-
verbandes „Thüringer Becken“ in der jeweils gültigen Fassung.
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- 	 Kostenpauschale für An- und Abfahrt:
	 netto 41,00 EUR/Vorfall
	 brutto (incl. 7 % MwSt.) somit 43,87 EUR
-	 Kostenpauschale für die Absperrung und Wiederinbetriebnahme:
	 netto 49,00 EUR,
	 brutto (inkl. 7 % MwSt.) somit 52,43 EUR
Die Absperrung ist keine steuerbare Leistung.
Die Wiederinbetriebnahme unterliegt dem ermäßigten Steuersatz. Inso-
weit die Wiederinbetriebnahme von Subunternehmern erfolgt ist der Re-
gelsteuersatz anzuwenden.
- 	 Kostenpauschale für vergebliche Inbetriebsetzung:
	 netto 41,00 EUR,
	 brutto (inkl. 7 % MwSt.) somit 43,87 EUR
- 	 Kostenpauschale für vergebliche Anfahrten aufgrund verweigerten 

Zutrittsrecht:
	 netto 41,00 EUR,
	 brutto (inkl. 7 % MwSt.) somit 43,87 EUR
- 	 Kostenpauschale für vergebliche Anfahrten zur Zählerablesung:
	 netto 49,00 EUR,
	 brutto (inkl. 7 % MwSt.) somit 52,43 EUR
- 	 Kostenpauschale für beschädigte Messeinrichtungen Q3 = 4
	 netto 128,00 EUR,
	 brutto (inkl. 7 % MwSt.) somit 136,96 EUR
- 	 Kostenpauschale für beschädigte Messeinrichtungen Q3 = 10
	 netto 149,00 EUR,
	 brutto (inkl. 7 % MwSt.) somit 159,43 EUR
- 	 Kostenpauschale für beschädigte Messeinrichtungen Q3 = 16
	 netto 220,00 EUR,
	 brutto (inkl. 7 % MwSt.) somit 235,40 EUR
- 	 Kostenpauschale für Mahnkosten :
	 5,00 EUR/Mahnung, mehrwertsteuerfrei da Schadenersatz
- 	 Kostenpauschale für vorübergehende Stilllegung eines Hausan-

schlusses :
	 netto 105,00 EUR,

	 brutto (inkl. 7 % MwSt.) somit 112,35 EUR
- 	 Kostenpauschale für endgültige Stilllegung eines Hausanschlusses 

(Totlegung):
	 netto 80,00 EUR,
	 brutto (inkl. 7 % MwSt.) somit 85,60 EUR
-	 Kostenpauschale für endgültige Stilllegung eines Hausanschlusses 

auf Antrag nach vorübergehender Stilllegung:
	 netto 20,00 EUR,
 	 brutto (inkl. 7 % MwSt.) somit 21,40 EUR
-	 Kostenpauschale für vorübergehende Nutzung eines vorhandenen 

Hausanschlusses als Bauwasseranschluss:
	 netto 282,00 EUR,
 	 brutto (inkl. 7 % MwSt.) somit 301,74 EUR
-	 Kostenpauschale für die Datenweitergabe der Wasserzählerable-

sung:
	 netto 2,00 EUR,
	 brutto (inkl. 19 % MwSt.) somit 2,38 EUR
4. 	 Preise und Entgelte für Leistungen, die nicht von den Pauscha-

len in Punkt 2. und 3. erfasst werden.
Leistungen, die den unter Punkt 2. und 3. aufgeführten Kostenpauscha-
len nicht zugeordnet werden können, werden nach tatsächlichem Auf-
wand abgerechnet.
Wir weisen darauf hin, dass aus technischen Gründen Rundungsdifferen-
zen auftreten können.

Artikel 2
Die 10. Fortschreibung des Preisverzeichnisses tritt rückwirkend zum 
01.01.2016 in Kraft.

Trinkwasserzweckverband „Thüringer Becken“
Sömmerda, den 25.02.2016
gez. Hauboldt
Verbandsvorsitzender

Nichtamtlicher Teil

1230 JAHRE KUTZLEBEN

16.06. - 19.06.2016
Herzliche Einladung

Im Namen der Verein und des Organisationsteams
laden wir Sie herzlich zu unserer Jahrfeier

nach Kutzleben ein.

16.06.2016
19:30 Uhr	 Festgottesdienst in der Kirche
	 im Anschluss Vorführung historischer Filme mit kleinem 

Imbiss

17.06.2016
14:30 Uhr	 Seniorenkaffee mit der Alters- und Ehrenabteilung der 

Feuerwehren 
21:00 Uhr	 Dorfdisco 

18.06.2016
14:00 Uhr	 Kinderfest 
20:00 Uhr	 Dorftanz 

19.06.2016
11:00 Uhr	 Historischer Festumzug
13:00 Uhr	 Sonntagsessen auf dem Festplatz mit Musik und Tanz 

Ausstellung historisches Landleben

Während der Festveranstaltung werden Gemälde vom Hobbymaler Harald Töpfer ausgestellt
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Gemeinde Mittelsömmern

Nichtamtlicher Teil

Lützen Helau!
Lützen Helau rief der HUKL in der 17. Ses-
sion – und die Narren kamen.
Traditionell am Wochenende nach Ascher-
mittwoch feierte Lützensömmern seinen 
schon in Vorverkauf ausverkauften Fa-
sching.
Unter dem diesjährigen Motto „Wir schaf-
fen das“ präsentierte der HUKL ein buntes 
Programm, durch das der Vorsitzende des 
Vereins Osmar mit Übersetzung ins Ara-
bische von Scheich Abdalla Nahalla (Alt-
meister Eberhard) führte. Los ging´s als 
Stimmungsauftakt mit den drei Günzlers als 
Schauorchester. Endlich Nachwuchs hieß 
es unter großem Beifall zum Auftritt der Mi-
nitanzgruppe und der ersten tollen Bütt von 
Annalena mit „Jungs sind doof“. Das Tanz-
mariechen Lucy war schon Profi und setzte 
noch einen drauf. Die Mädels des Vereins, 
die auch die Kinder trainierten, zeigten als 

Garde und als krönenden Abschluss des Programms mit dem „Crazy 
Tanzmix“ als Showtanz, wie eine echte Show aussehen kann. Im Laufe 
des Abends gab es alles, von Livegesang zur „Fleischeslust von Uwe 
und Birgit über das wilde Pflegeheim und den Babysitter bis zu den Büt-
ten von Ossi dem Bettelfahnier und Lars mit „Lachen ist gesund“ alles 
von Politik bis zu den Männern als vereinseigene „Blue Man“.

 Highlights waren auch die Auftritte der be-
freundeten Vereine TKV mit den Dörfelro-
ckern und den Hornmöpsen mit dem phä-
nomenalen Auftritt des Männerballetts. 
Dafür noch einmal danke und - wir sehen 
uns!
Am Sonntagnachmittag folgte dann der Kin-
derfasching mit Programmeinlagen, vielen 
Spielen, Preisen für alle Kostüme, ganz viel 
Spaß und der Konfettikanone, der die Luft 
ausging.
Wir überlegen auf Grund des großen An-
drangs vielleicht in der kommenden Sessi-
on wieder an zwei Wochenenden zu rufen 
und hoffen es kommen noch mehr Narren. 
Wir freuen uns auf euch!
An dieser Stelle noch einmal danke an al-
les Sponsoren und Unterstützer, die wir zur 
Veranstaltung bekannt gemacht haben für 
die große Hilfe im vergangenen Jahr.
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die Zulassung zur Wahl gegenüber dem Wahlleiter der Gemeinde eine 
schriftliche Erklärung abzugeben, ob er wissentlich als hauptamtlicher 
oder inoffizieller Mitarbeiter mit dem Ministerium für Staatssicherheit, 
dem Amt für Nationale Sicherheit oder Beauftragten dieser Einrichtun-
gen zusammengearbeitet hat; er muss ferner erklären, dass er mit der 
Einholung der erforderlichen Auskünfte insbesondere beim Landesamt 
für Verfassungsschutz sowie beim Bundesbeauftragten für die Unterla-
gen des Staatssicherheitsdienstes der ehemaligen DDR einverstanden 
ist und ihm die Eignung für eine Berufung in ein Beamtenverhältnis nach 
den für Beamte des Landes geltenden Bestimmungen nicht fehlt (§ 24 
Abs. 3 Satz 3 ThürKWG).
1.1 
Wahlvorschläge für die Wahl des Bürgermeisters können von Parteien im 
Sinne des Artikels 21 des Grundgesetzes, Wählergruppen und Einzelbe-
werbern eingereicht werden. Zur Einreichung von Wahlvorschlägen wird 
hiermit aufgefordert.
Jede Partei, jede Wählergruppe oder jeder Einzelbewerber kann nur ei-
nen Wahlvorschlag einreichen, der nur einen Bewerber enthalten darf 
und dem eine Erklärung des Bewerbers nach § 24 Abs. 3 Satz 3 ThürK-
WG beizufügen ist. Der Bewerber darf nur in einem Wahlvorschlag auf-
gestellt werden; er muss hierzu seine Zustimmung schriftlich erteilen, 
sofern er Bewerber im Wahlvorschlag einer Partei oder Wählergruppe ist.
Der Wahlvorschlag einer Partei oder Wählergruppe muss den Namen 
und ggf. die Kurzbezeichnung der Partei oder der Wählergruppe als 
Kennwort tragen; dem Kennwort kann eine weitere Bezeichnung hinzu-
gefügt werden, wenn das zur deutlichen Unterscheidung der Wahlvor-
schläge erforderlich ist. Gemeinsame Wahlvorschläge müssen die Na-
men sämtlicher daran beteiligter Parteien oder Wählergruppen tragen. 
Die Wahlvorschläge von Parteien und Wählergruppen müssen die Un-
terschriften von zehn Wahlberechtigten tragen, die nicht Bewerber des 
Wahlvorschlags sind. Jede Person darf nur einen Wahlvorschlag unter-
zeichnen. Bei Mehrfachunterzeichnungen erklärt der Wahlausschuss die 
Unterzeichnung für ungültig.
In jedem Wahlvorschlag sind ein Beauftragter und ein Stellvertreter zu 
bezeichnen. Der Beauftragte und sein Stellvertreter müssen wahlbe-
rechtigt sein. Fehlt eine Bezeichnung, so gilt der erste Unterzeichner des 
Wahlvorschlags als Beauftragter, der zweite als sein Stellvertreter. Ist nur 
ein Beauftragter und nicht auch der Stellvertreter bezeichnet, dann ist 
der erste Unterzeichner des Wahlvorschlags der Stellvertreter. Soweit im 
Thüringer Kommunalwahlgesetz nichts anderes bestimmt ist, sind nur 
der Beauftragte und bei seiner Verhinderung sein Stellvertreter berech-
tigt, verbindliche Erklärungen zum Wahlvorschlag abzugeben und ent-
gegenzunehmen. Im Zweifelsfall gilt die Erklärung des Beauftragten. Der 
Beauftragte und sein Stellvertreter können durch schriftliche Erklärung 
der Mehrheit der Unterzeichner des Wahlvorschlags gegenüber dem 
Wahlleiter der Gemeinde abberufen und durch andere ersetzt werden.
1.2 
Der Wahlvorschlag der Partei oder Wählergruppe muss nach dem Mus-
ter der Anlage 5 zur Thüringer Kommunalwahlordnung enthalten:
a) 	 das Kennwort der einreichenden Partei oder Wählergruppe,
b) 	 Nachnamen, Vornamen, Geburtsdatum, Beruf und Anschrift des
 	 Bewerbers,
c) 	 die Bezeichnung des Beauftragten und seines Stellvertreters,
d) 	 die Unterschriften von zehn Wahlberechtigten unter Angabe ihres 

Vor- und Nachnamens, ihres Geburtsdatums und ihrer Anschrift.
Dem Wahlvorschlag der Partei oder Wählergruppe sind als Anlage bei-
zufügen:
a) 	 die Erklärungen des Bewerbers nach Anlage 6a zur ThürKWO, dass 

er seiner Aufnahme als Bewerber in den Wahlvorschlag zustimmt, 
nicht für dieselbe Wahl in einem anderen Wahlvorschlag aufgestellt 
ist, ob er mit dem Ministerium für Staatssicherheit, dem Amt für Nati-
onale Sicherheit oder Beauftragten dieser Einrichtungen zusammen-
gearbeitet hat, dass er mit der Einholung der erforderlichen Auskünf-
te einverstanden ist sowie dass ihm die Eignung für eine Berufung in 
ein Beamtenverhältnis nach den für Beamte des Landes geltenden 
Bestimmungen nicht fehlt,

b) 	 eine Ausfertigung der Niederschrift nach § 15 Abs. 3 Satz 1 ThürK-
WG über die nach § 15 Abs. 1 ThürKWG von der Partei oder Wähler-
gruppe durchzuführende Versammlung,

c) 	 Versicherungen an Eides statt des Versammlungsleiters und zwei 
weiterer Teilnehmer der Versammlung nach § 15 Abs. 3 Satz 2 
ThürKWG.

1.3 
Der Wahlvorschlag des Einzelbewerbers muss nach dem Muster der 
Anlagen 7 und 7a zur ThürKWO den Nachnamen des Bewerbers als 
Kennwort, den Vornamen, das Geburtsdatum, den Beruf und die An-
schrift des Bewerbers sowie unter Angabe des Vor- und Nachnamens, 
des Geburtsdatums und der Anschrift die Unterschriften von mindestens 
fünfmal soviel Wahlberechtigten tragen, wie Gemeinderatsmitglieder zu 
wählen sind (insgesamt 30 Unterschriften). Bewirbt sich der bisherige 
Bürgermeister als Einzelbewerber, sind keine Unterstützungsunterschrif-
ten erforderlich.
Dem Wahlvorschlag des Einzelbewerbers ist als Anlage beizufügen:
Die Erklärungen des Bewerbers nach Anlage 6a zur ThürKWO, dass er 
für dieselbe Wahl nicht in einem anderen Wahlvorschlag aufgestellt ist, 
ob er mit dem Ministerium für Staatssicherheit, dem Amt für Nationale 
Sicherheit oder Beauftragten dieser Einrichtungen zusammengearbeitet 
hat, dass er mit der Einholung der erforderlichen Auskünfte einverstan-
den ist sowie dass ihm die Eignung für eine Berufung in ein Beamten-

AWO-Naturkindergarten 
„Kinderland am Horn“ Mittelsömmern

Wir feiern dieses Jahr mehrere Jubiläen:
* 	10 Jahre neuer Kindergarten
* 	25 Jahre AWO-Kindergarten
* 	60 Jahre Kindergarten
Um diese Jubiläen gebührend zu würdigen, werden wir 
im Juni diesen Jahres eine Festwoche, beginnend mit 
unserem traditionellen Familienfest, veranstalten. Dazu 
haben wir uns einiges einfallen lassen.

An die Allerkleinsten haben wir 
auch gedacht. Wir möchten in un-
serer Einrichtung ab Mitte/Ende 
April 2016 immer mittwochs von 
14.45 Uhr bis 15.45 Uhr in ent-
spannter Atmosphäre Babymas-
sage anbieten. Ein Kurs beinhaltet 
4 Treffen und kostet 25,00 €. Es ist 
eine Gruppenarbeit mit mindes-
tens 5 Müttern oder Vätern und 
ihren Säuglingen im Alter von 8 
Wochen bis 8 Monaten. Durchgeführt wird diese Babymassage von 
einer erfahrenen Kursleiterin, Frau Böttcher von der AWO-Schwanger-
schaftsberatungsstelle Bad Langensalza. Mitzubringen sind ein Wickel- 
oder Badetuch, Windeln und eine Babydecke.
Hierzu ist eine Anmeldung bis zum 04.04.16 unter 036041/57843 im Kin-
dergarten notwendig.

Wir freuen uns auf viele Besucher zu den Jubiläen und auf viele Teilneh-
mer an der Babymassage.

Es lädt ein die Arbeiterwohlfahrt Bad Langensalza,
sowie die Kinder und das Team der Kita

Gemeinde Sundhausen

Amtlicher Teil

Bekanntmachung 
zur Einreichung von Wahlvorschlägen

zur Wahl des ehrenamtlichen Bürgermeisters 
der Gemeinde Sundhausen 

am 05.06.2016

1. 
In der Gemeinde/ Stadt Sundhausen wird am 05. Juni 2016 ein ehren-
amtlicher Bürgermeister gewählt.
Zum ehrenamtlichen Bürgermeister ist jeder Wahlberechtigte im Sinne 
der §§ 1 und 2 ThürKWG wählbar, der am Wahltag das 21. Lebensjahr 
vollendet und seit mindestens sechs Monaten seinen Aufenthalt in der 
Gemeinde hat;der Aufenthalt in der Gemeinde wird vermutet, wenn die 
Person in der Gemeinde gemeldet ist. Bei mehreren Wohnungen ist die 
Hauptwohnung im Sinne des Melderechts maßgebend. Personen, die 
die Staatsangehörigkeit eines anderen Mitgliedstaates der Europäischen 
Union besitzen, sind unter denselben Bedingungen wahlberechtigt und 
wählbar wie Deutsche
Mitgliedstaaten der Europäischen Union sind neben der Bundesrepublik 
Deutschland:
Königreich Belgien, Republik Bulgarien, Königreich Dänemark, Republik 
Estland, Republik Finnland, Französische Republik, Hellenische Repub-
lik (Griechenland), Irland, Italienische Republik, Republik Kroatien, Re-
publik Lettland, Republik Litauen, Großherzogtum Luxemburg, Republik 
Malta, Königreich der Niederlande, Republik Österreich, Republik Polen, 
Portugiesische Republik, Rumänien, Königreich Schweden, Republik 
Slowenien, Slowakische Republik, Königreich Spanien, Tschechische 
Republik, Ungarn, Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordirland 
sowie Republik Zypern.
Zum Bürgermeister kann außerdem nicht gewählt werden, wer nicht die 
Gewähr dafür bietet, dass er jederzeit für die freiheitliche demokratische 
Grundordnung im Sinne des Grundgesetzes und der Landesverfas-
sung eintritt. Darüber hinaus ist zum Bürgermeister nicht wählbar, wer 
im Übrigen die persönliche Eignung für eine Berufung in ein Beamten-
verhältnis nach den für Beamte des Landes geltenden Bestimmungen 
nicht besitzt. Jeder Bewerber für das Amt des Bürgermeisters hat für 
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wahlberechtigte Person hat auf dem Eintragungsschein an Eides statt 
zu versichern, dass die Voraussetzungen für die Erteilung eines Eintra-
gungsscheins vorliegen.
Von der Leistung von Unterstützungsunterschriften ausgeschlossen sind 
Bewerber von Wahlvorschlägen für die dieselbe Wahl sowie Wahlberech-
tigte, die sich für dieselbe Wahl bereits in eine andere Unterstützungsliste 
eingetragen haben oder einen Wahlvorschlag für dieselbe Wahl unter-
zeichnet haben. Geleistete Unterschriften können nicht zurückgenom-
men werden.
3.4 
Trägt der Wahlvorschlag eines Einzelbewerbers noch nicht die erforderli-
che Zahl an Unterschriften, so wird dieser Wahlvorschlag ebenfalls vom 
Wahlleiter der Gemeinde mit einer Liste zur Leistung der noch erforderli-
chen Unterschriften (Anlage 7a zur ThürKWO) verbunden und unverzüg-
lich nach Einreichung des Wahlvorschlages ausgelegt. Die Ausführun-
gen unter 3.3 gelten entsprechend.
4. 
Die Wahlvorschläge dürfen frühestens nach der Bekanntmachung der 
Aufforderung zur Einreichung von Wahlvorschlägen eingereicht werden. 
Sie müssen spätestens am 22. April 2016bis 18.00 Uhr eingereicht 
sein. Die Wahlvorschläge sind bei der Verwaltungsgemeinschaft Bad 
Tennstedt, Markt 1, Rathaus, Wahlbüro, Raum 12, 99955 Bad Tennstedt, 
einzureichen.
Eingereichte Wahlvorschläge können nur bis zum 22. April 2016bis 
18.00 Uhr durch gemeinsame schriftliche Erklärung des Beauftragten 
des Wahlvorschlags und der Mehrheit der übrigen Unterzeichner des 
Wahlvorschlags oder durch schriftliche Erklärung des Einzelbewerbers 
zurückgenommen werden.
5. 
Wird nur ein gültiger oder überhaupt kein Wahlvorschlag eingereicht, so 
wird die Wahl ohne Bindung an einen vorgeschlagenen Bewerber durch-
geführt.
6. 
Die eingereichten Wahlvorschläge werden vom Wahlleiter der Gemeinde 
unverzüglich auf Mängel überprüft und die Beauftragten oder die Ein-
zelbewerber aufgefordert, festgestellte Mängel zu beseitigen. Mängel 
der Wahlvorschläge müssen spätestens am 02. Mai 2016 bis 18.00 Uhr 
behoben sein. Am 03. Mai 2016 tritt der Wahlausschuss der Gemeinde 
zusammen und beschließt, ob die eingereichten Wahlvorschläge den 
durch das Thüringer Kommunalwahlgesetz und die Thüringer Kommu-
nalwahlordnung gestellten Anforderungen entsprechen und als gültig zu-
zulassen sind. Stirbt ein Bewerber oder verliert er die Wählbarkeit nach 
der Zulassung des Wahlvorschlages, aber vor der Wahl, so findet die 
Wahl nicht statt.
7. 
Die im Thüringer Kommunalwahlgesetz oder in der Thüringer Kommunal-
wahlordnung vorgesehenen Fristen und Termine verlängern oder ändern 
sich nicht dadurch, dass der letzte Tag der Frist oder ein Termin auf einen 
Sonnabend, einen Sonntag, einen gesetzlichen oder staatlich geschütz-
ten Feiertag fällt; eine Wiedereinsetzung in den vorherigen Stand ist aus-
geschlossen (§ 37 Abs. 2 ThürKWG).
8. 
Status- und Funktionsbezeichnungen gelten jeweils in männlicher und 
weiblicher Form.

Sundhausen, den 08.03.2016
Ehrlich
Wahlleiter

Nichtamtlicher Teil

Einladung der Jagdgenossenschaft Sundhausen
Die Jahreshauptversammlung der Jagdgenossenschaft Sundhausen 
findet am Montag, den 11. April 2016 um 19.00 Uhr im Angerkeller 
Sundhausen statt.
Hierzu lädt der Jagdvorstand alle Landeigentümer der Gemarkung Sund-
hausen ein.
Tagesordnung:
1. 	 Eröffnung und Begrüßung
2. 	 Verlesen der Tagesordnung
3. 	 Feststellung der Beschlussfähigkeit
4. 	 Beschluss zur Verwendung der Jagdpacht
5. 	 Bericht des Vorstandes
6. 	 Haushalts- und Kassenrechnung 2015/2016
 	 - Bericht des Kassenführers
 	 - Bericht des Kassenprüfers
 	 - Entlastung des Vorstandes und des Kassenführers
5. 	 Bericht des Jagdpächters
7. 	 Verschiedenes
gez. Sascha Kaiser
Vorsitzender

verhältnis nach den für Beamte des Landes geltenden Bestimmungen 
nicht fehlt.
2. 
Der von einer Partei oder einer Wählergruppe aufgestellte Bewerber 
muss in einer zu diesem Zweck einberufenen Versammlung von den 
wahlberechtigten Mitgliedern der Partei oder den wahlberechtigten An-
gehörigen der Wählergruppe in geheimer Abstimmung gewählt werden. 
Jeder stimmberechtigte Teilnehmer der Versammlung ist vorschlagsbe-
rechtigt. Den Bewerbern ist Gelegenheit zu geben, sich und ihre Ziele der 
Versammlung in angemessener Zeit vorzustellen. Zur Aufstellung eines 
gemeinsamen Wahlvorschlags ist eine gemeinsame Versammlung aller 
beteiligten Wahlvorschlagsträger durchzuführen. Der Bewerber kann 
auch durch eine Versammlung von Delegierten, die von den wahlberech-
tigten Mitgliedern der Partei oder den wahlberechtigten Angehörigen der 
Wählergruppe aus der Mitte einer vorgenannten Mitgliederversammlung 
zu diesem Zweck gewählt worden sind, in geheimer Abstimmung gewählt 
werden.
Eine Ausfertigung der Niederschrift über die Wahl des Bewerbers, Ort 
und Zeit der Versammlung, die Form der Einladung sowie die Zahl der 
Anwesenden ist mit dem Wahlvorschlag einzureichen. Hierbei haben der 
Versammlungsleiter und zwei weitere Teilnehmer der Versammlung ge-
genüber dem Wahlleiter der Gemeinde an Eides statt zu versichern, dass 
die Wahl in geheimer Abstimmung erfolgt ist, dass jeder stimmberechtig-
te Teilnehmer der Versammlung vorschlagsberechtigt war und den Be-
werbern Gelegenheit gegeben wurde, sich und ihre Ziele der Versamm-
lung in angemessener Zeit vorzustellen. Der Wahlleiter ist zur Abnahme 
einer solchen Versicherung an Eides statt zuständig; er gilt insoweit als 
zuständige Behörde im Sinne des § 156 des Strafgesetzbuches.
3. 
Wahlvorschläge von Parteien und Wählergruppen, die nicht aufgrund 
eines eigenen einzelnen Wahlvorschlags seit der letzten Wahl ununter-
brochen im Bundestag, im Thüringer Landtag, im Kreistag des Land-
kreises Unstrut-Hainich, oder im Gemeinderat/Stadtrat der Gemeinde 
Sundhausen vertreten sind, müssen neben den Unterschriften von zehn 
Wahlberechtigten, die der Wahlvorschlag jeder Partei oder Wählergruppe 
zu tragen hat, zusätzlich von viermal soviel Wahlberechtigten unterstützt 
werden wie Gemeinderatsmitglieder zu wählen sind (insgesamt 24 Un-
terschriften).
3.1
Eine Partei oder Wählergruppe, die nur als Wahlvorschlagsträger eines 
gemeinsamen Wahlvorschlags im Kreistag oder Gemeinderat vertreten 
ist, benötigt bei Einreichung eines eigenen einzelnen Wahlvorschlags 
neben den Unterschriften von zehn Wahlberechtigten, die der Wahlvor-
schlag jeder Partei oder Wählergruppe zu tragen hat, zusätzliche Un-
terstützungsunterschriften von viermal soviel Wahlberechtigten wie Ge-
meinderatsmitglieder zu wählen sind. Ein gemeinsamer Wahlvorschlag 
bedarf keiner zusätzlichen Unterstützungsunterschriften, wenn dessen 
Wahlvorschlagsträger seit der letzten Wahl in ihrer Gesamtheit im Ge-
meinderat oder im Kreistag aufgrund desselben gemeinsamen Wahlvor-
schlags ununterbrochen vertreten sind oder wenn einer der beteiligten 
Wahlvorschlagsträger mit einem eigenen einzelnen Wahlvorschlag kei-
ner Unterstützungsunterschriften bedürfte, weil der Wahlvorschlagsträ-
ger seit der letzten Wahl ununterbrochen im Bundestag, im Thüringer 
Landtag, im Kreistag des Landkreises Unstrut-Hainich, in dem die Ge-
meinde liegt, oder im Gemeinderat/Stadtrat vertreten ist.
3.2 
Unterstützungsunterschriften sind stets erforderlich, wenn eine Partei 
oder Wählergruppe mit einem geänderten oder neuen Namen einen 
Wahlvorschlag einreicht, es sei denn, dass die Mehrheit der Unterzeich-
ner des Wahlvorschlags (§ 14 Abs. 1 Satz 4 ThürKWG) bereits Bewerber 
oder Unterzeichner des früheren Wahlvorschlags war.
3.3 
Die Wahlberechtigten haben sich zur Leistung von Unterstützungsunter-
schriften persönlich nach der Einreichung des Wahlvorschlags in eine 
vom Wahlleiter bei der Verwaltungsgemeinschaft Bad Tennstedt bis zum 
02.Mai 2016, 18.00 Uhr, ausgelegte Liste unter Angabe ihres Vor- und 
Nachnamens, ihrer Anschrift und ihres Geburtsdatums einzutragen und 
eine eigenhändige Unterschrift zu leisten. Die Liste zur Leistung von Un-
terstützungsunterschriften wird vom Wahlleiter der Gemeinde mit dem 
Wahlvorschlag verbunden und unverzüglich nach Einreichung des Wahl-
vorschlags während der üblichen Dienstzeiten der Verwaltungsgemein-
schaft Bad Tennstedt

montags 	 9.00 Uhr - 12.00 Uhr
dienstags 	 9.00 Uhr - 12.00 Uhr und 13.30 Uhr - 18.00 Uhr
mittwochs 	 9.00 Uhr - 12.00 Uhr
donnerstags 	 9.00 Uhr - 12.00 Uhr und 13.30 Uhr - 18.00 Uhr
freitags 	 9.00 Uhr - 12.00 Uhr

in 99955 Bad Tennstedt, Rathaus, Markt 1, Bürgerservice, Raum 1 aus-
gelegt.
Wahlberechtigte, die glaubhaft machen, dass sie wegen Krankheit oder 
einer körperlichen Beeinträchtigung nicht oder nur unter unzumutbaren 
Schwierigkeiten in der Lage sind, einen Eintragungsraum bei der Verwal-
tungsgemeinschaft aufzusuchen, erhalten auf Antrag einen Eintragungs-
schein. Die Eintragung kann in diesem Fall dadurch bewirkt werden, dass 
die wahlberechtigte Person auf dem Eintragungsschein ihre Unterstüt-
zung eines bestimmten Wahlvorschlags erklärt und eine Hilfsperson be-
auftragt, die Eintragung im Eintragungsraum für sie vorzunehmen; die 
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tigt, verbindliche Erklärungen zum Wahlvorschlag abzugeben und ent-
gegenzunehmen. Im Zweifelsfall gilt die Erklärung des Beauftragten. Der 
Beauftragte und sein Stellvertreter können durch schriftliche Erklärung 
der Mehrheit der Unterzeichner des Wahlvorschlags gegenüber dem 
Wahlleiter der Gemeinde abberufen und durch andere ersetzt werden.
1.2
Der Wahlvorschlag der Partei oder Wählergruppe muss nach dem Mus-
ter der Anlage 5 zur Thüringer Kommunalwahlordnung enthalten:
a) 	 das Kennwort der einreichenden Partei oder Wählergruppe,
b) 	 Nachnamen, Vornamen, Geburtsdatum, Beruf und Anschrift des
 	 Bewerbers,
c) 	 die Bezeichnung des Beauftragten und seines Stellvertreters,
d) 	 die Unterschriften von zehn Wahlberechtigten unter Angabe ihres 

Vor- und Nachnamens, ihres Geburtsdatums und ihrer Anschrift.
Dem Wahlvorschlag der Partei oder Wählergruppe sind als Anlage bei-
zufügen:
a) 	 die Erklärungen des Bewerbers nach Anlage 6a zur ThürKWO, dass 

er seiner Aufnahme als Bewerber in den Wahlvorschlag zustimmt, 
nicht für dieselbe Wahl in einem anderen Wahlvorschlag aufgestellt 
ist, ob er mit dem Ministerium für Staatssicherheit, dem Amt für Nati-
onale Sicherheit oder Beauftragten dieser Einrichtungen zusammen-
gearbeitet hat, dass er mit der Einholung der erforderlichen Auskünf-
te einverstanden ist sowie dass ihm die Eignung für eine Berufung in 
ein Beamtenverhältnis nach den für Beamte des Landes geltenden 
Bestimmungen nicht fehlt,

b) 	 eine Ausfertigung der Niederschrift nach § 15 Abs. 3 Satz 1 ThürK-
WG über die nach § 15 Abs. 1 ThürKWG von der Partei oder Wähler-
gruppe durchzuführende Versammlung,

c)	 Versicherungen an Eides statt des Versammlungsleiters und zwei 
weiterer Teilnehmer der Versammlung nach § 15 Abs. 3 Satz 2 
ThürKWG.

1.3 
Der Wahlvorschlag des Einzelbewerbers muss nach dem Muster der 
Anlagen 7 und 7a zur ThürKWO den Nachnamen des Bewerbers als 
Kennwort, den Vornamen, das Geburtsdatum, den Beruf und die An-
schrift des Bewerbers sowie unter Angabe des Vor- und Nachnamens, 
des Geburtsdatums und der Anschrift die Unterschriften von mindestens 
fünfmal soviel Wahlberechtigten tragen, wie Gemeinderatsmitglieder zu 
wählen sind (insgesamt 30 Unterschriften). Bewirbt sich der bisherige 
Bürgermeister als Einzelbewerber, sind keine Unterstützungsunterschrif-
ten erforderlich.
Dem Wahlvorschlag des Einzelbewerbers ist als Anlage beizufügen:
Die Erklärungen des Bewerbers nach Anlage 6a zur ThürKWO, dass er 
für dieselbe Wahl nicht in einem anderen Wahlvorschlag aufgestellt ist, 
ob er mit dem Ministerium für Staatssicherheit, dem Amt für Nationale 
Sicherheit oder Beauftragten dieser Einrichtungen zusammengearbeitet 
hat, dass er mit der Einholung der erforderlichen Auskünfte einverstan-
den ist sowie dass ihm die Eignung für eine Berufung in ein Beamten-
verhältnis nach den für Beamte des Landes geltenden Bestimmungen 
nicht fehlt.
2. 
Der von einer Partei oder einer Wählergruppe aufgestellte Bewerber 
muss in einer zu diesem Zweck einberufenen Versammlung von den 
wahlberechtigten Mitgliedern der Partei oder den wahlberechtigten An-
gehörigen der Wählergruppe in geheimer Abstimmung gewählt werden. 
Jeder stimmberechtigte Teilnehmer der Versammlung ist vorschlagsbe-
rechtigt. Den Bewerbern ist Gelegenheit zu geben, sich und ihre Ziele der 
Versammlung in angemessener Zeit vorzustellen. Zur Aufstellung eines 
gemeinsamen Wahlvorschlags ist eine gemeinsame Versammlung aller 
beteiligten Wahlvorschlagsträger durchzuführen. Der Bewerber kann 
auch durch eine Versammlung von Delegierten, die von den wahlberech-
tigten Mitgliedern der Partei oder den wahlberechtigten Angehörigen der 
Wählergruppe aus der Mitte einer vorgenannten Mitgliederversammlung 
zu diesem Zweck gewählt worden sind, in geheimer Abstimmung gewählt 
werden.
Eine Ausfertigung der Niederschrift über die Wahl des Bewerbers, Ort 
und Zeit der Versammlung, die Form der Einladung sowie die Zahl der 
Anwesenden ist mit dem Wahlvorschlag einzureichen. Hierbei haben der 
Versammlungsleiter und zwei weitere Teilnehmer der Versammlung ge-
genüber dem Wahlleiter der Gemeinde an Eides statt zu versichern, dass 
die Wahl in geheimer Abstimmung erfolgt ist, dass jeder stimmberechtig-
te Teilnehmer der Versammlung vorschlagsberechtigt war und den Be-
werbern Gelegenheit gegeben wurde, sich und ihre Ziele der Versamm-
lung in angemessener Zeit vorzustellen. Der Wahlleiter ist zur Abnahme 
einer solchen Versicherung an Eides statt zuständig; er gilt insoweit als 
zuständige Behörde im Sinne des § 156 des Strafgesetzbuches.
3. 
Wahlvorschläge von Parteien und Wählergruppen, die nicht aufgrund ei-
nes eigenen einzelnen Wahlvorschlags seit der letzten Wahl ununterbro-
chen im Bundestag, im Thüringer Landtag, im Kreistag des Landkreises 
Unstrut-Hainich, oder im Gemeinderat/Stadtrat der Gemeinde Tottleben 
vertreten sind, müssen neben den Unterschriften von zehn Wahlberech-
tigten, die der Wahlvorschlag jeder Partei oder Wählergruppe zu tragen 
hat, zusätzlich von viermal soviel Wahlberechtigten unterstützt werden 
wie Gemeinderatsmitglieder zu wählen sind (insgesamt 24 Unterschrif-
ten).
3.1 
Eine Partei oder Wählergruppe, die nur als Wahlvorschlagsträger eines 
gemeinsamen Wahlvorschlags im Kreistag oder Gemeinderat vertreten 

Gemeinde Tottleben

Amtlicher Teil

Bekanntmachung 
zur Einreichung von Wahlvorschlägen

zur Wahl des ehrenamtlichen Bürgermeisters 
der Gemeinde Tottleben 

am 05.06.2016

1. 
In der Gemeinde/ Stadt Tottleben wird am 05. Juni 2016 ein ehrenamtli-
cher Bürgermeister gewählt.
Zum ehrenamtlichen Bürgermeister ist jeder Wahlberechtigte im Sinne 
der §§ 1 und 2 ThürKWG wählbar, der am Wahltag das 21. Lebensjahr 
vollendet und seit mindestens sechs Monaten seinen Aufenthalt in der 
Gemeinde hat;der Aufenthalt in der Gemeinde wird vermutet, wenn die 
Person in der Gemeinde gemeldet ist. Bei mehreren Wohnungen ist die 
Hauptwohnung im Sinne des Melderechts maßgebend. Personen, die 
die Staatsangehörigkeit eines anderen Mitgliedstaates der Europäischen 
Union besitzen, sind unter denselben Bedingungen wahlberechtigt und 
wählbar wie Deutsche
Mitgliedstaaten der Europäischen Union sind neben der Bundesrepublik 
Deutschland:
Königreich Belgien, Republik Bulgarien, Königreich Dänemark, Republik 
Estland, Republik Finnland, Französische Republik, Hellenische Repub-
lik (Griechenland), Irland, Italienische Republik, Republik Kroatien, Re-
publik Lettland, Republik Litauen, Großherzogtum Luxemburg, Republik 
Malta, Königreich der Niederlande, Republik Österreich, Republik Polen, 
Portugiesische Republik , Rumänien, Königreich Schweden, Republik 
Slowenien, Slowakische Republik, Königreich Spanien, Tschechische 
Republik, Ungarn, Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordirland 
sowie Republik Zypern.
Zum Bürgermeister kann außerdem nicht gewählt werden, wer nicht die 
Gewähr dafür bietet, dass er jederzeit für die freiheitliche demokratische 
Grundordnung im Sinne des Grundgesetzes und der Landesverfas-
sung eintritt. Darüber hinaus ist zum Bürgermeister nicht wählbar, wer 
im Übrigen die persönliche Eignung für eine Berufung in ein Beamten-
verhältnis nach den für Beamte des Landes geltenden Bestimmungen 
nicht besitzt. Jeder Bewerber für das Amt des Bürgermeisters hat für 
die Zulassung zur Wahl gegenüber dem Wahlleiter der Gemeinde eine 
schriftliche Erklärung abzugeben, ob er wissentlich als hauptamtlicher 
oder inoffizieller Mitarbeiter mit dem Ministerium für Staatssicherheit, 
dem Amt für Nationale Sicherheit oder Beauftragten dieser Einrichtun-
gen zusammengearbeitet hat; er muss ferner erklären, dass er mit der 
Einholung der erforderlichen Auskünfte insbesondere beim Landesamt 
für Verfassungsschutz sowie beim Bundesbeauftragten für die Unterla-
gen des Staatssicherheitsdienstes der ehemaligen DDR einverstanden 
ist und ihm die Eignung für eine Berufung in ein Beamtenverhältnis nach 
den für Beamte des Landes geltenden Bestimmungen nicht fehlt (§ 24 
Abs. 3 Satz 3 ThürKWG).
1.1
Wahlvorschläge für die Wahl des Bürgermeisters können von Parteien im 
Sinne des Artikels 21 des Grundgesetzes, Wählergruppen und Einzelbe-
werbern eingereicht werden. Zur Einreichung von Wahlvorschlägen wird 
hiermit aufgefordert.
Jede Partei, jede Wählergruppe oder jeder Einzelbewerber kann nur ei-
nen Wahlvorschlag einreichen, der nur einen Bewerber enthalten darf 
und dem eine Erklärung des Bewerbers nach § 24 Abs. 3 Satz 3 ThürK-
WG beizufügen ist. Der Bewerber darf nur in einem Wahlvorschlag auf-
gestellt werden; er muss hierzu seine Zustimmung schriftlich erteilen, 
sofern er Bewerber im Wahlvorschlag einer Partei oder Wählergruppe ist.
Der Wahlvorschlag einer Partei oder Wählergruppe muss den Namen 
und ggf. die Kurzbezeichnung der Partei oder der Wählergruppe als 
Kennwort tragen; dem Kennwort kann eine weitere Bezeichnung hinzu-
gefügt werden, wenn das zur deutlichen Unterscheidung der Wahlvor-
schläge erforderlich ist. Gemeinsame Wahlvorschläge müssen die Na-
men sämtlicher daran beteiligter Parteien oder Wählergruppen tragen. 
Die Wahlvorschläge von Parteien und Wählergruppen müssen die Un-
terschriften von zehn Wahlberechtigten tragen, die nicht Bewerber des 
Wahlvorschlags sind. Jede Person darf nur einen Wahlvorschlag unter-
zeichnen. Bei Mehrfachunterzeichnungen erklärt der Wahlausschuss die 
Unterzeichnung für ungültig.
In jedem Wahlvorschlag sind ein Beauftragter und ein Stellvertreter zu 
bezeichnen. Der Beauftragte und sein Stellvertreter müssen wahlbe-
rechtigt sein. Fehlt eine Bezeichnung, so gilt der erste Unterzeichner des 
Wahlvorschlags als Beauftragter, der zweite als sein Stellvertreter. Ist nur 
ein Beauftragter und nicht auch der Stellvertreter bezeichnet, dann ist 
der erste Unterzeichner des Wahlvorschlags der Stellvertreter. Soweit im 
Thüringer Kommunalwahlgesetz nichts anderes bestimmt ist, sind nur 
der Beauftragte und bei seiner Verhinderung sein Stellvertreter berech-
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zulassen sind. Stirbt ein Bewerber oder verliert er die Wählbarkeit nach 
der Zulassung des Wahlvorschlages, aber vor der Wahl, so findet die 
Wahl nicht statt.
7. 
Die im Thüringer Kommunalwahlgesetz oder in der Thüringer Kommunal-
wahlordnung vorgesehenen Fristen und Termine verlängern oder ändern 
sich nicht dadurch, dass der letzte Tag der Frist oder ein Termin auf einen 
Sonnabend, einen Sonntag, einen gesetzlichen oder staatlich geschütz-
ten Feiertag fällt; eine Wiedereinsetzung in den vorherigen Stand ist aus-
geschlossen (§ 37 Abs. 2 ThürKWG).
8. 
Status- und Funktionsbezeichnungen gelten jeweils in männlicher und 
weiblicher Form.

Tottleben, den 08.03.2016
Noa
Wahlleiter

Gemeinde Urleben

Amtlicher Teil

Bekanntmachung 
zur Einreichung von Wahlvorschlägen

zur Wahl des ehrenamtlichen Bürgermeisters 
der Gemeinde Urleben 

am 05.06.2016

1. 
In der Gemeinde/ Stadt Urleben wird am 05. Juni 2016 ein ehrenamtli-
cher Bürgermeister gewählt.
Zum ehrenamtlichen Bürgermeister ist jeder Wahlberechtigte im Sinne 
der §§ 1 und 2 ThürKWG wählbar, der am Wahltag das 21. Lebensjahr 
vollendet und seit mindestens sechs Monaten seinen Aufenthalt in der 
Gemeinde hat;der Aufenthalt in der Gemeinde wird vermutet, wenn die 
Person in der Gemeinde gemeldet ist. Bei mehreren Wohnungen ist die 
Hauptwohnung im Sinne des Melderechts maßgebend. Personen, die 
die Staatsangehörigkeit eines anderen Mitgliedstaates der Europäischen 
Union besitzen, sind unter denselben Bedingungen wahlberechtigt und 
wählbar wie Deutsche
Mitgliedstaaten der Europäischen Union sind neben der Bundesrepublik 
Deutschland:
Königreich Belgien, Republik Bulgarien, Königreich Dänemark, Republik 
Estland, Republik Finnland, Französische Republik, Hellenische Repub-
lik (Griechenland), Irland, Italienische Republik, Republik Kroatien, Re-
publik Lettland, Republik Litauen, Großherzogtum Luxemburg, Republik 
Malta, Königreich der Niederlande, Republik Österreich, Republik Polen, 
Portugiesische Republik , Rumänien, Königreich Schweden, Republik 
Slowenien, Slowakische Republik, Königreich Spanien, Tschechische 
Republik, Ungarn, Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordirland 
sowie Republik Zypern.
Zum Bürgermeister kann außerdem nicht gewählt werden, wer nicht die 
Gewähr dafür bietet, dass er jederzeit für die freiheitliche demokratische 
Grundordnung im Sinne des Grundgesetzes und der Landesverfas-
sung eintritt. Darüber hinaus ist zum Bürgermeister nicht wählbar, wer 
im Übrigen die persönliche Eignung für eine Berufung in ein Beamten-
verhältnis nach den für Beamte des Landes geltenden Bestimmungen 
nicht besitzt. Jeder Bewerber für das Amt des Bürgermeisters hat für 
die Zulassung zur Wahl gegenüber dem Wahlleiter der Gemeinde eine 
schriftliche Erklärung abzugeben, ob er wissentlich als hauptamtlicher 
oder inoffizieller Mitarbeiter mit dem Ministerium für Staatssicherheit, 
dem Amt für Nationale Sicherheit oder Beauftragten dieser Einrichtun-
gen zusammengearbeitet hat; er muss ferner erklären, dass er mit der 
Einholung der erforderlichen Auskünfte insbesondere beim Landesamt 
für Verfassungsschutz sowie beim Bundesbeauftragten für die Unterla-
gen des Staatssicherheitsdienstes der ehemaligen DDR einverstanden 
ist und ihm die Eignung für eine Berufung in ein Beamtenverhältnis nach 
den für Beamte des Landes geltenden Bestimmungen nicht fehlt (§ 24 
Abs. 3 Satz 3 ThürKWG).
1.1 
Wahlvorschläge für die Wahl des Bürgermeisters können von Parteien im 
Sinne des Artikels 21 des Grundgesetzes, Wählergruppen und Einzelbe-
werbern eingereicht werden. Zur Einreichung von Wahlvorschlägen wird 
hiermit aufgefordert.
Jede Partei, jede Wählergruppe oder jeder Einzelbewerber kann nur ei-
nen Wahlvorschlag einreichen, der nur einen Bewerber enthalten darf 
und dem eine Erklärung des Bewerbers nach § 24 Abs. 3 Satz 3 ThürK-
WG beizufügen ist. Der Bewerber darf nur in einem Wahlvorschlag auf-
gestellt werden; er muss hierzu seine Zustimmung schriftlich erteilen, 
sofern er Bewerber im Wahlvorschlag einer Partei oder Wählergruppe ist.

ist, benötigt bei Einreichung eines eigenen einzelnen Wahlvorschlags 
neben den Unterschriften von zehn Wahlberechtigten, die der Wahlvor-
schlag jeder Partei oder Wählergruppe zu tragen hat, zusätzliche Un-
terstützungsunterschriften von viermal soviel Wahlberechtigten wie Ge-
meinderatsmitglieder zu wählen sind. Ein gemeinsamer Wahlvorschlag 
bedarf keiner zusätzlichen Unterstützungsunterschriften, wenn dessen 
Wahlvorschlagsträger seit der letzten Wahl in ihrer Gesamtheit im Ge-
meinderat oder im Kreistag aufgrund desselben gemeinsamen Wahlvor-
schlags ununterbrochen vertreten sind oder wenn einer der beteiligten 
Wahlvorschlagsträger mit einem eigenen einzelnen Wahlvorschlag kei-
ner Unterstützungsunterschriften bedürfte, weil der Wahlvorschlagsträ-
ger seit der letzten Wahl ununterbrochen im Bundestag, im Thüringer 
Landtag, im Kreistag des Landkreises Unstrut-Hainich, in dem die Ge-
meinde liegt, oder im Gemeinderat/Stadtrat vertreten ist.
3.2 
Unterstützungsunterschriften sind stets erforderlich, wenn eine Partei 
oder Wählergruppe mit einem geänderten oder neuen Namen einen 
Wahlvorschlag einreicht, es sei denn, dass die Mehrheit der Unterzeich-
ner des Wahlvorschlags (§ 14 Abs. 1 Satz 4 ThürKWG) bereits Bewerber 
oder Unterzeichner des früheren Wahlvorschlags war.
3.3 
Die Wahlberechtigten haben sich zur Leistung von Unterstützungsunter-
schriften persönlich nach der Einreichung des Wahlvorschlags in eine 
vom Wahlleiter bei der Verwaltungsgemeinschaft Bad Tennstedt bis zum 
02.Mai 2016, 18.00 Uhr, ausgelegte Liste unter Angabe ihres Vor- und 
Nachnamens, ihrer Anschrift und ihres Geburtsdatums einzutragen und 
eine eigenhändige Unterschrift zu leisten. Die Liste zur Leistung von Un-
terstützungsunterschriften wird vom Wahlleiter der Gemeinde mit dem 
Wahlvorschlag verbunden und unverzüglich nach Einreichung des Wahl-
vorschlags während der üblichen Dienstzeiten der Verwaltungsgemein-
schaft Bad Tennstedt

montags 	 9.00 Uhr - 12.00 Uhr
dienstags 	 9.00 Uhr - 12.00 Uhr und 13.30 Uhr - 18.00 Uhr
mittwochs 	 9.00 Uhr - 12.00 Uhr
donnerstags 	 9.00 Uhr - 12.00 Uhr und 13.30 Uhr - 18.00 Uhr
freitags 	 9.00 Uhr - 12.00 Uhr

in 99955 Bad Tennstedt, Rathaus, Markt 1, Bürgerservice, Raum 1 aus-
gelegt.
Wahlberechtigte, die glaubhaft machen, dass sie wegen Krankheit oder 
einer körperlichen Beeinträchtigung nicht oder nur unter unzumutbaren 
Schwierigkeiten in der Lage sind, einen Eintragungsraum bei der Verwal-
tungsgemeinschaft aufzusuchen, erhalten auf Antrag einen Eintragungs-
schein. Die Eintragung kann in diesem Fall dadurch bewirkt werden, dass 
die wahlberechtigte Person auf dem Eintragungsschein ihre Unterstüt-
zung eines bestimmten Wahlvorschlags erklärt und eine Hilfsperson be-
auftragt, die Eintragung im Eintragungsraum für sie vorzunehmen; die 
wahlberechtigte Person hat auf dem Eintragungsschein an Eides statt 
zu versichern, dass die Voraussetzungen für die Erteilung eines Eintra-
gungsscheins vorliegen.
Von der Leistung von Unterstützungsunterschriften ausgeschlossen sind 
Bewerber von Wahlvorschlägen für die dieselbe Wahl sowie Wahlberech-
tigte, die sich für dieselbe Wahl bereits in eine andere Unterstützungsliste 
eingetragen haben oder einen Wahlvorschlag für dieselbe Wahl unter-
zeichnet haben. Geleistete Unterschriften können nicht zurückgenom-
men werden.
3.4 
Trägt der Wahlvorschlag eines Einzelbewerbers noch nicht die erforderli-
che Zahl an Unterschriften, so wird dieser Wahlvorschlag ebenfalls vom 
Wahlleiter der Gemeinde mit einer Liste zur Leistung der noch erforderli-
chen Unterschriften (Anlage 7a zur ThürKWO) verbunden und unverzüg-
lich nach Einreichung des Wahlvorschlages ausgelegt. Die Ausführun-
gen unter 3.3 gelten entsprechend.
4. 
Die Wahlvorschläge dürfen frühestens nach der Bekanntmachung der 
Aufforderung zur Einreichung von Wahlvorschlägen eingereicht werden. 
Sie müssen spätestens am 22. April 2016bis 18.00 Uhr eingereicht 
sein. Die Wahlvorschläge sind bei der Verwaltungsgemeinschaft Bad 
Tennstedt, Markt 1, Rathaus, Wahlbüro, Raum 12, 99955 Bad Tennstedt, 
einzureichen.
Eingereichte Wahlvorschläge können nur bis zum 22. April 2016bis 
18.00 Uhr durch gemeinsame schriftliche Erklärung des Beauftragten 
des Wahlvorschlags und der Mehrheit der übrigen Unterzeichner des 
Wahlvorschlags oder durch schriftliche Erklärung des Einzelbewerbers 
zurückgenommen werden.
5. 
Wird nur ein gültiger oder überhaupt kein Wahlvorschlag eingereicht, so 
wird die Wahl ohne Bindung an einen vorgeschlagenen Bewerber durch-
geführt.
6.
Die eingereichten Wahlvorschläge werden vom Wahlleiter der Gemeinde 
unverzüglich auf Mängel überprüft und die Beauftragten oder die Ein-
zelbewerber aufgefordert, festgestellte Mängel zu beseitigen. Mängel 
der Wahlvorschläge müssen spätestens am 02. Mai 2016 bis 18.00 Uhr 
behoben sein. Am 03. Mai 2016 tritt der Wahlausschuss der Gemeinde 
zusammen und beschließt, ob die eingereichten Wahlvorschläge den 
durch das Thüringer Kommunalwahlgesetz und die Thüringer Kommu-
nalwahlordnung gestellten Anforderungen entsprechen und als gültig zu-
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die Wahl in geheimer Abstimmung erfolgt ist, dass jeder stimmberechtig-
te Teilnehmer der Versammlung vorschlagsberechtigt war und den Be-
werbern Gelegenheit gegeben wurde, sich und ihre Ziele der Versamm-
lung in angemessener Zeit vorzustellen. Der Wahlleiter ist zur Abnahme 
einer solchen Versicherung an Eides statt zuständig; er gilt insoweit als 
zuständige Behörde im Sinne des § 156 des Strafgesetzbuches.
3. 
Wahlvorschläge von Parteien und Wählergruppen, die nicht aufgrund ei-
nes eigenen einzelnen Wahlvorschlags seit der letzten Wahl ununterbro-
chen im Bundestag, im Thüringer Landtag, im Kreistag des Landkreises 
Unstrut-Hainich, oder im Gemeinderat/Stadtrat der Gemeinde Urleben 
vertreten sind, müssen neben den Unterschriften von zehn Wahlberech-
tigten, die der Wahlvorschlag jeder Partei oder Wählergruppe zu tragen 
hat, zusätzlich von viermal soviel Wahlberechtigten unterstützt werden 
wie Gemeinderatsmitglieder zu wählen sind (insgesamt 24 Unterschrif-
ten).
3.1
Eine Partei oder Wählergruppe, die nur als Wahlvorschlagsträger eines 
gemeinsamen Wahlvorschlags im Kreistag oder Gemeinderat vertreten 
ist, benötigt bei Einreichung eines eigenen einzelnen Wahlvorschlags 
neben den Unterschriften von zehn Wahlberechtigten, die der Wahlvor-
schlag jeder Partei oder Wählergruppe zu tragen hat, zusätzliche Un-
terstützungsunterschriften von viermal soviel Wahlberechtigten wie Ge-
meinderatsmitglieder zu wählen sind. Ein gemeinsamer Wahlvorschlag 
bedarf keiner zusätzlichen Unterstützungsunterschriften, wenn dessen 
Wahlvorschlagsträger seit der letzten Wahl in ihrer Gesamtheit im Ge-
meinderat oder im Kreistag aufgrund desselben gemeinsamen Wahlvor-
schlags ununterbrochen vertreten sind oder wenn einer der beteiligten 
Wahlvorschlagsträger mit einem eigenen einzelnen Wahlvorschlag kei-
ner Unterstützungsunterschriften bedürfte, weil der Wahlvorschlagsträ-
ger seit der letzten Wahl ununterbrochen im Bundestag, im Thüringer 
Landtag, im Kreistag des Landkreises Unstrut-Hainich , in dem die Ge-
meinde liegt, oder im Gemeinderat/Stadtrat vertreten ist.
3.2 	 Unterstützungsunterschriften sind stets erforderlich, 
wenn eine Partei oder Wählergruppe mit einem geänderten oder neuen 
Namen einen Wahlvorschlag einreicht, es sei denn, dass die Mehrheit 
der Unterzeichner des Wahlvorschlags (§ 14 Abs. 1 Satz 4 ThürKWG) 
bereits Bewerber oder Unterzeichner des früheren Wahlvorschlags war.
3.3 
Die Wahlberechtigten haben sich zur Leistung von Unterstützungsunter-
schriften persönlich nach der Einreichung des Wahlvorschlags in eine 
vom Wahlleiter bei der Verwaltungsgemeinschaft Bad Tennstedt bis zum 
02.Mai 2016, 18.00 Uhr, ausgelegte Liste unter Angabe ihres Vor- und 
Nachnamens, ihrer Anschrift und ihres Geburtsdatums einzutragen und 
eine eigenhändige Unterschrift zu leisten. Die Liste zur Leistung von Un-
terstützungsunterschriften wird vom Wahlleiter der Gemeinde mit dem 
Wahlvorschlag verbunden und unverzüglich nach Einreichung des Wahl-
vorschlags während der üblichen Dienstzeiten der Verwaltungsgemein-
schaft Bad Tennstedt

montags 	 9.00 Uhr - 12.00 Uhr
dienstags 	 9.00 Uhr - 12.00 Uhr und 13.30 Uhr - 18.00 Uhr
mittwochs 	 9.00 Uhr - 12.00 Uhr
donnerstags 	 9.00 Uhr - 12.00 Uhr und 13.30 Uhr - 18.00 Uhr
freitags 	 9.00 Uhr - 12.00 Uhr

in 99955 Bad Tennstedt, Rathaus, Markt 1, Bürgerservice, Raum 1 aus-
gelegt.
Wahlberechtigte, die glaubhaft machen, dass sie wegen Krankheit oder 
einer körperlichen Beeinträchtigung nicht oder nur unter unzumutbaren 
Schwierigkeiten in der Lage sind, einen Eintragungsraum bei der Verwal-
tungsgemeinschaft aufzusuchen, erhalten auf Antrag einen Eintragungs-
schein. Die Eintragung kann in diesem Fall dadurch bewirkt werden, dass 
die wahlberechtigte Person auf dem Eintragungsschein ihre Unterstüt-
zung eines bestimmten Wahlvorschlags erklärt und eine Hilfsperson be-
auftragt, die Eintragung im Eintragungsraum für sie vorzunehmen; die 
wahlberechtigte Person hat auf dem Eintragungsschein an Eides statt 
zu versichern, dass die Voraussetzungen für die Erteilung eines Eintra-
gungsscheins vorliegen.
Von der Leistung von Unterstützungsunterschriften ausgeschlossen sind 
Bewerber von Wahlvorschlägen für die dieselbe Wahl sowie Wahlberech-
tigte, die sich für dieselbe Wahl bereits in eine andere Unterstützungsliste 
eingetragen haben oder einen Wahlvorschlag für dieselbe Wahl unter-
zeichnet haben. Geleistete Unterschriften können nicht zurückgenom-
men werden.
3.4 
Trägt der Wahlvorschlag eines Einzelbewerbers noch nicht die erforderli-
che Zahl an Unterschriften, so wird dieser Wahlvorschlag ebenfalls vom 
Wahlleiter der Gemeinde mit einer Liste zur Leistung der noch erforderli-
chen Unterschriften (Anlage 7a zur ThürKWO) verbunden und unverzüg-
lich nach Einreichung des Wahlvorschlages ausgelegt. Die Ausführun-
gen unter 3.3 gelten entsprechend.
4. 
Die Wahlvorschläge dürfen frühestens nach der Bekanntmachung der 
Aufforderung zur Einreichung von Wahlvorschlägen eingereicht werden. 
Sie müssen spätestens am 22. April 2016bis 18.00 Uhr eingereicht 
sein. Die Wahlvorschläge sind bei der Verwaltungsgemeinschaft Bad 
Tennstedt, Markt 1, Rathaus, Wahlbüro, Raum 12, 99955 Bad Tennstedt, 
einzureichen.

Der Wahlvorschlag einer Partei oder Wählergruppe muss den Namen 
und ggf. die Kurzbezeichnung der Partei oder der Wählergruppe als 
Kennwort tragen; dem Kennwort kann eine weitere Bezeichnung hinzu-
gefügt werden, wenn das zur deutlichen Unterscheidung der Wahlvor-
schläge erforderlich ist. Gemeinsame Wahlvorschläge müssen die Na-
men sämtlicher daran beteiligter Parteien oder Wählergruppen tragen. 
Die Wahlvorschläge von Parteien und Wählergruppen müssen die Un-
terschriften von zehn Wahlberechtigten tragen, die nicht Bewerber des 
Wahlvorschlags sind. Jede Person darf nur einen Wahlvorschlag unter-
zeichnen. Bei Mehrfachunterzeichnungen erklärt der Wahlausschuss die 
Unterzeichnung für ungültig.
In jedem Wahlvorschlag sind ein Beauftragter und ein Stellvertreter zu 
bezeichnen. Der Beauftragte und sein Stellvertreter müssen wahlbe-
rechtigt sein. Fehlt eine Bezeichnung, so gilt der erste Unterzeichner des 
Wahlvorschlags als Beauftragter, der zweite als sein Stellvertreter. Ist nur 
ein Beauftragter und nicht auch der Stellvertreter bezeichnet, dann ist 
der erste Unterzeichner des Wahlvorschlags der Stellvertreter. Soweit im 
Thüringer Kommunalwahlgesetz nichts anderes bestimmt ist, sind nur 
der Beauftragte und bei seiner Verhinderung sein Stellvertreter berech-
tigt, verbindliche Erklärungen zum Wahlvorschlag abzugeben und ent-
gegenzunehmen. Im Zweifelsfall gilt die Erklärung des Beauftragten. Der 
Beauftragte und sein Stellvertreter können durch schriftliche Erklärung 
der Mehrheit der Unterzeichner des Wahlvorschlags gegenüber dem 
Wahlleiter der Gemeinde abberufen und durch andere ersetzt werden.
1.2 
Der Wahlvorschlag der Partei oder Wählergruppe muss nach dem Mus-
ter der Anlage 5 zur Thüringer Kommunalwahlordnung enthalten:
a) 	 das Kennwort der einreichenden Partei oder Wählergruppe,
b) 	 Nachnamen, Vornamen, Geburtsdatum, Beruf und Anschrift des
 	 Bewerbers,
c) 	 die Bezeichnung des Beauftragten und seines Stellvertreters,
d) 	 die Unterschriften von zehn Wahlberechtigten unter Angabe ihres 

Vor- und Nachnamens, ihres Geburtsdatums und ihrer Anschrift.
Dem Wahlvorschlag der Partei oder Wählergruppe sind als Anlage bei-
zufügen:
a) 	 die Erklärungen des Bewerbers nach Anlage 6a zur ThürKWO, dass 

er seiner Aufnahme als Bewerber in den Wahlvorschlag zustimmt, 
nicht für dieselbe Wahl in einem anderen Wahlvorschlag aufgestellt 
ist, ob er mit dem Ministerium für Staatssicherheit, dem Amt für Nati-
onale Sicherheit oder Beauftragten dieser Einrichtungen zusammen-
gearbeitet hat, dass er mit der Einholung der erforderlichen Auskünf-
te einverstanden ist sowie dass ihm die Eignung für eine Berufung in 
ein Beamtenverhältnis nach den für Beamte des Landes geltenden 
Bestimmungen nicht fehlt,

b) 	 eine Ausfertigung der Niederschrift nach § 15 Abs. 3 Satz 1 ThürK-
WG über die nach § 15 Abs. 1 ThürKWG von der Partei oder Wähler-
gruppe durchzuführende Versammlung,

c) 	 Versicherungen an Eides statt des Versammlungsleiters und zwei 
weiterer Teilnehmer der Versammlung nach § 15 Abs. 3 Satz 2 
ThürKWG.

1.3 
Der Wahlvorschlag des Einzelbewerbers muss nach dem Muster der 
Anlagen 7 und 7a zur ThürKWO den Nachnamen des Bewerbers als 
Kennwort, den Vornamen, das Geburtsdatum, den Beruf und die An-
schrift des Bewerbers sowie unter Angabe des Vor- und Nachnamens, 
des Geburtsdatums und der Anschrift die Unterschriften von mindestens 
fünfmal soviel Wahlberechtigten tragen, wie Gemeinderatsmitglieder zu 
wählen sind (insgesamt 30 Unterschriften). Bewirbt sich der bisherige 
Bürgermeister als Einzelbewerber, sind keine Unterstützungsunterschrif-
ten erforderlich.
Dem Wahlvorschlag des Einzelbewerbers ist als Anlage beizufügen:
Die Erklärungen des Bewerbers nach Anlage 6a zur ThürKWO, dass er 
für dieselbe Wahl nicht in einem anderen Wahlvorschlag aufgestellt ist, 
ob er mit dem Ministerium für Staatssicherheit, dem Amt für Nationale 
Sicherheit oder Beauftragten dieser Einrichtungen zusammengearbeitet 
hat, dass er mit der Einholung der erforderlichen Auskünfte einverstan-
den ist sowie dass ihm die Eignung für eine Berufung in ein Beamten-
verhältnis nach den für Beamte des Landes geltenden Bestimmungen 
nicht fehlt.
2. 
Der von einer Partei oder einer Wählergruppe aufgestellte Bewerber 
muss in einer zu diesem Zweck einberufenen Versammlung von den 
wahlberechtigten Mitgliedern der Partei oder den wahlberechtigten An-
gehörigen der Wählergruppe in geheimer Abstimmung gewählt werden. 
Jeder stimmberechtigte Teilnehmer der Versammlung ist vorschlagsbe-
rechtigt. Den Bewerbern ist Gelegenheit zu geben, sich und ihre Ziele der 
Versammlung in angemessener Zeit vorzustellen. Zur Aufstellung eines 
gemeinsamen Wahlvorschlags ist eine gemeinsame Versammlung aller 
beteiligten Wahlvorschlagsträger durchzuführen. Der Bewerber kann 
auch durch eine Versammlung von Delegierten, die von den wahlberech-
tigten Mitgliedern der Partei oder den wahlberechtigten Angehörigen der 
Wählergruppe aus der Mitte einer vorgenannten Mitgliederversammlung 
zu diesem Zweck gewählt worden sind, in geheimer Abstimmung gewählt 
werden.
Eine Ausfertigung der Niederschrift über die Wahl des Bewerbers, Ort 
und Zeit der Versammlung, die Form der Einladung sowie die Zahl der 
Anwesenden ist mit dem Wahlvorschlag einzureichen. Hierbei haben der 
Versammlungsleiter und zwei weitere Teilnehmer der Versammlung ge-
genüber dem Wahlleiter der Gemeinde an Eides statt zu versichern, dass 
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24.4., Kantate
10.00 Uhr	 Haussömmern, Gottesdienst
10.00 Uhr	 Bad Tennstedt, Gottesdienst mit Abendmahl
14.00 Uhr	 Lützensömmern, Gottesdienst mit Abendmahl
28.4.
18.00 Uhr	 Ballhausen, Abendgebet und PUERTA-Verkauf
29.4.
14.30 Uhr	 Haussömmern, Bibelstunde
30.4. 
09.00 Uhr	 Bad Tennstedt, Treff der Vorkonfirmanden
10.00 Uhr 	 Kirchenmäuse in Haussömmern
1.5., Rogate
10.00 Uhr	 Ballhausen, Gottesdienst mit Abendmahl
14.00 Uhr 	 Kutzleben, Gottesdienst mit Abendmahl
Bitte beachten Sie:
vom 18. - 29. April hat Pfr. Pospischil Urlaub. Vertretung in dringenden 
Fällen hat Klemens Müller in Großvargula 03 60 42 / 7 44 06.
Sie erreichen Pfr. Pospischil sicher zu den Sprechzeiten:
im Pfarramt Bad Tennstedt
Dienstags, 9 - 11 Uhr
Donnerstags, 17 - 19 Uhr
Montags hat der Pfarrer Sonntag.
Bitte nutzen Sie auch die E-Mail: steffen.pospischil@ekmd.de
Tel: 036041 / 57 131, ggf. mit Anrufbeantworter

Gottesdiensttermine Bereich Kirchheilingen
Bei den anstehenden Gottesdiensten im Bereich Kirchheilingen haben 
sich zwei Änderungen ergeben.
- 	 am Sonntag, 20.03. findet ein Gottesdienst um 14:00 Uhr in Blan-

kenburg statt
- 	 der regionale Gottesdienst zur Begrüßung der Pfarrerin Anne-

marie Sommer findet am 03. April um 17:00 Uhr (in Kirchheilingen) 
statt.

Frühlingsfest
 ...wenn es draußen blüht und treibt

und der Frühling steht bereit,
laden wir Groß und Klein

herzlich zu unserem Frühlingsfeste ein...

Wann:
am Donnerstag 17.03.2016

um 14:30 Uhr

Wo:
AWO-Familienzentrum

Rosa-Luxemburg-Straße 5
99947 Bad Langensalza

Anmeldungen nehmen wir entgegen 
unter:

03603/ 89 16 76

Eintrittskarte
Erwachsene 5,00 €

Kinder 1,00 €
* enthalten sind Kaffee und Kuchen

Das AWO Familienzentrum möchte DANKE sagen
.. .wir als Team des Familienzentrums möchten uns auf diesem Wege 
bei dem Referenten Mario Träger, Rettungsassistent des DRK, herzlich 
bedanken. Seine Veranstaltungen sind nicht nur ein Weitergeben von In-
formationen. Er vermittelt sein Wissen lebhaft, anschaulich und vor allem 
mit viel Humor. Den jungen Eltern wird dieses praxisorientierte und an-
schauliche „Erlebnis“ noch lange in Erinnerung bleiben.
Die Vorträge zum Thema „Unfallverhütung im 2. Lebensjahr und erste 
Hilfe“ fanden im Rahmen des Projektes „Gemeinsam wachsen“ in Ko-
operation mit der AOK Plus im Familienzentrum der Arbeiterwohlfahrt KV 
Bad Langensalza e. V. am 11.02. und 18.02.2016 statt.

Eingereichte Wahlvorschläge können nur bis zum 22. April 2016bis 
18.00 Uhr durch gemeinsame schriftliche Erklärung des Beauftragten 
des Wahlvorschlags und der Mehrheit der übrigen Unterzeichner des 
Wahlvorschlags oder durch schriftliche Erklärung des Einzelbewerbers 
zurückgenommen werden.
5.
Wird nur ein gültiger oder überhaupt kein Wahlvorschlag eingereicht, so 
wird die Wahl ohne Bindung an einen vorgeschlagenen Bewerber durch-
geführt.
6.
Die eingereichten Wahlvorschläge werden vom Wahlleiter der Gemeinde 
unverzüglich auf Mängel überprüft und die Beauftragten oder die Ein-
zelbewerber aufgefordert, festgestellte Mängel zu beseitigen. Mängel 
der Wahlvorschläge müssen spätestens am 02. Mai 2016 bis 18.00 Uhr 
behoben sein. Am 03. Mai 2016 tritt der Wahlausschuss der Gemeinde 
zusammen und beschließt, ob die eingereichten Wahlvorschläge den 
durch das Thüringer Kommunalwahlgesetz und die Thüringer Kommu-
nalwahlordnung gestellten Anforderungen entsprechen und als gültig zu-
zulassen sind. Stirbt ein Bewerber oder verliert er die Wählbarkeit nach 
der Zulassung des Wahlvorschlages, aber vor der Wahl, so findet die 
Wahl nicht statt.
7. 
Die im Thüringer Kommunalwahlgesetz oder in der Thüringer Kommunal-
wahlordnung vorgesehenen Fristen und Termine verlängern oder ändern 
sich nicht dadurch, dass der letzte Tag der Frist oder ein Termin auf einen 
Sonnabend, einen Sonntag, einen gesetzlichen oder staatlich geschütz-
ten Feiertag fällt; eine Wiedereinsetzung in den vorherigen Stand ist aus-
geschlossen (§ 37 Abs. 2 ThürKWG).

8. 
Status- und Funktionsbezeichnungen gelten jeweils in männlicher und 
weiblicher Form.

Urleben, den 08.03.2016
Liedel
Wahlleiter

Pfarrbereich Bad Tennstedt

Termine im April 2016

Unsere Termine:
1.4. 
14.30 Uhr	 Haussömmern, Bibelstunde
3.4., Quasimodogeniti 
17.00 Uhr	 Kirchheilingen, regionaler Gottesdienst mit Vorstellung 

und Begrüßung von Pfarrerin Annemarie Sommer
6.4.
14.30 Uhr 	 Bad Tennstedt, Frauenkreis
7.4. 
13.30 Uhr	 Lützensömmern, Gemeindenachmittag
7.4.
18.00 Uhr	 Ballhausen, Abendgebet und PUERTA-Verkauf
7.4.
19.30 Uhr	 Bad Tennstedt, Männerstammtisch / Förderverein St. 

Trinitatis
8.4. 
16.00 Uhr	 Hornsömmern, Hornkids
9.4.
09.00 Uhr	 Bad Tennstedt, Treff der Vorkonfirmanden
10.4., Misericordias Domini 
10.00 Uhr	 Kutzleben, Gottesdienst
10.00 Uhr	 Haussömmern, Gottesdienst mit Abendmahl
14.00 Uhr	 Ballhausen, Gottesdienst
13.4. 
17.00 Uhr	 Kutzleben, Treff der Konfirmanden
14.4.
18.00 Uhr 	 Ballhausen, Abendgebet und PUERTA-Verkauf
15.4.
14.30 Uhr	 Haussömmern, Bibelstunde
16.4.
10.00 Uhr	 Haussömmern, Kirchenmäuse
17.4.,  Jubilate
18.00 Uhr	 Urleben, regionaler Taizè-Gottesdienst mit  Verabschie-

dung von Katharina Schmolke
20.4.
17.00 Uhr	 Bad Tennstedt, Treff der Konfirmanden
21.4.
18.00 Uhr 	 Ballhausen, Abendgebet und PUERTA-Verkauf
22.4.
16.00 Uhr	 Hornsömmern, Hornkids
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leicht – Ausstattung, Leistung, Energieverbrauch und Preis lassen sich 
auf den ersten Blick oft kaum vergleichen. Eine gute Orientierung bietet 
die vollständig aktualisierte Broschüre „Besonders sparsame Haushalts-
geräte 2015/2016“ des Niedrig-Energie-Instituts, erhältlich bei der Ver-
braucherzentrale Thüringen.
Denn der Blick auf den Energieverbrauch des Wunschgeräts lohnt sich, 
wie Ramona Ballod, Energiereferentin der Verbraucherzentrale Thürin-
gen, betont: „Effiziente Geräte sind zwar in der Anschaffung teurer, die 
Mehrkosten amortisieren sich aber durch die Einsparungen bei Strom- 
und Wasserkosten im Laufe der Jahre. Der Vergleich der verschiedenen 
Verbrauchswerte hilft also, langfristig Kosten zu sparen.“
Auf einen Blick finden Verbraucher in der Broschüre die effizientesten 
Kühl- und Gefrierschränke, Waschmaschinen, Trockner und Spülma-
schinen, die derzeit auf dem Markt verfügbar sind. Übersichtliche Listen 
geben Auskunft über Hersteller, Abmessungen und die zu erwartenden 
Betriebskosten in 15 Jahren.
Wer mehr wissen will, kann außerdem nachlesen, wie die Betriebskosten 
eines Geräts berechnet werden, was es mit Klimaklassen, „Low-Frost“ 
und Vorschaltgeräten auf sich hat und wie Altgeräte korrekt entsorgt wer-
den. Das Heft gibt es ab sofort kostenlos in den Beratungsstellen der 
Verbraucherzentrale Thüringen oder als Download auf www.verbraucher-
zentrale-energieberatung.de.
Bei allen Fragen zum effizienten Einsatz von Energie in privaten Haus-
halten hilft die Energieberatung der Verbraucherzentrale: online, telefo-
nisch oder mit einem persönlichen Beratungsgespräch. Die Berater infor-
mieren anbieterunabhängig und individuell. Für einkommensschwache 
Haushalte mit entsprechendem Nachweis sind die Beratungsangebote 
kostenfrei. Mehr Informationen gibt es auf www.verbraucherzentrale-
energieberatung.de oder unter 0800 – 809 802 400 (kostenfrei). In Mühl-
hausen findet die Beratung in der Felchtaer Straße 37 statt. Eine 
Terminvereinbarung für Mühlhausen ist auch möglich unter 0361 555140. 
Die Energieberatung der Verbraucherzentrale wird gefördert vom Bun-
desministerium für Wirtschaft und Energie.

Trageworkshops
Termine
1. Halbjahr 2016: 	 11.03., 22.04., 27.05., 24.06.
Uhrzeit:	 9.30 - 11.30 Uhr
Ort: 	 Familienzentrum der AWO
	 Rosa-Luxemburg-Straße 5
	 99947 Bad Langensalza
Während des Workshops erfahren alle (werdenden) Mamas und Papas 
warum das Tragen von Babys für sie und ihre Eltern von großem Vorteil 
ist.
Der Workshop beinhaltet:
•	 Theoretische Grundlagen zum Tragen
•	 Vorführung von Tragekleidung für Baby und Eltern
•	 Vorstellung verschiedener Tragevarianten
•	 Vorführung von Tragetüchern, Ring Slings, Mai Tais und Fullbuckles
Die Teilnahme am Workshop kostet 15 € pro Person bzw. 20 € pro El-
ternpaar.
Gern steht dir für die Anmeldung und für weitere Auskünfte die ausgebil-
dete Trageberaterin und Kangatrainerin Marlen Wolf unter 01703006230 
oder marlen@kangatraining.de zur Verfügung.
Es freut sich auf dich (und dein Baby ☺)
Dein Familienzentrum & Marlen

Verbraucherzentrale Thüringen 

Kinderernährung 

Kita-Ideen-Box der Verbraucherzentralen jetzt kostenlos erhältlich 
Kindertagesstätten spielen eine wichtige Rolle für die Entwicklung der 
Ess- und  Trinkgewohnheiten von Kindern. Mit der Kita-Ideen-Box der 
Verbraucherzentrale Thüringen erhalten Kitas Unterstützung, Ernäh-
rungsthemen in den Tagesablauf zu integrieren.
Für einen begrenzten Zeitraum ist diese Materialbox kostenlos erhältlich. 
Erfurt, 24.02.2016 
Ebenso bietet die Verbraucherzentrale Thüringen kostenfreie Schulun-
gen für pädagogische und hauswirtschaftliche Fachkräfte an und gibt 
Tipps für die Umsetzung der Ideen. Schließlich ergänzen sie die Ernäh-
rungserziehung der Familien und übernehmen Verantwortung für eine 
gesundheitsfördernde Ernährung der Kinder. 
In Kindertagesstätten spielen, lernen und essen Kinder über den ganzen 
Tag hinweg. 
Das Projekt „Kita Kids IN FROM — Allergenmanagement und Allergen-
kennzeichnung“, gefördert vom Bundesministerium für Ernährung und 
Landwirtschaft, setzt hier an. „Wir unterstützen Kindertagesstätten dabei, 
die Verpflegungssituation in ihrer Einrichtung zu verbessern“, sagt Julia 
Müller, Fachberaterin Lebensmittel und Ernährung der Verbraucherzen-
trale Thüringen. 
Unter Berücksichtigung langjähriger Schulungserfahrungen haben die 
Verbraucherzentralen ein exklusives Materialpaket für die Ernährungs-
bildung entwickelt. Diese Kita-Ideen-Box bietet zahlreiche Aktionsideen 
und unterstützt pädagogisches Personal, das Thema Ernährung in den 
Tagesablauf zu integrieren. 
In der vergangenen Woche hat Bundesernährungsminister Christian 
Schmidt eine neue Offensive zur Ernährungsbildung in Kitas und Schu-
len gestartet. In diesem Rahmen gibt es die Kita-Ideen-Box für einen 
begrenzten Zeitraum kostenlos, zu bestellen auf der Internetseite der 
Kampagne „Macht Dampf!“ (www.macht-dampf.de) oder  über einen Be-
stellflyer, erhältlich bei der Verbraucherzentrale Thüringen. 
Informationen zur Kita-Ideen-Box sind hier zu finden: www.vz-nrw.de/
kita-ideen-box. 
Das Projekt Kita Kids IN FORM legt in diesem Jahr den Focus auf All-
ergenmanagement und -kennzeichnung. Weitere Themen sind u.a. be-
sondere Anforderungen an die Verpflegung von unter Dreijährigen, die 
Speiseplanung sowie die Ernährungsbildung. „In unseren Schulungen 
vermitteln wir dem Personal spezielle Kompetenzen für eine gesund-
heitsfördernde Ernährung. Wir geben Tipps, wie die Umsetzung im  All-
tag gelingt.
Die Schulungen können von allen thüringischen Kindertagesstätten 
kostenfrei gebucht werden“, so Julia Müller. Mehr unter: www.vzth.de/
lebensmittel-ernaehrung. 

Verbraucherzentrale Energieberatung

Hilfe bei der Auswahl von Waschmaschine, Kühlschrank 
und Co.

Aktuelle Geräteübersicht bei der Verbraucherzentrale Thüringen er-
hältlich
Erfurt, 25.02.2016
Waschmaschine, Kühlschrank oder Wäschetrockner sind große Anschaf-
fungen, die nicht jeden Tag anstehen. Die Auswahl ist aber nicht immer 
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Anschrift des Verlages. Für die Richtigkeit der Anzeigen übernimmt der Verlag 
keine Gewähr. Vom Verlag gestellte Anzeigenmotive dürfen nicht anderweitig ver-
wendet werden. Für Anzeigenveröffentlichungen und Fremdbeilagen gelten unsere 
allgemeinen und zusätzlichen Geschäftsbedingungen und die z.Zt. gültige Anzei-
genpreisliste. Vom Kunden vorgegebene HKS-Farben bzw. Sonderfarben werden 
von uns aus 4-c Farben gemischt. Dabei können Farbabweichungen auftreten, 
genauso wie bei unterschiedlicher Papierbeschaffenheit. Deshalb können wir für 
eine genaue Farbwiedergabe keine Garantie übernehmen. Diesbezügliche Bean-
standungen verpflichten uns zu keiner Ersatzleistung.
Verlagsleiter: Mirko Reise
Erscheinungsweise: 14täglich, kostenlos an alle Haushaltungen im Verbreitungsge-
biet: Im Bedarfsfall können Sie Einzelstücke zum Preis von 2,50 € (inkl. Porto und 
7% MWSt.) beim Verlag bestellen.


